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9ƴƎŜƴǘƘŀƭΣ 9ƴȊŜƴŘƻǊŦΣ DŜƛǎōŜǊƎΣ DǊƛŜǎƳǸƘƭŜΣ DǊƻǖƳŜƛƴŦŜƭŘΣ   
DǊǸƴǊŜǳǘƘΣ DǸƴǘŜǊǎǘƘŀƭΣ IŅǳǎƭŦŜƭŘΣ  
IŀǊƴōŀŎƘƳǸƘƭŜΣ IǀƅŀǎΣ YƭŜƛƴƳŜƛƴŦŜƭŘΣ [ƻŎƘΣ [ǳƴƎǎŘƻǊŦΣ  
bŜǳŜƴǎƻǊƎ ǳƴŘ wǳǇǇǊŜŎƘǘǎǘŜƎŜƴ 
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IǀƅŀǎŜǊ {ǘǊŀǖŜ мΣ  фмнор IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ 
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[ƛŜōŜ .ǸǊƎŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ .ǸǊƎŜǊ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ 

5ŀǎ WŀƘǊ ǎŎƘǊŜƛǘŜǘ ǾƻǊŀƴΣ ǳƴŘ ŘƛŜ ƭŀƴƎŜƴ ¢ŀƎŜ ƭŀŘŜƴ ŘŀȊǳ ŜƛƴΣ ŘƛŜ ƭŀǳŜƴ !ōŜƴŘŜ ƛƳ CǊŜƛŜƴ Ȋǳ ƎŜƴƛŜǖŜƴΦ CǸǊ 
ǳƴǎŜǊŜ [ŀƴŘǿƛǊǘŜ ōŜŘŜǳǘŜǘ Řŀǎ ŀƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ƻƊ ǾŜǊƭŅƴƎŜǊǘŜ !ǊōŜƛǘǎǘŀƎŜΣ ǳƳ ŘƛŜ 9ǊƴǘŜ ǎƛŎƘŜǊ ǳƴŘ ǘǊƻŎƪŜƴ ŜƛƴȊǳπ
ōǊƛƴƎŜƴΦ 

²ƛǊ ŘǸǊŦŜƴ ǳƴǎ ǸōŜǊ {ƻƴƴŜƴǎŎƘŜƛƴ ǳƴŘ ǿŀǊƳŜ ¢ŀƎŜ ŦǊŜǳŜƴ ς ǳƴŘ ǿŜƴƴ Ŝǎ Ƙƛƴ ǳƴŘ ǿƛŜŘŜǊ ǊŜƎƴŜǘΣ ǿŅǊŜ Řŀǎ 
ƛŘŜŀƭΦ [ŜƛŘŜǊ ƭƛŜƎǘ ŘƛŜ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎǎƳŜƴƎŜ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ WŀƘǊ ōƛǎƘŜǊ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ 5ǳǊŎƘǎŎƘƴƛǧΦ bƻǊƳŀƭŜǊπ
ǿŜƛǎŜ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴ ǿƛǊ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜǊ wŜƎƛƻƴ Ŝǘǿŀ мллл [ƛǘŜǊ ǇǊƻ vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊ ς ƛƴ ŘŜǊ ŜǊǎǘŜƴ WŀƘǊŜǎƘŅƭƊŜ ǿŀǊŜƴ 
Ŝǎ ƧŜŘƻŎƘ ŜǊǎǘ ǊǳƴŘ нлл [ƛǘŜǊΦ CǸǊ ŘƛŜ DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊƴŜǳōƛƭŘǳƴƎ ƴƻŎƘ ǾƛŜƭ Ȋǳ ƎŜǊƛƴƎΦ 

CǸǊ ŀƭƭŜΣ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŦǸǊ Řŀǎ ²ŜǧŜǊƎŜǎŎƘŜƘŜƴ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛŜǊŜƴΥ 5ƛŜ ²ŜǧŜǊǎǘŀǝƻƴ ŀƳ wŀǘƘŀǳǎ ǿƛǊŘ ƪǸƴƊƛƎ ǀũŜƴǘπ
ƭƛŎƘ ȊǳƎŅƴƎƭƛŎƘ ǎŜƛƴΦ 5ƛŜ 9ƛƴōƛƴŘǳƴƎ ŀǳŦ ŘŜǊ IƻƳŜǇŀƎŜ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ ŜǊŦƻƭƎǘ ŘŜƳƴŅŎƘǎǘΣ ǳƴŘ ǿƛǊ ƛƴŦƻǊƳƛŜπ
ǊŜƴ {ƛŜ ǸōŜǊ ŘƛŜ IŜƛƳŀǘ LƴŦƻ !ǇǇΣ ǎƻōŀƭŘ Ŝǎ ǎƻǿŜƛǘ ƛǎǘΦ LŎƘ ƘƻũŜΣ Řŀǎ ƎŜƭƛƴƎǘ ƪǳǊȊŦǊƛǎǝƎΦ 

¢ǊƻǘȊ ŀƭƭŜƳ ǿŅŎƘǎǘ Řŀǎ DǊŀǎ ƅŜƛǖƛƎ ǿŜƛǘŜǊ ς ǳƴǎŜǊ .ŀǳƘƻƊŜŀƳ ƛǎǘ ŀōŜǊ ŜƴƎŀƎƛŜǊǘ ŘŀōŜƛΣ ŀƭƭŜǎ ƛƴ {ŎƘŀŎƘ Ȋǳ 
ƘŀƭǘŜƴΦ &ǊƎŜǊƭƛŎƘ ƛǎǘ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ WŀƘǊ Ŝƛƴ ŦŜƘƭŜƴŘŜǎ .ŀǳǘŜƛƭ ŦǸǊ ŘŜƴ aǳƭŎƘŜǊŀƴōŀǳ ŀƴ ǳƴǎŜǊŜƴ ƴŜǳŜƴ CŜƴŘǘ-
¢ǊŀƪǘƻǊΦ hōǿƻƘƭ ǿƛǊ ƛƳ ǾŜǊƎŀƴƎŜƴŜƴ WŀƘǊ ŀƭƭŜǎ bƻǘǿŜƴŘƛƎŜ ōŜǎǘŜƭƭǘ ƘŀōŜƴΣ Ƙŀǘ ŘŜǊ ½ǳƭƛŜŦŜǊŜǊ ƻũŜƴōŀǊ Ŝƛƴ 
ǿƛŎƘǝƎŜǎ ¢Ŝƛƭ ǸōŜǊǎŜƘŜƴΦ 5ƛŜǎŜǎ Ƴǳǎǎ ƴǳƴ ŜƛƎŜƴǎ ŀƴƎŜŦŜǊǝƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ [ƛŜŦŜǊƪŜǧŜ ƭŅǎǎǘ ƭŜƛŘŜǊ Ȋǳ ǿǸƴπ
ǎŎƘŜƴ ǸōǊƛƎΣ ǳƴŘ Ŝƛƴ 9ǊǎŀǘȊƎŜǊŅǘ ƛǎǘ ŀƪǘǳŜƭƭ ƴƛŎƘǘ ƪǳǊȊŦǊƛǎǝƎ ǾŜǊŦǸƎōŀǊΦ LƳƳŜǊƘƛƴΥ 5ŜǊ ǾŜǊǎǇŅǘŜǘŜ ŜǊǎǘŜ aǳƭŎƘπ
ƎŀƴƎ ǿŀǊ ŘŀƳƛǘ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ ōƛŜƴŜƴŦǊŜǳƴŘƭƛŎƘΦ 

²ƛǊ ŀǊōŜƛǘŜƴ ƧŜŘŜƴŦŀƭƭǎ ŘŀǊŀƴΣ ŀƭƭŜǎ bǀǝƎŜ ŦǸǊ ŘƛŜ {ƻƳƳŜǊǎŀƛǎƻƴ Ǝǳǘ Ȋǳ ƳŜƛǎǘŜǊƴ ς Řŀǎ ǿƛǊŘ ǳƴǎ ǎŎƘƻƴ ƎŜƭƛƴπ
ƎŜƴΦ 

!Ƴ мрΦ aŀƛ ǎǘŜƭƭǘŜ CǊŀǳ DǊǳƘƭ ǾƻƳ [ŀƴŘǊŀǘǎŀƳǘ ƛƳ wŀǘƘŀǳǎ Řŀǎ ǎŜƴƛƻǊŜƴǇƻƭƛǝǎŎƘŜ DŜǎŀƳǘƪƻƴȊŜǇǘ ŘŜǎ [ŀƴŘπ
ƪǊŜƛǎŜǎ ǾƻǊΦ 5ŀōŜƛ ǿǳǊŘŜ ŀǳŎƘ ŘƛŜ ±ŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎƭŀƎŜ ǳƴŘ ŘƛŜ !ƴōƛƴŘǳƴƎ ŀƴ Řŀǎ ǀũŜƴǘƭƛŎƘŜ [ŜōŜƴ ƛƴ IŀǊǘŜƴπ
ǎǘŜƛƴ ǘƘŜƳŀǝǎƛŜǊǘΦ 9ƛƴƛƎŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛŜǊǘŜ .ǸǊƎŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ .ǸǊƎŜǊ ŦƻƭƎǘŜƴ ŘŜǊ 9ƛƴƭŀŘǳƴƎ ǳƴǎŜǊŜǊ {ŜƴƛƻǊŜƴōŜπ
ŀǳƊǊŀƎǘŜƴ ǳƴŘ ŘƛǎƪǳǝŜǊǘŜƴ ƛƳ !ƴǎŎƘƭǳǎǎ ŜƛƴȊŜƭƴŜ ¢ƘŜƳŜƴΦ Lƴ ŘƛŜǎŜǊ !ǳǎƎŀōŜ ǿŜƛǎŜƴ ǿƛǊ ŘŀƘŜǊ ƴƻŎƘƳŀƭǎ ŀǳŦ 
ŘƛŜ .ǳǎƭƛƴƛŜ ппл ǳƴŘ ǳƴǎŜǊŜ DŜƳŜƛƴŘŜƳƻōƛƭŦŀƘǊǘŜƴ Ƙƛƴ ς ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ !ƴƎŜōƻǘŜ ōŜƛ .ŜŘŀǊŦ ƛƴ 9ǊƛƴƴŜǊǳƴƎ ƎŜǊǳπ
ŦŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ ōŜƪŀƴƴǘ ōƭŜƛōǘΣ ǿƛŜ Ƴŀƴ ǎƛŜ ƴǳǘȊŜƴ ƪŀƴƴΦ 

¦ƴǎŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜŀǳǎƅǳƎ ǿŀǊ ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ WŀƘǊ Ŝƛƴ ǾƻƭƭŜǊ 9ǊŦƻƭƎΦ ±ƻƴ ƳŜƛƴŜǊ {ŜƛǘŜ Ǝƛōǘ Ŝǎ ƧŜŘŜƴŦŀƭƭǎ ƴƛŎƘǘǎ ŀǳǎȊǳπ
ǎŜǘȊŜƴΣ ǳƴŘ ƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜ ƳƛŎƘ ŀƴ ŘƛŜǎŜǊ {ǘŜƭƭŜ ƘŜǊȊƭƛŎƘ ōŜƛ ŀƭƭŜƴ hǊƎŀƴƛǎŀǘƻǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ aƛǘǿƛǊƪŜƴŘŜƴ ōŜŘŀƴπ
ƪŜƴΦ 

!ǳŎƘ ŘŜǊ ¦Ƴōŀǳ ǳƴǎŜǊŜǎ 5ƻǊƅŀŘŜƴǎ ȊǳƳ нпκт-{ȅǎǘŜƳ ǎŎƘǊŜƛǘŜǘ ǾƻǊŀƴΦ 5ŜǊ ¢ŜǊƳƛƴ ȊǳǊ Lƴǎǘŀƭƭŀǝƻƴ ŘŜǊ {ƛπ
ŎƘŜǊƘŜƛǘǎǸōŜǊǿŀŎƘǳƴƎ ǎǘŜƘǘ ŦŜǎǘΣ ŘƛŜ YǸƘƭǊŜƎŀƭŜ ǿŜǊŘŜƴ ǳƳƎŜōŀǳǘΣ ǳƴŘ ŘƛŜ {ŜƭōǎǘōŜŘƛŜƴǳƴƎǎƪŀǎǎŜ ǎƻƭƭ ōƛǎ 
!ǳƎǳǎǘ ƛƴ .ŜǘǊƛŜō ƎŜƘŜƴΦ 5ŜǊ 9ƛƴƪŀǳŦ ǿƛǊŘ ŘŀƳƛǘ ŜƴǘǎǇŀƴƴǘŜǊ ς ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŦǸǊ ŀƭƭŜΣ ŘƛŜ ƴǳǊ Ŝƛƴ ǇŀŀǊ YƭŜƛƴƛƎπ
ƪŜƛǘŜƴ ōŜƴǀǝƎŜƴΦ 5ƛŜ нпƘ mũƴǳƴƎ ŀƭƭŜǊŘƛƴƎǎΣ ǎŎƘƛŜōŜƴ ǿƛǊ ƴƻŎƘ Ŝǘǿŀǎ ƴŀŎƘ ƘƛƴǘŜƴΣ ŘŀȊǳ ōǊŀǳŎƘǘ Ŝǎ ƴƻŎƘ 
ŜƛƴƛƎŜ ƭƻƎƛǎǝǎŎƘŜ bŜǳŜǊǳƴƎŜƴΦ 

½ǳƳ {ŎƘƭǳǎǎ ōƭŜƛōǘ ƳƛǊΣ LƘƴŜƴ ŀƭƭŜƴ ŜƛƴŜ ǎŎƘǀƴŜ ǳƴŘ ŜǊƘƻƭǎŀƳŜ {ƻƳƳŜǊȊŜƛǘ Ȋǳ ǿǸƴǎŎƘŜƴΦ ¦ƴŘ ǿŜƴƴ Ŝǎ ŘŜƴ 
Ŝƛƴ ƻŘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƴ ƛƴ ŘŜƴ ¦Ǌƭŀǳō ȊƛŜƘǘΣ Řŀƴƴ ǿƛǊŘ ŜǊ ǎƛŎƘ ōŜǎǝƳƳǘ ŦǊŜǳŜƴΣ ǿƛŜŘŜǊ ƴŀŎƘ IŀǳǎŜ ȊǳǊǸŎƪȊǳƪŜƘǊŜƴ 
ς ƛƴ ǳƴǎŜǊŜ ǎŎƘǀƴŜ DŜƳŜƛƴŘŜ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴΦ 

IŜǊȊƭƛŎƘǎǘΣ 

 

 

IŀƴƴŜǎ [ƻƻǎ 

9ǊǎǘŜǊ .ǸǊƎŜǊƳŜƛǎǘŜǊ 



 

 

!ƭƭƎŜƳŜƛƴŜ LƴŦƻǊƳŀǝƻƴŜƴ ȊǳǊ !ōŦŀƭƭǿƛǊǘǎŎƘŀƊ 

 

!ō WǳƭƛΥ bŜǳŜ {ŀƳƳŜƭǘƻƴƴŜ ŦǸǊ {ǇŜƛǎŜŦŜǧŜ ƛƳ .ŀǳƘƻŦ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ 

!ō Wǳƭƛ ǎǘŜƘǘ ƛƳ .ŀǳƘƻŦ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ŜƛƴŜ сл-[ƛǘŜǊ-¢ƻƴƴŜ ȊǳǊ ǳƳǿŜƭǘƎŜǊŜŎƘǘŜƴ 9ƴǘǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ ƎŜōǊŀǳŎƘπ
ǘŜƴ {ǇŜƛǎŜǀƭŜƴ ǳƴŘ -ŦŜǧŜƴ ōŜǊŜƛǘΦ 5ŀƳƛǘ ƪǀƴƴŜƴ ȊΦ .Φ CǊƛǩŜǊǀƭΣ .Ǌŀǘ- ǳƴŘ .ŀŎƪŦŜǧ ǎƻǿƛŜ ŀƭǘŜǎ {ǇŜƛǎŜǀƭ 
ŀǳǎ ǇǊƛǾŀǘŜƴ IŀǳǎƘŀƭǘŜƴ ǊƛŎƘǝƎ ŜƴǘǎƻǊƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

.ƛǧŜ ōǊƛƴƎŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ CŜǧŜ ƛƴ ǾŜǊǎŎƘƭƛŜǖōŀǊŜƴ Yǳƴǎǘǎǘƻũ- ƻŘŜǊ .ƭŜŎƘōŜƘŅƭǘŜǊƴ Ƴƛǘ ς ŜƴǘǿŜŘŜǊ ȊǳǊ ŘƛǊŜƪπ
ǘŜƴ !ōƎŀōŜ ƻŘŜǊ ȊǳƳ ¦ƳŦǸƭƭŜƴ ƛƴ ŘƛŜ ōŜǊŜƛǘƎŜǎǘŜƭƭǘŜ ¢ƻƴƴŜΦ 

IƛƴǿŜƛǎΥ 
5ƛŜ 9ƴǘǎƻǊƎǳƴƎ ƛǎǘ ƴǳǊ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ mũƴǳƴƎǎȊŜƛǘŜƴ ŘŜǎ wŀǘƘŀǳǎ ƳǀƎƭƛŎƘΦ 9ǎ ǿŜǊŘŜƴ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ 
ǇƅŀƴȊƭƛŎƘŜ ƻŘŜǊ ǝŜǊƛǎŎƘŜ {ǇŜƛǎŜŦŜǧŜ ǳƴŘ -ǀƭŜ ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴΦ aƻǘƻǊ- ƻŘŜǊ YǀǊǇŜǊǇƅŜƎŜǀƭŜ ƎŜƘǀǊŜƴ 
ƴƛŎƘǘ ŘŀȊǳΗ 

5ƛŜ !ōƎŀōŜ ƛǎǘ ƪƻǎǘŜƴƭƻǎ ς ƘŜƭŦŜƴ {ƛŜ ƳƛǘΣ ¦ƳǿŜƭǘ ǳƴŘ !ōǿŀǎǎŜǊƭŜƛǘǳƴƎŜƴ Ȋǳ ǎŎƘǸǘȊŜƴΗ 

 

 

5ƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ƴƛƳƳǘ ƛƳ ƎŜƳŜƛƴŘƭƛŎƘŜƴ ²ŜǊǘǎǘƻūƻŦ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ ƴƻǊƳŀƭŜƴ mũƴǳƴƎǎȊŜƛǘŜƴ 

ŀǳŎƘ DŀǊǘŜƴŀōŦŅƭƭŜ ōƛǎ ƳŀȄΦ о ŎōƳ ŀƴΦ 5ƛŜ DŜōǸƘǊ ōŜǘǊŅƎǘ ǇǊƻ ŀƴƎŜŦŀƴƎŜƴŜǊ YƻũŜǊǊŀǳƳςaŜƴƎŜ нΣлл ϵΦ 

.Ŝƛ ƎǊǀǖŜǊŜƴ aŜƴƎŜƴ ǎƛƴŘ ǿƛǊ ƎŜƘŀƭǘŜƴΣ {ƛŜ ŀƴ ŘƛŜ YƻƳǇƻǎǝŜǊŀƴƭŀƎŜ ƛƴ CƛǎŎƘōŀŎƘΣ CƛǊƳŀ ±ŜƻƭƛŀΣ Ȋǳ ǾŜǊπ

ǿŜƛǎŜƴΦ  

 

 

9ƴŜǊƎƛŜǎǇŀǊƭŀƳǇŜƴΣ [ŜǳŎƘǘǎǘƻũǊǀƘǊŜƴ ǳƴŘ /5ǎ ƪǀƴƴŜƴ ƛƳ  .ŀǳƘƻŦΣ IǀƅŀǎŜǊ {ǘǊŀǖŜ м ƛƴ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ Ȋǳ 

ŘŜƴ ǊŜƎǳƭŅǊŜƴ mũƴǳƴƎǎȊŜƛǘŜƴ ŀōƎŜƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴ 

 

 

!Ƴ DƛƊƳƻōƛƭ ƪŀƴƴ {ƻƴŘŜǊŀōŦŀƭƭ ǿƛŜ ȊΦ .Φ CŀǊōŜƴ όƅǸǎǎƛƎύΣ IƻƭȊǎŎƘǳǘȊƳƛǧŜƭΣ aƛƴŜǊŀƭǀƭŜ όōƛǎ ƳŀȄΦ мл ƭύ  

ǳƴŘ ǾƛŜƭŜǎ ƳŜƘǊ ŀōƎŜƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 9ƛƴŜ ŘŜǘŀƛƭƭƛŜǊǘŜ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ŬƴŘŜƴ {ƛŜ ƛƴ LƘǊŜƴ !ōŦŀƭƭ-LƴŦƻǎ нлнпΦ 

5ŀǎ DƛƊƳƻōƛƭ ƛǎǘ ŀƳΥ  

5ƛŜƴǎǘŀƎΣ луΦлтΦнлнр  Ǿƻƴ млΦлл ōƛǎ ммΦлл ¦ƘǊ ǳƴŘ ŀƳ 

aƛǧǿƻŎƘΣ нтΦлуΦнлнр Ǿƻƴ моΦлл ¦ƘǊ ōƛǎ мпΦлл ¦ƘǊ  

 ƛƴ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ŀƳ tŀǊƪǇƭŀǘȊ 9ŎƪŀǊǘ-{ƛŜŘƭǳƴƎ  

 

DŀǊǘŜƴŀōŦŅƭƭŜ 

9ƴŜǊƎƛŜǎǇŀǊƭŀƳǇŜƴ ǳƴŘ /5ǎ 

DƛƊƳƻōƛƭ 

{ŀƳƳŜƭǘƻƴƴŜ ŦǸǊ {ǇŜƛǎŜŦŜǧŜ 



 

 

 

9ƴǘǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ 9ƭŜƪǘǊƻǎŎƘǊƻǧ 
 

{Ŝƛǘ bƻǾŜƳōŜǊ ƭŜǘȊǘŜƴ WŀƘǊŜǎ ƛǎǘ ǳƴǎŜǊ .ŀǳƘƻŦ ƧŜŘŜƴ мΦ 5ƻƴƴŜǊǎǘŀƎ ƛƳ aƻƴŀǘ Ǿƻƴ мсΦлл ¦ƘǊ ōƛǎ муΦлл ¦ƘǊ 

ǿƛŜŘŜǊ ƎŜǀũƴŜǘΦ Lƴ ŘƛŜǎŜǊ ½Ŝƛǘ ōŜǎǘŜƘǘ Řŀƴƴ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ LƘǊŜƴ 9ƭŜƪǘǊƻǎŎƘǊƻǧ Ȋǳ ŜƴǘǎƻǊƎŜƴΦ ²ƛǊ ǿŜƛǎŜƴ 

ŀǳǎŘǊǸŎƪƭƛŎƘ ŘŀǊŀǳŦ ƘƛƴΣ Řŀǎǎ !ƪƪǳǎ ōȊǿΦ .ŀǧŜǊƛŜƴ ȊǳǾƻǊ ŀǳǎƎŜōŀǳǘ ōȊǿΦ ŜƴǜŜǊƴǘ ǿŜǊŘŜƴ ƳǸǎǎŜƴ 

ό±ƻǊǎŎƘǊƛƊ ŘŜǎ [ŀƴŘǊŀǘǎŀƳǘŜǎΣ Řŀ ǎƻƴǎǘ ŘƛŜ DŜŦŀƘǊ ŜƛƴŜǊ 9ȄǇƭƻǎƛƻƴ ōŜǎǘŜƘǘύΦ  

!ō ŘƛŜǎŜƳ ½ŜƛǘǇǳƴƪǘ ŘŀǊŦ ƪŜƛƴ 9ƭŜƪǘǊƻǎŎƘǊƻǧ ƳŜƘǊ ŀǳǖŜǊƘŀƭō ŘƛŜǎŜǊ mũƴǳƴƎǎȊŜƛǘŜƴ ŀƳ .ŀǳƘƻŦ ŀōƎŜǎǘŜƭƭǘ 

ǿŜǊŘŜƴΦ ²ƛǊ ōƛǧŜƴ ǳƳ .ŜŀŎƘǘǳƴƎΦ 

 

%ÎÔÓÏÒÇÕÎÇ ÖÏÎ %ÌÅËÔÒÏÓÃÈÒÏÔÔȡ 'ÅÆÁÈÒÅÎ ÖÅÒÍÅÉÄÅÎ ÕÎÄ  
2ÅÓÓÏÕÒÃÅÎ ÓÃÈÏÎÅÎ 

 
b«wb.9wD9w [!b5 όƭǊŀύ ς 9ƛƴǿŜƎ-9-½ƛƎŀǊŜǧŜƴΣ ǎƛƴƎŜƴŘŜ DǊǳǖƪŀǊǘŜƴΣ ōƭƛƴƪŜƴŘŜ {ŎƘǳƘŜ ƻŘŜǊ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘŜ {ǇƛŜƭȊŜǳƎŜ ς 
ƛƳƳŜǊ ƳŜƘǊ !ƭƭǘŀƎǎƎŜƎŜƴǎǘŅƴŘŜ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ 9ƭŜƪǘǊƻƴƛƪ ǳƴŘ .ŀǧŜǊƛŜƴΦ 5ƻŎƘ ǿƻƘƛƴ Ƴƛǘ ƛƘƴŜƴΣ ǿŜƴƴ ǎƛŜ ŀǳǎƎŜŘƛŜƴǘ ƘŀōŜƴΚ 
5ƛŜ !ōŦŀƭƭǿƛǊǘǎŎƘŀƊ ŘŜǎ [ŀƴŘǊŀǘǎŀƳǘŜǎ Ǝƛōǘ !ƴǘǿƻǊǘŜƴΦ 

±ƛŜƭŜ ƪƭŜƛƴŜ 9ƭŜƪǘǊƻƎŜǊŅǘŜ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ [ƛǘƘƛǳƳ-LƻƴŜƴ-.ŀǧŜǊƛŜƴΣ ŘƛŜ ōŜƛ .Ŝπ
ǎŎƘŅŘƛƎǳƴƎ ƻŘŜǊ ǳƴǎŀŎƘƎŜƳŅǖŜǊ 9ƴǘǎƻǊƎǳƴƎ .ǊŅƴŘŜ ǾŜǊǳǊǎŀŎƘŜƴ ƪǀƴπ
ƴŜƴΦ Lƴ aǸƭƭŦŀƘǊȊŜǳƎŜƴ ǳƴŘ {ƻǊǝŜǊŀƴƭŀƎŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ŘƛŜǎŜ Ȋǳ ƎŜŦŅƘǊƭƛŎƘŜƴ 
{ƛǘǳŀǝƻƴŜƴ ŦǸƘǊŜƴΦ !ǳǎ ŘƛŜǎŜƳ DǊǳƴŘ ŘǸǊŦŜƴ 9ƭŜƪǘǊƻƎŜǊŅǘŜ ǿŜŘŜǊ ƛƴ ŘŜǊ 
wŜǎǘƳǸƭƭǘƻƴƴŜ ƴƻŎƘ ƛƴ ŀƴŘŜǊŜƴ ²ŜǊǘǎǘƻƍƻƴƴŜƴ ŜƴǘǎƻǊƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

[ŜƛŘŜǊ ƭŀƴŘŜƴ ƛƳƳŜǊ ƴƻŎƘ ǾƛŜƭŜ ƪƭŜƛƴŜ 9ƭŜƪǘǊƻƎŜǊŅǘŜ ǿƛŜ IŀƴŘȅǎΣ {ƳŀǊǘπ
ǇƘƻƴŜǎΣ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ ½ŀƘƴōǸǊǎǘŜƴΣ [95-[ƛŎƘǘŜǊƪŜǧŜƴΣ ¢ŀǎŎƘŜƴǊŜŎƘƴŜǊΣ 
ŜƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘŜ {ǇƛŜƭȊŜǳƎŜΣ ǎƛƴƎŜƴŘŜ ƻŘŜǊ ǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ YƛƴŘŜǊōǸŎƘŜǊ ǎƻǿƛŜ 
tƻǿŜǊōŀƴƪǎ ƛƳ wŜǎǘƳǸƭƭΦ 9ƭŜƪǘǊƻǎŎƘǊƻǧ ŜƴǘƘŅƭǘ ǿŜǊǘǾƻƭƭŜ wƻƘǎǘƻũŜΣ ŘƛŜ 
ǊŜŎȅŎŜƭǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ DƭŜƛŎƘȊŜƛǝƎ ƪǀƴƴŜƴ {ŎƘŀŘǎǘƻũŜ ǿƛŜ .ƭŜƛ ƻŘŜǊ vǳŜŎƪǎƛƭōŜǊ ŦǊŜƛƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ǿŜƴƴ 9ƭŜƪǘǊƻƎŜπ
ǊŅǘŜ ǳƴǎŀŎƘƎŜƳŅǖ ŜƴǘǎƻǊƎǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

{ƻ ǿƛǊŘ 9ƭŜƪǘǊƻǎŎƘǊƻǧ ǊƛŎƘǝƎ ŜƴǘǎƻǊƎǘΥ  

9ƭŜƪǘǊƻƎŜǊŅǘŜ ƪǀƴƴŜƴ ȊǳƳ ²ŜǊǘǎǘƻūƻŦ ƎŜōǊŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ !ŘǊŜǎǎŜƴ ǳƴŘ mũƴǳƴƎǎȊŜƛǘŜƴ ǎƛƴŘ ŀǳŦ ŘŜǊ LƴǘŜǊƴŜǘǎŜƛǘŜ ŘŜǎ 
[ŀƴŘǊŀǘǎŀƳǘŜǎ Ȋǳ ŬƴŘŜƴ ǳƴǘŜǊΥ ƘǧǇǎΥκκǿǿǿΦƴǳŜǊƴōŜǊƎŜǊ-ƭŀƴŘΦŘŜκǎŜǊǾƛŎŜƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴκǿŜǊǘǎǘƻūƻŜŦŜΦ 5ƛŜ CƛǊƳŀ YŀǊŜƛ ƛƴ 
IŜǊǎōǊǳŎƪ ƴƛƳƳǘ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ 9ƭŜƪǘǊƻŀƭǘƎŜǊŅǘŜ ƛƳ !ǳƊǊŀƎ ŘŜǎ [ŀƴŘƪǊŜƛǎŜǎ ŜƴǘƎŜƎŜƴΦ 5ƛŜ !ōƎŀōŜ ƛǎǘ ƛƴ ŀƭƭŜƴ CŅƭƭŜƴ ƎŜōǸƘǊŜƴπ
ŦǊŜƛΦ  

!ǳǖŜǊŘŜƳ ƪǀƴƴŜƴ wǸŎƪƴŀƘƳŜǎǘŜƭƭŜƴ ƛƳ 9ƛƴȊŜƭƘŀƴŘŜƭ ƎŜƴǳǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ DǊƻǖŜ {ǳǇŜǊƳŅǊƪǘŜ ǳƴŘ 5ƛǎŎƻǳƴǘŜǊ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ 
9ƭŜƪǘǊƻǾŜǊƪŀǳŦǎƅŅŎƘŜ Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ плл vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊƴ ǎƻǿƛŜ 9ƭŜƪǘǊƻŦŀŎƘƳŅǊƪǘŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ CƭŅŎƘŜ Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ плл 
vǳŀŘǊŀǘƳŜǘŜǊƴ ǎƛƴŘ ȊǳǊ wǸŎƪƴŀƘƳŜ ǾŜǊǇƅƛŎƘǘŜǘΦ YƭŜƛƴŜ 9ƭŜƪǘǊƻƎŜǊŅǘŜ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ YŀƴǘŜƴƭŅƴƎŜ Ǿƻƴ ōƛǎ Ȋǳ нр ½ŜƴǝƳŜǘŜǊƴ 
ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ƘŀǳǎƘŀƭǘǎǸōƭƛŎƘŜƴ aŜƴƎŜƴ ŀǳŎƘ ƻƘƴŜ bŜǳƪŀǳŦ ƪƻǎǘŜƴƭƻǎ ȊǳǊǸŎƪƎŜƴƻƳƳŜƴΦ 

.ǳƴŘŜǎǿŜƛǘ ǿƛǊŘ ŀƪǘǳŜƭƭ ǸōŜǊ ŘƛŜ ǊƛŎƘǝƎŜ 9ƴǘǎƻǊƎǳƴƎ Ǿƻƴ 9ƭŜƪǘǊƻƎŜǊŅǘŜƴ ƛƴŦƻǊƳƛŜǊǘΥ ǿǿǿΦŜ-ǎŎƘǊƻǧ-ŜƴǘǎƻǊƎŜƴΦƻǊƎΦ 5ƻǊǘ 
ŬƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ǿŜƛǘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǝƻƴŜƴ ǳƴŘ !ŘǊŜǎǎŜƴ ŘŜǊ wǸŎƪƎŀōŜǎǘŜƭƭŜƴΦ 

https://www.nuernberger-land.de/serviceleistungen/wertstoffhoefe
http://www.e-schrott-entsorgen.org


 

 

DŜƳŅǖ Ϡ рл !ōǎΦ н .aD ŘŀǊŦ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ ƴǳǊ ŦƻƭƎŜƴŘŜ WǳōƛƭŅŜƴ ǾŜǊǀũŜƴǘƭƛŎƘŜƴΥ !ƭǘŜǊǎƧǳōƛƭŅŜƴ ŀō ŘŜƳ тлΦ DŜōǳǊǘǎǘŀƎΣ ƧŜŘŜǊ 

ŦǸƴƊŜ ǿŜƛǘŜǊŜ DŜōǳǊǘǎǘŀƎ ǳƴŘ ŀō ŘŜƳ мллΦ DŜōǳǊǘǎǘŀƎ ƧŜŘŜǊ ŦƻƭƎŜƴŘŜ DŜōǳǊǘǎǘŀƎΤ 9ƘŜƧǳōƛƭŅŜƴ ŀō ŘŜƳ рлΦ ǳƴŘ ƧŜŘŜǎ ŦƻƭƎŜƴŘŜ 

9ƘŜƧǳōƛƭŅǳƳΦ  ²ƛǊ ŘŀƴƪŜƴ ŦǸǊ LƘǊ ±ŜǊǎǘŅƴŘƴƛǎΦ 

²ƛǊ ǿŜƛǎŜƴ {ƛŜ ŘŀǊŀǳŦ ƘƛƴΣ Řŀǎǎ {ƛŜ ŜƛƴŜǊ ±ŜǊǀũŜƴǘƭƛŎƘǳƴƎ LƘǊŜǊ 5ŀǘŜƴ ƧŜŘŜǊȊŜƛǘ ǿƛŘŜǊǎǇǊŜŎƘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ .ƛǧŜ ǿŜƴŘŜƴ {ƛŜ ǎƛŎƘ ƛƴ 

ŘƛŜǎŜƳ Cŀƭƭ ŀƴ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜǾŜǊǿŀƭǘǳƴƎΦ 

 04.07. Herrn G¿nther Mellech, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 85. 

 08.07. Herrn Manfred Hºrnich, Veldener StraÇe 8    zum 75. 

 11.07. Frau Daniela Petzold, Lungsdorf 4a     zum 70. 

 05.08. Herrn Peter Detterbeck, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 70. 

 06.08. Herrn Hermann Pickel, Gr¿nreuth 23     zum 75. 

 08.08. Herrn Claus Buchmann, Engenthal 7     zum 75.  

 09.08. Frau Frieda Zimmermann, Enzendorf 12     zum 80.   

 09.08. Herrn Klaus Gladis, Pflege- und Seniorenzentrum   zum 70.   

 19.08. Frau Jutta Maier, Salzlecke 15      zum 70.   

 08.09. Herrn Constantin Vasilovici, Pflege- und Seniorenzentrum  zum 75.   

 10.09. Herrn Achim Schwarz, Lungsdorf 4a     zum 70.   

 11.09. Frau Berta Rinner, Eckart-Siedlung 1     zum 80.   

     7ÉÒ ÇÒÁÔÕÌÉÅÒÅÎ ÚÕÍ 'ÅÂÕÒÔÓÔÁÇ 

7ÉÒ ÇÒÁÔÕÌÉÅÒÅÎ ÚÕÍ 'ÏÌÄÅÎÅ (ÏÃÈÚÅÉÔ 

7ÉÒ ÇÒÁÔÕÌÉÅÒÅÎ ÚÕÍ $ÉÁÍÁÎÔÅÎÅ (ÏÃÈÚÅÉÔ 

aŀǊƛŀ ǳƴŘ 9ǊƳƛƴƛƻ ¢ŀōƛǘŀ ŀǳǎ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ŀƳ нсΦлфΦмфтр 

LƴƎǊƛŘ ǳƴŘ WƻƘŀƴƴ wŜƎƴ ŀǳǎ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ŀƳ мтΦлфΦмфср 



 

 

wǸŎƪōƭƛŎƪ DŜƳŜƛƴŘŜŀǳǎƅǳƎ 

5ƛŜ tƭŀƴǳƴƎŜƴ ȊǳƳ ŘƛŜǎƧŅƘǊƛƎŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜŀǳǎƅǳƎ ƴŀŎƘ wŜƎŜƴǎōǳǊƎ ǳƴŘ ŘŜƳ IƛƳŀƭŀȅŀ tŀǊƪ ōŜƛ ²ƛǎŜƴǘ ƘŀōŜƴ ǎƛŎƘ 

ǿƛŜŘŜǊ ŜƛƴƳŀƭ ƎŜƭƻƘƴǘΦ !ōŦŀƘǊǘ ǳƳ у ¦ƘǊ ŀƳ 5ƻǊŦǇƭŀǘȊ ƛƴ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴΦ 5ƛŜ ōŜƛŘŜƴ .ǳǎŦŀƘǊŜǊ YŀƭƭŜ ǳƴŘ aŀƴŦǊŜŘ Ǿƻƴ 

ŘŜƴ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ CǊŀƴƪ ǳƴŘ ¢ǀƭƪ ƘŀōŜƴ ǳƴǎΣ ǿƛŜ ŜǊǿŀǊǘŜǘΣ Ǝǳǘ ƛƴ wŜƎŜƴǎōǳǊƎ ŀōƎŜƭƛŜŦŜǊǘτƳƛǧŜƴ ƘƛƴŜƛƴ ƛƴ ŘƛŜ ǘƻƭƭŜ 

{ǝƳƳǳƴƎ ŘŜǎ wŜƎŜƴǎōǳǊƎŜǊ aŀǊŀǘƘƻƴǎΦ !ƴ ŘŜǊ {ǘŜƛƴŜǊƴŜƴ .ǊǸŎƪŜΣ ŘŜǊ !ōƭŜƎŜǎǘŜƭƭŜ ǳƴǎŜǊŜǎ 5ƻƴŀǳŘŀƳǇŦŜǊǎ ŦǸƘǊǘŜ 

ŘƛǊŜƪǘ ŘƛŜ {ǘǊŜŎƪŜ ŘŜǎ aŀǊŀǘƘƻƴǎ ǾƻǊōŜƛ ǳƴŘ ǎƻ ƴŀƘƳŜƴ ǿƛǊ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǎ ²ŀǊǘŜƴǎ ŘƛŜ ²ŜǧƪŀƳǇŦǎǝƳƳǳƴƎ ŘŜǊ     

½ǳǎŎƘŀǳŜǊ ŀǳŦΦ !ǳŦ ŘŜǊ YǊƛǎǘŀƭƭǇǊƛƴȊŜǎǎƛƴ ƪƻƴƴǘŜƴ ǿƛǊ ŘƛŜ CŀƘǊǘ ŀǳŦ ŘŜǊ 5ƻƴŀǳ ƎŜƴƛŜǖŜƴΦ 5ŀǎ ²ŜǧŜǊ Ƙŀǘ ƧŜŘŜƴŦŀƭƭǎ Ƴƛǘ 

Ŝƛƴ ǇŀŀǊ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ wŜƎŜƴǘǊƻǇŦŜƴ ƴƛŜƳŀƴŘŜƴ Ǿƻƴ ǳƴǎ ŀōƘŀƭǘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΣ ŘŜƴ .ƭƛŎƪ ǸōŜǊ ŘƛŜ [ŀƴŘǎŎƘŀƊ ǳƴŘ ŘƛŜ ƛƳǇƻπ

ǎŀƴǘŜƴ DŜōŅǳŘŜ ŀƳ ¦ŦŜǊτŘŀǊǳƴǘŜǊ ŘƛŜ .ǳǊƎǊǳƛƴŜ wŜƎŜƴǎǘŀǳŦ ǳƴŘ ŘƛŜ ōŜǊǸƘƳǘŜ ²ŀƭƘŀƭƭŀΣ ƎŜƴƛŜǖŜƴ Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴΦ 5ƛŜ 

YƛƴŘŜǊ ƘŀǧŜƴ ŀǳŦ ǳƴǎŜǊŜƳ {ŎƘƛũ ƎǊƻǖŜƴ {Ǉŀǖ ǳƴŘ ƘŀōŜƴ ƧŜŘŜƴ ²ƛƴƪŜƭ ǳƴǎƛŎƘŜǊ ƎŜƳŀŎƘǘΦ ½ǳǊǸŎƪ ƛƴ wŜƎŜƴǎōǳǊƎ Ƴǳǎǎπ

ǘŜƴ Řŀǎ ŜǊǎǘŜ aŀƭ ŘƛŜ wŜƎŜƴǎŎƘƛǊƳŜ ŦǸǊ ǿŜƴƛƎŜ aƛƴǳǘŜƴ ȊǳƳ 9ƛƴǎŀǘȊ ƪƻƳƳŜƴΣ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ Řŀǎ Ƙŀǘ ŘƛŜ ƪǳǊȊŜ ŦǊŜƛŜ ½Ŝƛǘ 

ȊǳǊ {ǘŀŘǘōŜǎƛŎƘǝƎǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ǎǘŀǊƪ ōŜŜƛƴƅǳǎǎǘΦ ½ǳǊǸŎƪ ƛƴ ŘŜƴ .ǳǎǎŜƴ ƎƛƴƎ Ŝǎ ŘƛǊŜƪǘ Ǿƻƴ wŜƎŜƴǎōǳǊƎ ȊǳƳ IƛƳŀƭŀȅŀ tŀǊƪΦ 

±ƛŜƭŜ ƪƻƴƴǘŜƴ ǎƛŎƘ ǾƻǊŀō ƴƛŎƘǘ ǾƻǊǎǘŜƭƭŜƴΣ ǿŀǎ ǳƴǎ ŘƻǊǘ ŜǊǿŀǊǘŜǘΦ 5ƻŎƘ ŘƛŜ ½Ŝƛǘ ȊǳǊ ŦǊŜƛŜƴ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ƪƻƴƴǘŜ ŘƻǊǘ ƪǳǊȊπ

ǿŜƛƭƛƎ ǾŜǊōǊŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ .ŀǳǿŜǊƪŜ ǳƴŘ ƎŜǎǘŀƭǘŜǊƛǎŎƘŜƴ 9ƭŜƳŜƴǘŜ ŀǳǎ CŜǊƴƻǎǘ ȊƻƎŜƴ ǳƴǎ ƛƴ ƛƘǊŜƴ .ŀƴƴΦ  

½ǳǊǸŎƪ ƎƛƴƎ Ŝǎ ǸōŜǊ ŘƛŜ !ǳǘƻōŀƘƴΣ Ŧŀǎǘ ŘƛǊŜƪǘ ȊǳƳ !ōŜƴŘŜǎǎŜƴ ƛƴǎ DŀǎǘƘŀǳǎ {ŜōŀƭŘ ƴŀŎƘ [ƛŜǊƛǘȊƘƻŦŜƴΦ 5ƻǊǘ ŀƴƎŜƪƻƳπ

ƳŜƴ ǎƻƭƭǘŜ Řŀǎ DǊǳǇǇŜƴōƛƭŘ ŜƴǘǎǘŜƘŜƴτƧŜŘƻŎƘ ǎŜǘȊǘŜ ƎŜǊŀŘŜ ŘŜǊ wŜƎŜƴ ŜƛƴŜǎ ŀǳŦȊƛŜƘŜƴŘŜƴ DŜǿƛǧŜǊǎ Ŝƛƴ ǳƴŘ ǎƻ 

ƳŀƴŎƘ ŜƛƴŜǊ ǿƻƭƭǘŜ ǎƛŎƘ ƴƻŎƘ ƛƴ {ƛŎƘŜǊƘŜƛǘ ōǊƛƴƎŜƴΦ bŀŎƘ ŘŜƳ !ōŜƴŘŜǎǎŜƴ ōǊŀŎƘǘŜƴ ǳƴǎ aŀƴŦǊŜŘ ǳƴŘ YŀƭƭŜ ǿƛŜŘŜǊ 

ƴŀŎƘ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ȊǳǊǸŎƪΦ 

5ƛŜ {ǝƳƳǳƴƎ ŘŜǎ ¢ŀƎŜǎ ǿŀǊ ŀǳǎƎŜƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ Ŝƛƴ ƧŜŘŜǊ ǎŎƘƛŜƴ ǎŜƘǊ ȊǳŦǊƛŜŘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ ƎŜǿŅƘƭǘŜƴ ¢ƻǳǊΦ 

DŜǊƴŜ ŘǸǊŦŜƴ !ƴǊŜƎǳƴƎŜƴ ŦǸǊ wŜƛǎŜȊƛŜƭŜ ƛƳ .ǸǊƎŜǊōǸǊƻ ŜƛƴƎŜǊŜƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ LŘŜŜƴŬƴŘǳƴƎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ƛƳƳŜǊ ƭŜƛŎƘǘΣ 

ŦǸǊ ¢ŀƎŜǎŀǳǎƅǸƎŜΦ 5Ŝƴƴ ƛƳ {ƻƳƳŜǊ нлнт ƘŜƛǖǘ Ŝǎ ǿƛŜŘŜǊΥ ǎŎƘƴŜƭƭ ŀƴƳŜƭŘŜƴ ȊǳƳ DŜƳŜƛƴŘŜŀǳǎƅǳƎΗ 



 

 

Juli       

  лсΦлтΦ YƛǊŎƘǿŜƛƘ ƛƴ wǳǇǇǊŜŎƘǘǎǘŜƎŜƴ  

  мм-мнΦлтΦ {ƻƳƳŜǊƘǸǧŜ ŀƳ 5ƻǊŦǇƭŀǘȊ  SV Hartenstein  

  моΦлтΦ YƛǊŎƘǿŜƛƘ 9ƴȊŜƴŘƻǊŦ  

  нсΦлтΦ ¦ƘǊΥ мпΥол 9ƛƴǿŜƛƘǳƴƎǎŦŜƛŜǊ CC² IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ CC² IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ 

    

August       

  ло-луΦлуΦ LƴƪƭǳǎƛǾŜ ŜǊƭŜōƴƛǎǇŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜ ²ŜǊƪŜƭǿƻŎƘŜ 9Φ aǸƘƭŜƴƪǊŀƊ 

  ф-млΦлуΦ YƛǊŎƘǿŜƛƘ ƛƴ 9ƴƎŜƴǘƘŀƭ  

  омΦлуΦ YƛǊŎƘǿŜƛƘ DǊǸƴǊŜǳǘƘκYƭŜƛƴƳŀƛƴŦŜƭŘ  

     

Sep-      

  мо-мрΦлф мΦ½ŜƭǘƪƛǊŎƘǿŜƛƘ YǳƭǘǳǊǾŜǊŜƛƴ ŜΦ± 

     

½ǳǊ 9ǊƛƴƴŜǊǳƴƎ 

CŀƘǊŀƴƎŜōƻǘ ȊǳƳ t9½-9ƛƴƪŀǳŦǎȊŜƴǘǊǳƳΥ 
{Ŝƛǘ ƳŜƘǊŜǊŜ WŀƘǊŜƴ ōƛŜǘŜǘ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ  Ŝƛƴ CŀƘǊŀƴƎŜōƻǘ ȊǳƳ 9ƛƴƪŀǳŦǎȊŜƴǘǊǳƳ t9½ ŀƴΦ 
5ƛŜ CŀƘǊǘŜƴ ŬƴŘŜƴ 5ƛŜƴǎǘŀƎǎ ŀƭƭŜ ȊǿŜƛ ²ƻŎƘŜƴ ǎǘŀǧΦ 
όCǊŜƛŜ tƭŅǘȊŜΥ ƳŀȄΦ у tƭŅǘȊŜΣ YƻǎǘΥ рϵ ǇǊƻ tŜǊǎƻƴΣ !ƴƳŜƭŘǳƴƎ Υ ǘŜƭŜŦƻƴƛǎŎƘ ǳƴǘŜǊ лфмрн фнсфллύΦ   
5ŜǊ ŜǊǎǘŜ ¢ŜǊƳƛƴ  ƛƳ оΦ vǳŀǊǘŀƭ ƛǎǘ ŀƳ уΦ WǳƭƛΦ !ōŦŀƘǊǘ ƛǎǘ ǳƳ уΥлл ¦ƘǊ ǾƻǊ ŘŜƳ wŀǘƘŀǳǎΦ 

5ƛŜ ƴŜǳŜ CǊŜƛȊŜƛǘƭƛƴƛŜƴ-{ŀƛǎƻƴ ƎŜƘǘ ǾƻƳ лмΦлрΦ-лмΦммΦ 
.ƛǧŜ ƛƴŦƻǊƳƛŜǊŜƴ {ƛŜ ǎƛŎƘ ōȊƎƭΦ ŘŜǊ !ōπŦŀƘǊǘǎπȊŜƛǘŜƴ ǾƻǊ !ƴǘǊƛǧ ŘŜǊ CŀƘǊǘΦ 
5ŜǊ tŜƎƴƛǘȊǘŀƭ-9ȄǇǊŜǎǎ  ппл  ŦŅƘǊǘ Ǿƻƴ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ Řŀǎ tŜƎƴƛǘȊǘŀƭ ƘƛƴǳƴǘŜǊ 
ǸōŜǊ  !ǊǘŜƭǎƘƻŦŜƴ ǳƴŘ ±ƻǊǊŀ ōƛǎ ƴŀŎƘ IŜǊǎōǊǳŎƪ ǊΦ ŘΦ tŜƎƴƛǘȊ ǳƴŘ ȊǳǊǸŎƪΦ  

CŀƘǊȊŜƛǘŜƴΣ ȊΦ .ΦΥ  

bǸǊƴōŜǊƎ ς IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ                                                                пр aƛƴΦ  
IŜǊǎōǊǳŎƪ ǊΦ ŘΦ tŜƎƴƛǘȊ ς !ǊǘŜƭǎƘƻŦŜƴ                                        мс aƛƴΦ  



 

 

 



 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Beschlussfassung zur Niederschrift der letzten ºffentlichen Sitzung vom 06.02.2025 

Beschluss: 

Es gibt keine Einwendungen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der ºffentlichen Sit-
zung vom 06.02.2025 und beschlieÇt deren Richtigkeit 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos informiert ¿ber den Fortschritt des Glasfaserausbaus im Gemeindegebiet. Der ei-
genwirtschaftliche Ausbau durch Telekom und Glasfaser Plus versorgen die Ortsteile Hartenstein und 
Rupprechtstegen. Alle anderen Ortsteile sollen ¿ber die Gigabitrichtline versorgt werden. Die Aus-
schreibung hierzu wurde an die Firma astarti GmbH vergeben, Herr Dietrich stellt den aktuellen Stand 
vor. Anhand einer Prªsentation erºrtert Herr Dietrich die durchgef¿hrte Markterkundung und berªt die 
Gemeinderªte ¿ber die weitere Verfahrensweise. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat Hartenstein beschlieÇt folgende Gebiete f¿r das Auswahlverfahren im Rahmen der 
Richtlinie ĂFºrderung zur Unterst¿tzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bun-
desrepublik Deutschlandñ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) - Bekanntmachung des 
Bundesministeriums f¿r Digitales und Verkehr vom 31.03.2023 1.  nderung vom 30.04.2024ñ einzu-
bringen. 

ErschlieÇungsgebiet: Gemeinde Hartenstein 

Die Obergrenze der Wirtschaftlichkeitsl¿cke ï f¿r eine mºgliche Aufhebung des Verfahrens ï wird auf 
1.953.000,00 festgelegt. 

Die Auswahlkriterien zur Auswertung der eingehenden Angebote sind: 

90 % Hºhe der Wirtschaftlichkeitsl¿cke 

5 % Realisierungszeit 

5 % Qualitªt technische Umsetzung 

Im Weiteren wird die Verwaltung beauftragt die weiteren Schritte durchzuf¿hren: 

¥ffentliche Sitzungen 

Berichte aus der  

Gemeinderatssitzung vom 06.03.2025 

1. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten ºffentlichen Sitzung vom 06.02.2025 

2. Gigabit-Ausbau in der Gemeinde Hartenstein: Information ¿ber das durchgef¿hrte 

Markterkundungsverfahren 



 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat Hartenstein beschlieÇt folgende Gebiete f¿r das Auswahlverfahren im Rahmen der 
Richtlinie ĂFºrderung zur Unterst¿tzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bun-
desrepublik Deutschlandñ - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) - Bekanntmachung des 
Bundesministeriums f¿r Digitales und Verkehr vom 31.03.2023 1.  nderung vom 30.04.2024ñ einzu-
bringen. 

ErschlieÇungsgebiet: Gemeinde Hartenstein 

Die Obergrenze der Wirtschaftlichkeitsl¿cke ï f¿r eine mºgliche Aufhebung des Verfahrens ï wird auf 
1.953.000,00 festgelegt. 

Die Auswahlkriterien zur Auswertung der eingehenden Angebote sind: 

90 % Hºhe der Wirtschaftlichkeitsl¿cke 

5 % Realisierungszeit 

5 % Qualitªt technische Umsetzung 

Im Weiteren wird die Verwaltung beauftragt die weiteren Schritte durchzuf¿hren: 

Vorbereitung und Durchf¿hrung eines Auswahlverfahrens (Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-
wettbewerb) 

Auswertung des wirtschaftlichsten Angebotes  

Vergabeempfehlung ï Beschluss kommunales Gremium 

Fºrderantragstellung Bund in endg¿ltiger Hºhe (Konkretisierung) 

Ab Vorliegen Bescheid Bund in endg¿ltiger Hºhe: Fºrderantragstellung Land  

Ab Vorliegen Bescheid Land in endg¿ltiger Hºhe: Abschluss Kooperationsvereinbarung 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 
 

 

Sachverhalt: 

Es liegt der Antrag auf Isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes, Errichtung 
eines Carports vor den vorhandenen Garagen, Flur Nr. 111/5, Gemarkung Hartenstein vor. B¿rger-
meister Loos zeigt entsprechendes Vorhaben anhand der Lageskizzen vor. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Antrag auf Isolierte Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes und erteilt hierzu das gemeindliche Einvernehmen. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

 

 

 

3. Antrag auf Isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes / Errich-

tung eines Carports vor den vorhandenen Garagen, Flur Nr. 111/5, Gemarkung Harten-

stein 

4.  nderung des Flªchennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 8 

"Bauhof": Abwªgung der Beteiligung gemªÇ Ä 3 Abs. 2 & Ä 4 Abs. 2 BauGB 

4.1 Beschluss ¿ber die im Zuge der ¥ffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stel-

lungnahmen 



 

 

Sachverhalt: 

Von Seiten der ¥ffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis, dass von Seiten der ¥ffentlichkeit keine Stellungnahme abgegeben wur-
de. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

Sachverhalt: 

Von folgenden Trªgern ºffentlicher Belange wurde keine Stellungnahme abgegeben: 

Frªnkischer Albverein e.V., N¿rnberg 

Landesamt f¿r Denkmalpflege, M¿nchen 

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, M¿nchen 

Handwerkskammer f¿r Mittelfranken, N¿rnberg 

Bayerischer Bauernverband, N¿rnberg 

Bund Naturschutz - Kreisgruppe N¿rnberger Land, Winkelhaid 

Stadt Velden 

Gemeinde Hirschbach 

Gemeinde Vorra 

Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen 

Gewerbeaufsichtsamt N¿rnberg 

Naturpark Frªnkische Schweiz ï Frankenjura, Pottenstein 

Wasserwirtschaftsamt N¿rnberg 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis davon, dass von folgenden Trªgern ºffentlicher Belange keine Stel-
lungnahme abgegeben wurde: 

мΦ Landesamt f¿r Denkmalpflege, M¿nchen 

нΦ Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, M¿nchen 

оΦ Handwerkskammer f¿r Mittelfranken, N¿rnberg 

пΦ Bayerischer Bauernverband, N¿rnberg 

рΦ Bund Naturschutz - Kreisgruppe N¿rnberger Land, Winkelhaid 

сΦ Stadt Velden 

тΦ Gemeinde Hirschbach 

уΦ Gemeinde Vorra 

фΦ Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen 

млΦ Gewerbeaufsichtsamt N¿rnberg 

ммΦ NaturparkFrªnkische Schweiz ï Frankenjura, Pottenstein 

мнΦ Frªnkischer Albverein e.V., N¿rnberg 

Wasserwirtschaftsamt N¿rnberg 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

4.2 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung ohne Stellungnahme verbliebe-

nen Trªger ºffentlicher Belange 



 

 

 

Sachverhalt: 

Von folgenden Trªgern ºffentlicher Belange wurde keine Einwªnde erhoben: 

1. Staatliches Bauamt N¿rnberg 

2. Amt f¿r lªndliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach 

3. Amt f¿r Digitalisierung, Breitband und Vermessung N¿rnberg, Hersbruck 

4. IHK N¿rnberg f¿r Mittelfranken 

5. Gemeinde Kirchensittenbach 

6. Markt Neuhaus a.d.Pegnitz 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis davon, dass von folgenden Trªgern ºffentlicher Belange keine Ein-
wªnde erhoben wurden: 

1. Staatliches Bauamt N¿rnberg 

2. Amt f¿r lªndliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach 

3. Amt f¿r Digitalisierung, Breitband und Vermessung N¿rnberg, Hersbruck 

4. IHK N¿rnberg f¿r Mittelfranken 

5. Gemeinde Kirchensittenbach 

6. Markt Neuhaus a.d.Pegnitz 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

Zu dem im Auslegungsverfahren befindlichen Entwurf wurde im Verfahren nach Ä 4 Abs. 1 BauGB aus 
landesplanerischer Sicht bereits Stellung genommen (vgl. Schreiben RMF-SG24-8314.01-151- 1-14 
vom 18.08.2023). Dabei wurde auf das Anbindegebot gemªÇ Kapitel 3.3 (Z=Ziel) des Landesentwick-
lungsprogramms Bayern (LEP) hingewiesen. In der nun vorliegenden Begr¿ndung wird nachvollziehbar 
dargelegt, dass das Anbindegebot hier nicht einschlªgig ist. Auch wurde auf die Lage im Landschafts-
schutzgebiet hingewiesen. Dazu wird in der Begr¿ndung ausgef¿hrt, dass eine Herausnahme erfolgt 
sei. Belange der Raumordnung und Landesplanung stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Einwendun-
gen aus landesplanerischer Sicht werden nicht erhoben.  

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird dankend zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet wurde bereits aus dem 
LSG herausgenommen. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken und stimmt der 
Stellungnahme der Verwaltung zu. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

4.3 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung ohne Einwªnde verbliebenen 

Trªger ºffentlicher Belange 

4.4 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnah-

men - Regierung von Mittelfranken 



 

 

Sachverhalt: 

Bez¿glich des o. g. Vorhabens der Gemeinde Hartenstein wird auf die Stellungnahme der Hºheren Lan-
desplanungsbehºrde verwiesen. Eine Behandlung im Planungsausschuss ist nicht erforderlich.  

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. GemªÇ der Stellungnahme der Hºheren Landespla-
nungsbehºrde (Regierung von Mittelfranken) stehen Belange der Raumordnung und Landesplanung 
dem Vorhaben nicht entgegen. Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden nicht erhoben. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme des Planungsverbands Region N¿rnberg und 
stimmt der Stellungnahme der Verwaltung zu. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

Sachverhalt: 

{ŀŎƘƎŜōƛŜǘ tƭŀƴǳƴƎǎǊŜŎƘǘ 
 
9ǎ ǿƛǊŘ ŜƳǇŦƻƘƭŜƴ ŜƛƴŜ {ǘǊŀǖŜƴōŜƎǊŜƴȊǳƴƎǎƭƛƴƛŜ ŦŜǎǘȊǳǎŜǘȊŜƴΦ {ƻƴǎǘ ƻƘƴŜ 9ƛƴǿŅƴŘŜ ǳƴŘ !ƴƳŜǊƪǳƴƎŜƴΦ 
 
{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ 
 
5ƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǿƛǊŘ ȊǳǊ YŜƴƴǘƴƛǎ ƎŜƴƻƳƳŜƴ ǳƴŘ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǝƎǘΦ 5ƛŜ {ǘǊŀǖŜƴōŜƎǊŜƴȊǳƴƎǎƭƛƴƛŜ ǿƛǊŘ ƛƳ .Ŝōŀǳπ
ǳƴƎǎǇƭŀƴ ǊŜŘŀƪǝƻƴŜƭƭ ŜǊƎŅƴȊǘΦ 
 
{ŀŎƘƎŜōƛŜǘ .ƻŘŜƴǎŎƘǳǘȊ 
 
9ǎ ǿƛǊŘ ŀǳŦ ŘƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǾƻƳ лоΦлуΦнлно όмΦ .ŜǘŜƛƭƛƎǳƴƎǎǾŜǊŦŀƘǊŜƴύ ǾŜǊǿƛŜǎŜƴΦ !ōǿŜƛŎƘŜƴŘ ƪŜƛƴŜ ǿŜƛǘŜǊŜƴ 
IƛƴǿŜƛǎŜ ƻŘŜǊ !ƴƳŜǊƪǳƴƎŜƴΦ 
 
{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǾƻƳ мрΦлуΦнлно 
 
5ǳǊŎƘ ŘƛŜ ƎŜǇƭŀƴǘŜ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ CbtΨǎ Ƴƛǘ !ǳŦǎǘŜƭƭǳƴƎ ŜƛƴŜǎ .-tƭŀƴΨǎ ǎƻƭƭ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜƴ 
bŜǳōŀǳ ŘŜǎ .ŀǳƘƻŦǎ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ƎŜƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ ƛƘǊŜƴ .ŀǳƘƻŦ ŀƴ ƛƘǊŜ ŀƪǘǳŜƭƭŜƴ !ƴǎǇǊǸŎƘŜ ŀƴȊǳǇŀǎǎŜƴΦ CǸǊ 
ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ƭƛŜƎŜƴ ƪŜƛƴŜ LƴŦƻǊƳŀǝƻƴŜƴ ƻŘŜǊ IƛƴǿŜƛǎŜ ǸōŜǊ ǎŎƘŅŘƭƛŎƘŜ .ƻŘŜƴǾŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ƛƳ {ƛƴƴŜ Ϡ н !ōǎΦ о 
ƻŘŜǊ !ƭǘƭŀǎǘŜƴ ƴŀŎƘ Ϡ н !ōǎΦ р ..ƻŘ{ŎƘD ǾƻǊΦ 
 
.ƻŘŜƴǎŎƘǳǘȊŦŀŎƘƭƛŎƘ ŜǊƎŜōŜƴ ǎƛŎƘ ƪŜƛƴŜ 9ƛƴǿŅƴŘŜΦ 
 
{ƻƭƭǘŜƴ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŀǳŀǊōŜƛǘŜƴ ƻǊƎŀƴƻƭŜǇǝǎŎƘŜ !ǳũŅƭƭƛƎƪŜƛǘŜƴ ŘŜǎ .ƻŘŜƴǎ ŦŜǎǘƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ŘƛŜ Řŀǎ .ŜǎƻǊƎπ
ƴƛǎ ŜƛƴŜǊ ǎŎƘŅŘƭƛŎƘŜƴ .ƻŘŜƴǾŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ ƛƳ {ƛƴƴŜ ..ƻŘ{ŎƘD ōŜŘƛƴƎŜƴΣ ƛǎǘ ŘƛŜ ȊǳǎǘŅƴŘƛƎŜ .ƻŘŜƴǎŎƘǳǘȊōŜƘǀǊŘŜ 
{. нмΦн! ŀƳ [w! b[ ȊǳǊ ǿŜƛǘŜǊŜƴ !ōǎǝƳƳǳƴƎ Ȋǳ ƛƴŦƻǊƳƛŜǊŜƴΦ 
 
!ǳŦ Řŀǎ ƭƴƪǊŀƊǘǊŜǘŜƴ ŘŜǊ ϦaŀƴǘŜƭ±Ϧ Ƴƛǘ &ƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ŘŜǊ 5ŜǇ±Σ ŘŜǊ ..ƻŘ{ŎƘ± ǳƴŘ ŘŜǊ bŜǳŜƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǊ 9.±Σ 
ǿŜƭŎƘŜ ŘŜƴ w/-[ŜƛǜŀŘŜƴ ŀōƭǀǎǘ ǳƴŘ ŜƛƴŜ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ǾŜǊŀƴƪŜǊǘŜ wŜŎƘǘǎƎǊǳƴŘ-ƭŀƎŜ ȊǳƳ 9ƛƴǎŀǘȊ ƳƛƴŜǊŀƭƛǎŎƘŜǊ 9Ǌπ
ǎŀǘȊōŀǳǎǘƻũŜ ƛƴ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ .ŀǳǿŜǊƪŜƴ ǎŎƘŀƍΣ ǿƛǊŘ ƘƛƴƎŜ-ǿƛŜǎŜƴΦ 
 
{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ 
 

4.5 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen - Pla-

nungsverband Region N¿rnberg 

4.6 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

- Landratsamt N¿rnberger Land 



 

 

{ŀŎƘƎŜōƛŜǘ ²ŀǎǎŜǊǊŜŎƘǘ 
 
5ŀǎ .ŀǳǾƻǊƘŀōŜƴ ōŜŬƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ŀǳǖŜǊƘŀƭō Ǿƻƴ ²ŀǎǎŜǊǎŎƘǳǘȊ- ǳƴŘ «ōŜǊǎŎƘǿŜƳƳǳƴƎǎƎŜōƛŜǘŜƴΣ ǎƻǿƛŜ ŀǳǖŜǊƘŀƭō 
ŘŜǎ сл Ƴ .ŜǊŜƛŎƘŜǎ Ǿƻƴ DŜǿŅǎǎŜǊƴΦ 
 
IƛƴǿŜƛǎŜΥ 
 

 5ƛŜ ƎŜƻǘƘŜǊƳƛǎŎƘŜ bǳǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ 9ǊŘǿŅǊƳŜ ƛǎǘ Ƴƛǘ ŘŜƳ [ŀƴŘǊŀǘǎŀƳǘ bǸǊƴōŜǊƎŜǊ [ŀƴŘΣ {ŀŎƘōŜǊŜƛŎƘ ²ŀǎπ
ǎŜǊǊŜŎƘǘ ǳƴŘ .ƻŘŜƴǎŎƘǳǘȊ ŀōȊǳǎǇǊŜŎƘŜƴΦ 9ǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜ DŜƴŜƘƳƛƎǳƴƎŜƴ ǎƛƴŘ ǾƻǊ .ŀǳōŜƎƛƴƴ Ȋǳ ōŜŀƴǘǊŀπ
ƎŜƴΦ 

 {ƻƭƭǘŜ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ .ŀǳȊŜƛǘ ŜƛƴŜ DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊŀōǎŜƴƪǳƴƎ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ǿŜǊŘŜƴΣ ƛǎǘ ƘƛŜǊȊǳ ǾƻǊ .ŀǳōŜƎƛƴƴ ŜƛƴŜ 
ƎŜǎƻƴŘŜǊǘŜ ǿŀǎǎŜǊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ 9Ǌƭŀǳōƴƛǎ ŜƛƴȊǳƘƻƭŜƴΦ 

 5ƛŜ ƛƳ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ ƴƻŎƘ Ȋǳ ŜǊǎǘŜƭƭŜƴŘŜ DŜōŅǳŘŜ ǎƛƴŘ ƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜƳŅǖ ŀƴ ŘƛŜ ƪƻƳƳǳƴŀƭŜƴ ±ŜǊ- ǳƴŘ 9ƴǘπ
ǎƻǊƎǳƴƎǎŜƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ŀƴȊǳǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ 5ƛŜ ƪƻƳƳǳƴŀƭŜ 9ƴǘǿŅǎǎŜǊǳƴƎǎǎŀǘȊǳƴƎ 
ƛǎǘ ƘƛŜǊōŜƛ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴΦ 

 DǊǳƴŘǎǘǸŎƪǎŜƴǘǿŅǎǎŜǊǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜƴ ƘŀōŜƴ ŘŜƴ ŀΦ ŀΦ wΦ ŘΦ ¢Φ Ȋǳ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴΦ 
 5ƛŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ Ǿƻƴ {ŎƘƳǳǘȊǿŀǎǎŜǊ όƎŜǿŜǊōƭƛŎƘŜǎ !ōǿŀǎǎŜǊύ ŀǳǎ CŀƘǊȊŜǳƎǿŀǎŎƘŀƴƭŀƎŜƴΣ ŘŜǊ wŜƛƴƛƎǳƴƎ 
Ǿƻƴ ǀƭǾŜǊǎŎƘƳǳǘȊǘŜƴ ¢ŜƛƭŜƴ ƻŘŜǊ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜǊ IŜǊƪǳƴƊ ȊΦ.Φ ¢ŀƴƪǎǘŜƭƭŜƴŀōŦǸƭƭǇǳƴƪǘŜƴ Ƴǳǎǎ ǸōŜǊ ȊǳƎŜƭŀǎπ
ǎŜƴŜ !ōǿŀǎǎŜǊōŜƘŀƴŘƭǳƴƎǎŀƴƭŀƎŜƴ όȊΦ.Φ YƻŀƭŜǎȊŜƴȊŀōǎŎƘŜƛŘŜǊύ ŜǊŦƻƭƎŜƴΦ 5ŀǎ ƎŜǊŜƛƴƛƎǘŜ {ŎƘƳǳǘȊǿŀǎǎŜǊ 
ƛǎǘ ŘŜǊ YƭŅǊŀƴƭŀƎŜ ȊǳȊǳŦǸƘǊŜƴΦ 9ƛƴŜ ±ŜǊǎƛŎƪŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ ƳƛƴŜǊŀƭǀƭƘŀƭǝƎŜƴ !ōǿŅǎǎŜǊƴ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ȊǳƭŅǎǎƛƎΦ 

 CǸǊ ŘƛŜ ŜǊƭŀǳōƴƛǎŦǊŜƛŜ ±ŜǊǎƛŎƪŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎǎǿŀǎǎŜǊ ƛǎǘ ŘƛŜ bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎǎǿŀǎǎŜǊŦǊŜƛǎǘŜƭƭǳƴƎǎǾŜǊπ
ƻǊŘƴǳƴƎ όb²CǊŜƛ±ύ ǳƴŘ ŘƛŜ ŘŀȊǳ ŜǊƎŀƴƎŜƴŜƴ wŜƎŜƭƴ ŘŜǊ ¢ŜŎƘƴƛƪ ό¢w9bD² ōȊǿΦ ¢w9bhDύ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴΦ 
{ƻƭƭǘŜ ŘƛŜ b²CǊŜƛ± ƪŜƛƴŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ŬƴŘŜƴΣ ƛǎǘ ŜƛƴŜ ƎŜǎƻƴŘŜǊǘŜ ǿŀǎǎŜǊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ 9Ǌƭŀǳōƴƛǎ Ȋǳ ōŜŀƴǘǊŀπ
ƎŜƴΦ 

 bƛŜŘŜǊǎŎƘƭŀƎǎǿŀǎǎŜǊ Ǿƻƴ CƭŅŎƘŜƴΣ ŀǳŦ ŘŜƴŜƴ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎ ǿŀǎǎŜǊƎŜŦŅƘǊŘŜƴŘŜ {ǘƻũŜ ƎŜƭŀƎŜǊǘΣ ŀōƎŜƭŀƎŜǊǘΣ 
ŀōƎŜŦǸƭƭǘ ƻŘŜǊ ǳƳƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ όŀǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴ ǎƛƴŘ ƘƛŜǊōŜƛ CƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ ŘŜƴ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘŜƴ ¦Ƴπ
ƎŀƴƎ Ƴƛǘ YƭŜƛƴƎŜōƛƴŘŜƴ ōƛǎ нл [ƛǘŜǊ wŀǳƳƛƴƘŀƭǘύΣ Ƴǳǎǎ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ŜƛƴŜǊ YƭŅǊŀƴƭŀƎŜ ȊǳƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

 
.ŜƛƳ ¦ƳƎŀƴƎ Ƴƛǘ ǿŀǎǎŜǊƎŜŦŅƘǊŘŜƴŘŜƴ {ǘƻũŜƴ ƛǎǘ ŘƛŜ ±ŜǊƻǊŘƴǳƴƎ ǸōŜǊ !ƴƭŀƎŜƴ ȊǳƳ ¦ƳƎŀƴƎ Ƴƛǘ ǿŀǎǎŜǊƎŜŦŅƘǊπ
ŘŜƴŘŜƴ {ǘƻũŜƴ ǳƴŘ ǸōŜǊ CŀŎƘōŜǘǊƛŜōŜ ό!ƴƭŀƎŜƴǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎ - !ǿ{±ύΣ ŘƛŜ ¢ŜŎƘƴƛǎŎƘŜ wŜƎŜƭ ǿŀǎǎŜǊƎŜŦŅƘǊŘŜƴŘŜǊ 
{ǘƻũŜ ό¢wǿ{ύΣ ŘƛŜ ŀΦ ŀΦ wΦ ŘΦ ¢Φ όŀƭƭƎŜƳŜƛƴ ŀƴŜǊƪŀƴƴǘŜƴ wŜƎŜƭƴ ŘŜǊ ¢ŜŎƘƴƛƪύ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ .ŜǎǝƳƳǳƴƎŜƴ ŘŜǎ ²ŀǎǎŜǊπ
ƘŀǳǎƘŀƭǘǎƎŜǎŜǘȊŜǎ ό²IDύ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴΦ 
 
{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ 
 
5ƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǿƛǊŘ ȊǳǊ YŜƴƴǘƴƛǎ ƎŜƴƻƳƳŜƴΦ 5ƛŜ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘŜƴ IƛƴǿŜƛǎŜ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ ǿŜƛǘŜǊŜƴ 5ŜǘŀƛƭǇƭŀπ
ƴǳƴƎ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǝƎǘΦ 9ƛƴŜ tƭŀƴŅƴŘŜǊǳƴƎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ 
 
{ŀŎƘƎŜōƛŜǘ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊ 
 
!ǳǎ ƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜǊ ǎƻǿƛŜ ŀǳŎƘ -ŦŀŎƘƭƛŎƘŜǊ {ƛŎƘǘ ōŜǎǘŜƘǘΣ ǿƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ǾƻǊŀō ŀōƎŜǎǝƳƳǘΣ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ 9ƛƴπ
ǾŜǊǎǘŅƴŘƴƛǎ Ƴƛǘ ŘŜƳ ±ƻǊŜƴǘǿǳǊŦ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎΦ 9ƛƴŜ ŀōǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ƪŀƴƴ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ 
ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ŦŜƘƭŜǊƘŀƊŜƴ 9ƛƴƎǊƛũǎŜǊƳƛǧƭǳƴƎ ȊǳƳ ŘŜǊȊŜƛǝƎŜƴ tƭŀƴǎǘŀƴŘ ƴƛŎƘǘ ŀōƎŜƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 
 
мΦ 9ƛƴƎǊƛũǎŜǊƳƛǧƭǳƴƎκ.ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎǎŦŀƪǘƻǊ 
 
IƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ŘŜǊ 9ƛƴƎǊƛũǎŜǊƳƛǧƭǳƴƎ ƎŜƭǘŜƴ ǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ŘƛŜ IƛƴǿŜƛǎŜ ŀǳǎ ŘŜǊ ƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊŦŀŎƘƭƛŎƘŜƴ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ 
ǾƻƳ мпΦуΦнлноΥ 
α9ƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ƛǎǘ αŦǸǊ ŘƛŜ CƭŅŎƘŜ ŦǸǊ DŜƳŜƛƴōŜŘŀǊŦ όΦ Φ Φύ ŜƛƴŜ DǊǳƴŘƅŅŎƘŜƴȊŀƘƭ Ǿƻƴ лΣ с ŦŜǎǘƎŜπ
ǎŜǘȊǘΦ bǳǘȊǳƴƎǎōŜŘƛƴƎǘ Ƙŀǘ Ŝƛƴ .ŀǳƘƻŦ ŜƛƴŜƴ ƘƻƘŜƴ ±ŜǊǎƛŜƎƭǳƴƎǎƎǊŀŘΦ 5ŀƘŜǊ ǿƛǊŘ ƎŜƳΦ Ϡ мф !ōǎΦ п {ŀǘȊ о .ŀǳbπ
±h ŜƛƴŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ «ōŜǊǎŎƘǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ Dw½ ŦǸǊ bŜōŜƴŀƴƭŀƎŜƴ όDw½ LLύ ōƛǎ лΣ ф ŜƛƴƎŜǊŅǳƳǘΦά ½ǿŀǊ ǿƛǊŘ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ 
ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ ōŜŦŜǎǝƎǘŜƴ CƭŅŎƘŜƴ ƛƴ ǾŜǊǎƛŎƪŜǊǳƴƎǎŦŅƘƛƎŜǊ !ǳǎŦǸƘǊǳƴƎ ŜǊŦƻƭƎŜƴΦ  



 

 

WŜŘƻŎƘ ŘŀǊŦ ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ ŘŜƴƴƻŎƘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ 9ƛƎŜƴǾŜǊōǊŀǳŎƘǎǘŀƴƪǎǘŜƭƭŜ ǎƻǿƛŜ ŘŜƳ 
.ŜǊŜƛŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜ .Ŝ-ǳƴŘ 9ƴǘƭŀŘǳƴƎ ŘŜǊ ²ƛƴǘŜǊŘƛŜƴǎǜŀƘǊȊŜǳƎŜ ŘǳǊŎƘ ǿŜƛǘŜǊŜ ƻǊŘƴǳƴƎǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ 9ƛƴǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴ 
ƴǳǊ Ŝƛƴ ƎŜǊƛƴƎŜǊ ¢Ŝƛƭ ŘƛŜǎŜǊ CƭŅŎƘŜƴ ŜƛƴŜ ±ŜǊǎƛŎƪŜǊǳƴƎǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŀǳŦǿŜƛǎŜƴ ŘŀǊŦΦ 5ŜƳȊǳŦƻƭƎŜ ƛǎǘ ŘŜǊ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝπ
ƎǳƴƎǎŦŀƪǘƻǊ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ǾŜǊōŀƭ-ŀǊƎǳƳŜƴǘŀǝǾŜƴ 9ƛƴǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ȊǳǊ ±ŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎ Ȋǳ ŜǊƘǀƘŜƴ ǳƴŘ ǳƴǘŜǊ .ŜǊǸŎƪπ
ǎƛŎƘǝƎǳƴƎ ŘŜǊ Dw½ LL Ƴƛǘ лΣф ŀƴȊǳǎŜǘȊŜƴΦά 
!ǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǎ ƘƻƘŜƴ ±ŜǊǎƛŜƎŜƭǳƴƎǎƎǊŀŘŜǎ ƛǎǘ ŦƻƭƎƭƛŎƘ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎǎ-ŦŀƪǘƻǊ Ǿƻƴ лΣф 
όҐŀƴȊǳƴŜƘƳŜƴŘŜ Dw½ύ ōȊǿΦ мΣл ŀƴȊǳǿŜƴŘŜƴΦ 5ŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ǎƛƴŘ ŘƛŜ CŜƘƭŜǊ ƘƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ ŘŜǊ ²ŜǊǘǇǳƴƪǘŜ ƛƴ ŘŜǊ 
.ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ Ȋǳ ōŜǊŜƛƴƛƎŜƴ ό±ƻǊƎŜƘŜƴǎǿŜƛǎŜ ƎŜƳŅǖ !ōōΦ тΣ [ŜƛǜŀŘŜƴ α.ŀǳŜƴ ƛƳ 9ƛƴƪƭŀƴƎ Ƴƛǘ bŀǘǳǊ ǳƴŘ [ŀƴŘπ
ǎŎƘŀƊάΣ {ǘŀƴŘ нлнмύΦ 
 
{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ 
 
5ƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǿƛǊŘ ȊǳǊ YŜƴƴǘƴƛǎ ƎŜƴƻƳƳŜƴΦ 
 
.Ŝƛ ŘŜǊ 9ƛƴƎǊƛũǎ-κ!ǳǎƎƭŜƛŎƘōƛƭŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ǿƛǊŘ ŘƛŜ Dw½ L όƛƴ ŘƛŜǎŜƳ Cŀƭƭ лΣсύ ŀƭǎ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎǎŦŀƪǘƻǊ ƘŜǊŀƴƎŜȊƻπ
ƎŜƴΦ ¦ƴōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǝƎǘ ōƭŜƛōǘ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ ŘƛŜ Dw½LL όDw½ ŦǸǊ bŜōŜƴŀƴ-ƭŀƎŜƴύΣ ŘƛŜ ƎŜƳΦ Ϡ мф !ōǎΦ п {ŀǘȊ н .ŀǳD. 
ƛƴ ŘƛŜǎŜƳ Cŀƭƭ ōƛǎ лΣу ȊǳƭŅǎǎƛƎ ǿŅǊŜΦ LƳ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ǿƛǊŘ ƧŜŘƻŎƘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǎ ƘƻƘŜƴ ƴǳǘȊǳƴƎǎōŜŘƛƴƎǘŜƴ ±ŜǊπ
ǎƛŜƎŜƭǳƴƎǎƎǊŀŘŜǎ ŜƛƴŜ «ōŜǊǎŎƘǊŜƛǘǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŘŜǊ Dw½LL ōƛǎ лΣф ŜƛƴƎŜǊŅǳƳǘΦ 5ŀƘŜǊ ǿǳǊŘŜ ŘŜǊ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝπ
ƎǳƴƎǎŦŀƪǘƻǊ ōŜǊŜƛǘǎ ǳƳ лΣм ŀǳŦ лΣт ŜǊƘǀƘǘΦ CǸǊ ŘŜƴ YŀƭƪōǳŎƘŜƴǿŀƭ ǿƛǊŘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ǎŜƛƴŜǊ ƘǀƘŜǊŜƴ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ 
²ŜǊǝƎƪŜƛǘ Ŝƛƴ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎǎŦŀƪǘƻǊ Ǿƻƴ мΣл ŀƴƎŜǎŜǘȊǘΦ 
DŜƳŅǖ {Φ мрΣ !ōǎŀǘȊ п ŘŜǎ ƻōŜƴ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ [ŜƛǜŀŘŜƴǎ ƪŀƴƴ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ ŘƛŜ ǇŀǳǎŎƘŀƭŜ .Ŝ-ǿŜǊǘǳƴƎ ŘŜǊ .ƛƻǘƻǇ- 
ǳƴŘ bǳǘȊǳƴƎǎǘȅǇŜƴ Ƴƛǘ ƎŜǊƛƴƎŜǊ ōȊǿΦ ƳƛǧƭŜǊŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ όм-р ²t ōȊǿΦ с-мл ²tύ Ƴƛǘ о ōȊǿΦ у ²ŜǊǘǇǳƴƪǘŜƴ ǳƴπ
ƎŜƴǳǘȊǘ ƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ ǎǘŀǧŘŜǎǎŜƴ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜǊ .ƛƻǘƻǇǿŜǊǘƭƛǎǘŜ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ ²ŜǊǘǇǳƴƪǘŜ ŦǸǊ ŘƛŜ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜƴ .ƛƻǘƻǇ- ǳƴŘ 
bǳǘȊǳƴƎǎǘȅǇŜƴ ƘŜǊŀƴȊƛŜƘŜƴΦ 
CǸǊ ŘƛŜ ǾƻǊƭƛŜƎŜƴŘŜ tƭŀƴǳƴƎ Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ ōŜǿǳǎǎǘ ƎŜƎŜƴ ŜƛƴŜ ǇŀǳǎŎƘŀƭŜ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ ŜƴǘǎŎƘƛŜŘŜƴΦ .Ŝƛ 
ŜƛƴŜǊ ǇŀǳǎŎƘŀƭŜƴ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ ƳǸǎǎǘŜ ȊΦ.Φ ŜȄǘŜƴǎƛǾ ƎŜƴǳǘȊǘŜǎΣ ŀǊǘŜƴŀǊƳŜǎ DǊǸƴƭŀƴŘ όDнммύ ǎǘŀǧ Ƴƛǘ ŘŜƴ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛπ
ŎƘŜƴ с ²ŜǊǘǇǳƴƪǘŜƴ ǇŀǳǎŎƘŀƭ Ƴƛǘ у ²ŜǊǘǇǳƴƪǘŜƴ ōŜǿŜǊǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 9ƛƴŜ ǎƻƭŎƘŜ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ ²ŜǊǘǇǳƴƪǘ-
9ƛƴǎǘǳŦǳƴƎ ǿŅǊŜ ōŜƛ Ŧŀǎǘ ŀƭƭŜƴ ƛƳ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ ŜǊŦŀǎǎǘŜƴ .ƛƻǘƻǇ- ǳƴŘ bǳǘȊǳƴƎǎǘȅǇŜƴ ŘŜǊ CŀƭƭΣ Σ ƛǎǘ ŀōŜǊ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ 
ƪƭŜƛƴŜƴ CƭŅŎƘŜ ǳƴŘ ŘŜǊ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ ƳŀǎǎƛǾŜƴ ±ƻǊōŜƭŀǎǘǳƴƎ ŘǳǊŎƘ YƭŅǊŀƴƭŀƎŜΣ {ǘǊŀǖŜ ǳƴŘ ¦ƳǎǇŀƴƴǿŜǊƪ ŀǳǎ 
ŦŀŎƘƭƛŎƘŜǊ {ƛŎƘǘ ƴƛŎƘǘ ƎŜǊŜŎƘǜŜǊǝƎǘΦ 
 
LƴǎƎŜǎŀƳǘ ǿǸǊŘŜ ŘƛŜ ƎŜŦƻǊŘŜǊǘŜ ǇŀǳǎŎƘŀƭŜ 9ƛƴǎǘǳŦǳƴƎ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ŜǊƘǀƘǘŜƴ YƻƳǇŜƴǎŀǝƻƴǎōŜŘŀǊŦ Ǿƻƴ 
мΦолл ²ŜǊǘǇǳƴƪǘŜƴ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ƘƻƘŜƴ CƭŅŎƘŜƴƛƴŀƴǎǇǊǳŎƘƴŀƘƳŜ ŦǸǊ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎƅŅŎƘŜƴ ŦǸƘǊŜƴΦ !ǳǎ ŘŜƴ 
ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ DǊǸƴŘŜƴ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ ŘŀƘŜǊ ōŜǿǳǎǎǘ ŦǸǊ ŘƛŜ ±ŜǊǿŜƴŘǳƴƎ ŘŜǊ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘŜƴ ƛƴ ŘŜǊ 
.ƛƻǘƻǇǿŜǊǘƭƛǎǘŜ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ ²ŜǊǘǇǳƴƪǘŜ ōŜƛ ŘŜǊ 9ƛƴƎǊƛũǎ- ǳƴŘ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōƛƭŀƴȊƛŜǊǳƴƎΦ 5ƛŜ DŜƳŜƛƴŘŜ ƘŅƭǘ ŀƴ ŘŜǊ 
ōƛǎƘŜǊƛƎŜƴ 9ƛƴƎǊƛũǎ- ǳƴŘ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎōƛƭŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ŦŜǎǘΦ 9ƛƴŜ tƭŀƴŅƴŘŜǊǳƴƎ ŜǊŦƻƭƎǘ ƴƛŎƘǘΦ 
 
нΦ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎƅŅŎƘŜƴ 
 
aƛǘ ŘŜƳ IŜǊŀƴȊƛŜƘŜƴ ŜƛƴŜǎ ŀōƎŜǎǝƳƳǘŜƴ mƪƻƪƻƴǘƻǎ ōŜǎǘŜƘǘ ŀǳǎ ŦŀŎƘƭƛŎƘŜǊ {ƛŎƘǘ 9ƛƴǾŜǊǎǘŅƴŘƴƛǎΦ 9ǎ ƛǎǘ ŀƭƭŜǊπ
ŘƛƴƎǎ ŜƛƴŜ .ŜǎǘŅǝƎǳƴƎ ŘŜǎ CƭŅŎƘŜƴŜƛƎŜƴǘǸƳŜǊǎ ǎƻǿƛŜ ŜƛƴŜ ǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ǿŜƭŎƘŜ ƪƻƴƪǊŜǘŜ ¢ŜƛƭƅŅŎƘŜ 
ŘŜǊ mƪƻƪƻƴǘƻƅŅŎƘŜ ŘŜƳ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭΦ 
 
{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ 
 
5ƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǿƛǊŘ ȊǳǊ YŜƴƴǘƴƛǎ ƎŜƴƻƳƳŜƴΦ !ǳŦ ŘŜƳ tƭŀƴōƭŀǧ ƛǎǘ ōŜǊŜƛǘǎ Ŝƛƴ [ŀƎŜǇƭŀƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘŜ 
¢ŜƛƭƅŅŎƘŜ ŘŜǊ mƪƻƪƻƴǘƻƅŅŎƘŜ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴΦ ²ƛŜ ƛƴ ŘŜǊ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ōŜǊŜƛǘǎ 
ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΣ ōŜŬƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ mƪƻƪƻƴǘƻƅŅŎƘŜ ƛƳ 9ƛƎŜƴǘǳƳ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ǳƴŘ ƛǎǘ ŘŀƳƛǘ ǊŜŎƘǘƭƛŎƘ ƎŜπ
ǎƛŎƘŜǊǘΦ 9ƛƴŜ tƭŀƴŅƴŘŜǊǳƴƎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ 



 

 

оΦ [ŀƴŘǎŎƘŀƊǎōƛƭŘκ5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ 
 
!ǳŎƘ ƘƛŜǊ ƎŜƭǘŜƴ ȊǳƳ ¢Ŝƛƭ ŘƛŜ !ƴƳŜǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳǎ ŘŜǊ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǾƻƳ мпΦуΦнлно ǿŜƛǘŜǊƘƛƴΥ 
 
α5ǳǊŎƘ ŘƛŜ [ŀƎŜ ŘŜǎ ±ƻǊƘŀōŜƴǎ ƛƳ [{DΣ αbǀǊŘƭƛŎƘŜǊ WǳǊŀά ƛǎǘ Řŀǎ ±ƻǊƘŀōŜƴ ōŜǎƻƴŘŜǊǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ 
ŜƛƴŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀƊǎōƛƭŘōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎ Ȋǳ ōŜǿŜǊǘŜƴΦ 5Ŝǎ ²ŜƛǘŜǊŜƴ ǎƛƴŘ YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ .ƛƻπ
ŘƛǾŜǊǎƛǘŅǘ ǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜ .ŜƭŀƴƎŜΣ ŘƛŜ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ ƪƻƳƳǳƴŀƭŜƴ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǳƴƎ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǝƎǘ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭǘŜƴΦ 
Lƴ ŘŜƴ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ǿƛǊŘ ŀǳŦƎŜŦǸƘǊǘΣ Řŀǎǎ ŀƭǎ 5ŀŎƘŦƻǊƳ ƴǳǊ CƭŀŎƘŘŅŎƘŜǊ ȊǳƭŅǎǎƛƎ ǎƛƴŘΦ 9ǎ ƛǎǘ ŘŀƘŜǊ ŀǳǎ ƴŀǘǳǊπ
ǎŎƘǳǘȊŦŀŎƘƭƛŎƘŜǊ {ƛŎƘǘ ƴƛŎƘǘ ƴŀŎƘǾƻƭƭȊƛŜƘōŀǊΣ Řŀǎǎ ŀǳŦ ŘŜƳ CƭŀŎƘŘŀŎƘ ƴƛŎƘǘ ōŜǊŜƛǘǎ ŘƛŜ ōŀǳǇƭŀƴǳƴƎǎǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜƴ 
±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ȊǳǊ ǾŜǊǇƅƛŎƘǘŜƴŘŜƴ ŜȄǘŜƴǎƛǾŜƴ 5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ ƎŜǎŎƘŀũŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ Lƴ ŘƛŜǎŜƳ ½ǳƎŜ ǿƛǊŘ ŜōŜƴπ
Ŧŀƭƭǎ ŀƴƎŜƳŜǊƪǘΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ !ƴƭŀƎŜƴ ȊǳǊ bǳǘȊǳƴƎ ŘŜǎ {ƻƴƴŜƴƭƛŎƘǘǎ όtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪŀƴƭŀƎŜΣ {ƻƭŀǊǘƘŜǊƳƛŜύ ǳƴŘ ŜƛƴŜ 
ŜȄǘŜƴǎƛǾŜ 5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ bŀŎƘ ƴŜǳŜǊŜƴ 9ǊƪŜƴƴǘƴƛǎǎŜƴ ōǊƛƴƎǘ ŘƛŜ YƻƳōƛƴŀǝƻƴ Ǿƻƴ 5ŀŎƘōŜπ
ƎǊǸƴǳƴƎ ǳƴŘ tƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪ ȊŀƘƭǊŜƛŎƘŜ {ȅƴŜǊƎƛŜŜũŜƪǘŜ Ƴƛǘ ǎƛŎƘΣ ǎƻŦŜǊƴ ǎǘŀǝǎŎƘŜ .ŜƭŀƴƎŜ ŦǊǸƘȊŜƛǝƎ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǝƎǘ 
ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŀƘŜǊ ǿǸǊŘŜƴ ǿƛǊ ōŜƎǊǸǖŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ CŀŎƘŘŅŎƘŜǊ ȊǳǊ 5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ ŦŜǎǘƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 
.Ŝƛ ŘŜǊ 5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ ƛǎǘ ŘƛŜ !ǊǘŜƴŀǳǎǿŀƘƭ ŘŀƘƛƴƎŜƘŜƴŘ Ȋǳ ōŜǎŎƘǊŅƴƪŜƴΣ Řŀǎǎ ƪŜƛƴŜ ƎŜōƛŜǘǎŦǊŜƳŘŜƴ ƻŘŜǊ ƛƴǾŀπ
ǎƛǾŜƴ !ǊǘŜƴΣ ōǎǇǿΦ Yŀǳƪŀǎǳǎ-DƭŀƴȊŦŜǧƘŜƴƴŜ όtƘŜŘƛƳǳǎ ǎǇǳǊƛǳǎύ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 9ǎ ǿƛǊŘ ŘŀǊŀǳŦ ƘƛƴƎŜǿƛŜǎŜƴΣ 
Řŀǎǎ ŀǳŎƘ ōŜƛ 5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎŜƴ ƎŜōƛŜǘǎŜƛƎŜƴŜ ²ƛƭŘ-ǇƅŀƴȊŜƴ Ŝƛƴ tƻǘŜƴȊƛŀƭ ȊǳƳ 9ǊƘŀƭǘ ǳƴŘ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 
.ƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŅǘ ōƛŜǘŜƴΦ 5ŀƘŜǊ ǎƻƭƭǘŜ ǎƛŎƘ ŘƛŜ !ǊǘŜƴŀǳǎǿŀƘƭ ŀƴ ŘŜǊ ǊŜƎƛƻƴŀƭǘȅǇƛǎŎƘŜƴ ±ŜƎŜǘŀǝƻƴ ŦǸǊ ǾƻƭƭǎƻƴƴƛƎŜ 
{ǘŀƴŘƻǊǘŜ ƻǊƛŜƴǝŜǊŜƴΦ 
 
5ƛŜ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ŜȄǘŜƴǎƛǾŜƴ 5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ ǘǊŀƎŜƴ ŘŀƳƛǘ ƴŜōŜƴ .ŜƛǘǊŅƎŜƴ Ȋǳ YƭƛƳŀ-ǎŎƘǳǘȊ ǳƴŘ .ƛƻŘƛǾŜǊǎƛπ
ǘŅǘ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ŘǊƛƴƎŜƴŘ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜƴ aƛƴƛƳƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎŜƴ ŘŜǎ [ŀƴŘǎŎƘŀƊǎōƛƭŘŜǎ ōŜƛΣ 
ƴŀŎƘŘŜƳ ŀƴǎƻƴǎǘŜƴ ƛƴ ŘŜƳ tƭŀƴ ŀǳŦ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ .ŜƎǊǸƴǳƴƎǎƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ǾŜǊȊƛŎƘǘŜǘ ǿǳǊŘŜΦά 
 
9ǎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ƴŀŎƘǾƻƭƭȊƛŜƘōŀǊ ǿŀǊǳƳ ƛƴ ŘŜǊ ŀƪǘǳŜƭƭŜƴ tƭŀƴǳƴƎ ŜƛƴŜ 5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ Ǿƻƴ ƴǳǊ мр҈ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ƛǎǘ 
ǳƴŘ ŘƛŜ bǳǘȊǳƴƎ ŘŜǎ {ƻƴƴŜƴƭƛŎƘǘǎ ƳƛǧŜƭǎ όtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪ ƻŘŜǊ {ƻƭŀǊǘƘŜǊƳƛŜύ ǸōŜǊƘŀǳǇǘ ƴƛŎƘǘ ǾƻǊƎŜǎŜƘŜƴ ƛǎǘΦ IƛŜǊ 
Ǝƛƭǘ Ŝǎ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ƴŀŎƘȊǳŀǊōŜƛǘŜƴΦ 
5ŀǎ ƴŀŎƘ ŘŜǊ [{D-±h ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜ 9ƛƴǾŜǊƴŜƘƳŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǾŜǊŦŀƘǊŜƴ ƪŀƴƴ ǳƴǘŜǊ ŘŜƴ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ .Ŝπ
ŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ƛƴ !ǳǎǎƛŎƘǘ ƎŜǎǘŜƭƭǘ ǿŜǊŘŜƴΥ 
ϊ 5ƛŜ 9ƛƴƎǊƛũǎǊŜƎŜƭǳƴƎ ƛǎǘ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜǊ ƻΦƎΦ .ŜƭŀƴƎŜ Ȋǳ ǸōŜǊŀǊōŜƛǘŜƴ 
ϊ 5ƛŜ !ǳǎƎƭŜƛŎƘǎƅŅŎƘŜƴ ǎƛƴŘ Ȋǳ ŜǊƎŅƴȊŜƴ 
ϊ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ȊǳǊ ŜȄǘŜƴǎƛǾŜƴ 5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ ǳƴŘ 9ƴŜǊƎƛŜƴǳǘȊǳƴƎ ŀǳŦ ŘŜƴ CƭŀŎƘŘŅŎƘŜǊƴ ǎƛƴŘ Ȋǳ ŜǊƎŅƴȊŜƴ 
5ŜǊ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ Cbt ƪŀƴƴ ȊǳƳ ŀƪǘǳŜƭƭŜƴ tƭŀƴǳƴƎǎǎǘŀƴŘ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ƴƛŎƘǘ ȊǳƎŜǎǝƳƳǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 
 
{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ 
 
5ƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǿƛǊŘ ȊǳǊ YŜƴƴǘƴƛǎ ƎŜƴƻƳƳŜƴΦ !ǳǎ ǎǘŀǝǎŎƘŜƴ DǊǸƴŘŜƴ ƛǎǘ ŜƛƴŜ 5ŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ ƴǳǊ ŀǳŦ ŜƛƴŜƳ 
¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘ ŘŜǎ ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ .ŀǳƘƻŦŜǎ ƳǀƎƭƛŎƘΦ 5ƛŜ ŜȄǘŜƴǎƛǾŜ CƭŀŎƘŘŀŎƘōŜƎǊǸƴǳƴƎ ǿǳǊŘŜ ŘŀƘŜǊ ŦǸǊ мр҈ ŘŜǎ 
IŀǳǇǘƎŜōŅǳŘŜǎ ŦŜǎǘƎŜǎŜǘȊǘΦ 5ƛŜ t±-tƅƛŎƘǘ-CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎ ǿǳǊŘŜ ȊǳƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ōŜǿǳǎǎǘ ƘŜǊŀǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴΣ Řŀ Ȋǿƛπ
ǎŎƘŜƴȊŜƛǘƭƛŎƘ ƴŀŎƘ !ǊǘΦ ппŀ .ŀȅ.h ŜƛƴŜ t±-tƅƛŎƘǘ ŦǸǊ bƛŎƘǘǿƻƘƴƎŜōŅǳŘŜ ό«ōŜǊŘŜŎƪǳƴƎ Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ мκо ŘŜǊ 
ƎŜŜƛƎƴŜǘŜƴ 5ŀŎƘƅŅŎƘŜ Ƴƛǘ t±- ƻŘŜǊ {ƻƭŀǊƳƻŘǳƭŜƴύ ōŜǊŜƛǘǎ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ƎŜǊŜƎŜƭǘ ƛǎǘΦ ½ǳŘŜƳ ǿǳǊŘŜ Řŀǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘ 
ōŜǊŜƛǘǎ ŀǳǎ ŘŜƳ [{D ƘŜǊŀǳǎƎŜƴƻƳƳŜƴΦ 9ƛƴŜ tƭŀƴŅƴŘŜǊǳƴƎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ 



 

 

{ŀŎƘƎŜōƛŜǘ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǎŎƘǳǘȊ 
 
5ƛŜ 9ǊƳƛǧƭǳƴƎ ǳƴŘ {ƛŎƘŜǊǳƴƎ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜǊ CƭŅŎƘŜƴǎŎƘŀƭƭƭŜƛǎǘǳƴƎǎǇŜƎŜƭ ŦǸǊ Řŀǎ .ŀǳƘƻŦƎŜƭŅƴŘŜ ǿƛǊŘ ƛƳ Iƛƴπ
ōƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘƛŜ ǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ !ǳǎǎŎƘǀǇŦǳƴƎ ŘŜǊ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǊƛŎƘǘǿŜǊǘŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ CŀΦ 9ŎƪŀǊǘ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ hǊǘǎŎƘŀƊ 
IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ŀƭǎ ǎƛƴƴǾƻƭƭ ŀƴƎŜǎŜƘŜƴΦ 9ǎ ǿƛǊŘ ŘŀƘŜǊ ŀƴƎŜǊŜƎǘ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜǘǊƛŜō ŘŜǎ .ŀǳƘƻŦǎ ŀǳǎƪǀƳƳƭƛŎƘŜ CƭŅŎƘŜƴπ
ǎŎƘŀƭƭ-[ŜƛǎǘǳƴƎǎǇŜƎŜƭ ƛƴ ŘƛŜ ǘŜȄǘƭƛŎƘŜƴ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴ Ȋǳ ǸōŜǊƴŜƘƳŜƴΦ [ŀǎǎŜƴ ǎƛŜ ǎƛŎƘ ƎƎŦΦ YƻƴǝƴƎŜƴǘŜ ǾƻƳ Dǳǘπ
ŀŎƘǘŜǊ ŜƳǇŦŜƘƭŜƴΦ 
 
!ǳǎ CŀŎƘƭƛŎƘŜǊ {ƛŎƘǘ ƛǎǘ ƴƻŎƘ ŜƛƴŜ [ŅǊƳǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎǎƪŀǊǘŜ Ȋǳ ŦƻǊŘŜǊƴ ǳƴŘ ŘŜƳ DǳǘŀŎƘǘŜƴ ōŜƛȊǳƭŜƎŜƴΦ {ƻƳƛǘ ƪŀƴƴ 
ōŜƛ ȊǳƪǸƴƊƛƎŜƴ tƭŀƴǳƴƎŜƴ ƛƳ ¦ƳŦŜƭŘ ŜǊǳƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ǿƛŜ ƭŀǳǘ Ŝǎ ŀƴ ŘƛŜǎŜƳ hǊǘŜƴ ƛǎǘ ǳƴŘ ƻō ƎƎŦΦ YƻƴƅƛƪǘŜ ǾƻǊπ
ƭƛŜƎŜƴΦ 
 
²ŜƛǘŜǊƘƛƴ ƛǎǘ Řŀǎ DǳǘŀŎƘǘŜƴ ό.ŜǊƛŎƘǘ-bǊΦ номофрр-ōлм ǾƻƳ мтΦмлΦнлно Ǿƻƴ L.!{ύ ȊǳƳ .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭ ŘŜǎ .Ŝōŀǳπ
ǳƴƎǎǇƭŀƴǎ Ȋǳ ŜǊƪƭŅǊŜƴΦ 
IƛƴǎƛŎƘǘƭƛŎƘ Cbt-&ƴŘŜǊǳƴƎ ƻƘƴŜ 9ƛƴǿŅƴŘŜΦ 
¦ƴǎŜǊŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǎƻƭƭ LƘƴŜƴ ŀƭǎ LƴŦƻǊƳŀǝƻƴ ǳƴŘ {ŀƳƳƭǳƴƎ ŘŜǎ !ōǿŅƎǳƴƎǎƳŀǘŜǊƛŀƭǎ ŘƛŜƴŜƴΦ ²ƛǊ ǿŜƛǎŜƴ 
ŘƛŜǎōŜȊǸƎƭƛŎƘ ŀǳŦ CŜƭƎŜƴŘŜǎ ƘƛƴΥ 5ŀǎ [ŀƴŘǊŀǘǎŀƳǘ ƛǎǘ ŦǸǊ ƳŜƘǊŜǊŜ ǿŀƘǊȊǳƴŜƘƳŜƴŘŜ ǀũŜƴǘƭƛŎƘŜ .ŜƭŀƴƎŜ ȊǳǎǘŅƴπ
ŘƛƎ ό.ŜƘǀǊŘŜ Ƴƛǘ .ǸƴŘŜƭǳƴƎǎ- ǳƴŘ YƻƻǊŘƛƴƛŜǊǳƴƎǎŦǳƴƪǝƻƴύΦ 5ŀǎ ƘŜƛǖǘΣ ŘƛŜǎŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ŘƛŜ ŀǳǎ 
{ƛŎƘǘ ŘŜǎ [ŀƴŘǊŀǘǎŀƳǘŜǎ ŜƛƴȊŜƭƴŜƴ ŀō-ǿŅƎǳƴƎǎǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ .ŜƭŀƴƎŜΦ 9ƛƴŜ ±ƻǊŀōǿŅƎǳƴƎ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ [ŀƴŘǊŀǘǎπ
ŀƳǘŜǎ ƛǎǘ ƛƳ IƛƴōƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘƛŜ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜ YƻƳǇŜǘŜƴȊȊǳǿŜƛǎǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻƭƎǘΦ 5ƛŜ !ōǿŅƎǳƴƎ ŘŜǊ ǀũŜƴǘƭƛŎƘŜƴ .Ŝπ
ƭŀƴƎŜ ƛǎǘ ŀƭǎ YŜǊƴǎǘǸŎƪ ŘŜǊ ƎŜƳŜƛƴŘƭƛŎƘŜƴ tƭŀƴǳƴƎǎƘƻƘŜƛǘ- ȊǳƎƭŜƛŎƘ ŜƛƴŜ ȊŜƴǘǊŀƭŜ ±ŜǊǇƅƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜΣ 
ŘƛŜ ƛƘǊ ƴƛŜƳŀƴŘ ŀōƴŜƘƳŜƴ ƪŀƴƴ ōȊǿΦ ŘŀǊŦΦ 
 
{ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ ±ŜǊǿŀƭǘǳƴƎ 
 
5ƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǿƛǊŘ ȊǳǊ YŜƴƴǘƴƛǎ ƎŜƴƻƳƳŜƴ ǳƴŘ ǘŜƛƭǿŜƛǖŜ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǝƎǘΦ 9ƛƴŜ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŎƘŀƭƭŜƳƛǎπ
ǎƛƻƴǎƪƻƴǝƴƎŜƴǘŜƴ ƛǎǘ ƴŀŎƘ !ǳǎƪǳƴƊ ŘŜǎ {ŎƘŀƭƭƎǳǘŀŎƘǘŜǊǎ ŦǸǊ ŜƛƴŜ DŜƳŜƛƴōŜŘŀǊŦǎƅŅŎƘŜƴ ƴŀŎƘ ŘŜǊ ŀƪǘǳŜƭƭŜƴ 
wŜŎƘǘǎǇǊŜŎƘǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ȊǳƭŅǎǎƛƎ ǳƴŘ ǿƛǊŘ ŘŀƘŜǊ ƴƛŎƘǘ ƛƳ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŜǊƎŅƴȊǘΦ 
5ƛŜ ǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ !ǳǎǎŎƘǀǇŦǳƴƎ ŘŜǊ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǊƛŎƘǘǿŜǊǘŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ CΦ 9ŎƪŀǊǘ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ ŘŜǊ hǊǘǎŎƘŀƊ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ 
ǿǳǊŘŜ ƛƳ {ŎƘŀƭƭƎǳǘŀŎƘǘŜƴ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǝƎǘΦ .Ŝƛ ŘŜǊ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ DŜǊŅǳǎŎƘŜƛƴǿƛǊƪǳƴƎ ŘŜǎ ƎŜǇƭŀƴπ
ǘŜƴ .ŀǳƘƻŦǎ ǿǳǊŘŜ ǿƛŜ ǾƻƳ [w! ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴ ŜƛƴŜ ¦ƴǘŜǊǎŎƘǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǊƛŎƘǘǿŜǊǘŜ ŀƴ ŘŜƴ ƴŅŎƘǎǘŜƴ 
LƳƳƛǎǎƛƻƴǎƻǊǘŜƴ ǳƳ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ мл Ř. ŀƴƎŜǎŜǘȊǘΦ 5ƛŜ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŦǸƘǊŜƴ Ȋǳ ŘŜƳ 9ǊƎŜōƴƛǎΣ Řŀǎǎ ǎƻǿƻƘƭ ȊǳǊ ¢ŀƎ- 
ŀƭǎ ŀǳŎƘ ȊǳǊ bŀŎƘǘ-ȊŜƛǘ ŘƛŜ ½ƛŜƭǿŜǊǘŜ ό¦ƴǘŜǊǎŎƘǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ LƳƳƛǎǎƛƻƴǎǊƛŎƘǘǿŜǊǘŜ ǳƳ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ мл Ř.ύ ŀƴ ŀƭƭŜƴ 
LƳƳƛǎǎƛƻƴǎƻǊǘŜƴ ŜƛƴƎŜƘŀƭǘŜƴ ōȊǿΦ ǳƳ ƳƛƴŘΦ с Ř. ǿŜƛǘŜǊ ǳƴǘŜǊǎŎƘǊƛǧŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŀƳƛǘ ŦǸƎǘ ǎƛŎƘ ŘŜǊ .ŀǳƘƻŦ ŀƳ 
ƎŜǇƭŀƴǘŜƴ {ǘŀƴŘƻǊǘ ŀǳǎ {ƛŎƘǘ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ ǎŎƘŀƭƭƛƳƳƛǎǎƛƻƴǎǾŜǊǘǊŅƎƭƛŎƘ ŜƛƴΦ 9ƛƴŜ [ŅǊƳǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎǎƪŀǊǘŜ ǿƛǊŘ ƛƳ 
{ŎƘŀƭƭƎǳǘŀŎƘǘŜƴ ǊŜŘŀƪǝƻƴŜƭƭ ŜǊƎŅƴȊǘΦ 9ƛƴŜ tƭŀƴŅƴŘŜǊǳƴƎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme des Landratsamtes N¿rnberger Land bzw. den 
Sachgebieten und stimmt den Stellungnahmen der Verwaltung zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 



 

 

 

Sachverhalt: 

Die Regierung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- verweist auf die hiesige Stellungnahme vom 
03.08.2023 Az. ROF-SG26-3851.1-3-3795-2. Diese bleibt aufrechterhalten. 

Stellungnahme vom 03.08.2023: 

Nach den hier vorliegenden Unterlagen werden durch o.g. Vorhaben keine derzeit von der Regierung 
von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- wahrzunehmenden Aufgaben ber¿hrt. Sollten bei den BaumaÇ-
nahmen altbergbauliche Relikte angetroffen werden, sind diese zu ber¿cksichtigen und das Bergamt 
Nordbayern zu verstªndigen.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme. Eine Planªnderung ist nicht erforderlich. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

Stellungnahme Bereich Landwirtschaft, Meier, LAR 

 

Agrarstrukturelle MaÇnahmen: 

Flurbereinigungsverfahren oder Dorferneuerungsverfahren liegen unserer Kenntnis nach 

nicht vor. 

 

Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Nutzflªche: 

Keine durch landwirtschaftliche Betriebe genutzten Flªchen. 

Erreichbarkeit von Nutzflªchen und Hofstellen: 

Die Erreichbarkeit von Hofstellen wird nicht beeintrªchtigt. 

Raumanspr¿che der Betriebe im bebauten und unbebauten Bereich: 

Keine. 

 

Bewirtschaftung von Nutzflªchen: 

Keine Einschrªnkungen. 

 

Widmung des Gebietes:  

Keine Einwªnde. 

Eingriffsausgleich: 

Aussagen zum Eingriffsausgleich in der Stellungnahme zum Bebauungsplan. 

4.7 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

- Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern 

4.8 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

- Amt f¿r Ernªhrung, Landwirtschaft und Forsten Roth/WeiÇenburg i. Bay. 



 

 

Stellungnahme Bereich Forsten, Kleemann, FOR 

Von der vorgelegten 4.  nderung des Flªchennutzungsplans ist Wald i.S.d. Ä 2 Bundeswaldgesetz 
(BWaldG) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) bzw. eine dem Wald gleichgestell-
te Flªche gem. Art. 2 Abs. 2 BayWaldG betroffen. 

¦ber die Erlaubnis zur Rodung nach Art. 9 BayWaldG wird im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes entschieden. 

Gegen die vorliegende Planung bestehen aus waldrechtlicher und forstfachlicher Sicht keine Einwªnde. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Stellungnahme des Amtes f¿r Ernªh-
rung, Landwirtschaft und Forsten. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

In der Anlage erhalten Sie Bestandsplªne der N-ERGIE Netz GmbH und der von uns gegebenenfalls 
im Rahmen einer Betriebsf¿hrung mitbetreuten Versorgungsanlagen im oben genannten Bereich. Die-
se Bestandsplªne besitzen nur informellen Charakter. Die Bestandsplªne enthalten Anlagen der N-
ERGIE Netz GmbH und der N-ERGIE Aktiengesellschaft. Soweit es sich vorstehend nicht um Anlagen 
der N-ERGIE Netz GmbH handelt, wird diese im Namen und Auftrag der jeweiligen Anlagenbetreiber 
tªtig. Zusªtzlich zu den auf den ¿berlassenen Plªnen bekannt gegebenen Anlagen kºnnen sich vor Ort 
weitere im Eigentum Dritter stehende Anlagen - insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen zum An-
schluss von Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, f¿r die wir nicht zustªndig sind. ¦ber diese kºn-
nen wir keine Auskunft geben und diese sind deshalb auch nicht im Planwerk dokumentiert. Hierf¿r ist 
der jeweilige Anlagenbetreiber zustªndig. Die Stellungnahme vom 2.08.2023, AZ: ANR02202330929 
und ANR02202330932, behªlt weiterhin G¿ltigkeit. Eine Kopie dieser Stellungnahme f¿gen wir als An-
lage bei.  

Eine Aussage bez¿glich der Versorgung der gewerblichen Bauflªchen kann von uns erst getroffen wer-
den, wenn uns Art und Leistung der anzusiedelnden Betriebe bekannt sind.  

Wir bitten daher um baldmºglichste Information. Wir bitten Sie zu veranlassen, dass wir bei allen ºffent-
lichen und privaten Planungen und Bauvorhaben wie z.B. StraÇen- und Kanalbauarbeiten, Baumpflan-
zungen etc. rechtzeitig in den Verfahrensablauf eingebunden werden. Die aktuellen Datenschutzhin-
weise zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Internetseite www.n-ergie-
netz.de. 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren Detailplanung 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme der N-Ergie Netz GmbH und der Stellungnahme 
der Verwaltung. 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

4.9 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

- N-Ergie Netz GmbH 



 

 

 

Sachverhalt: 

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben vom 14.07.2023 Stellung genommen. Diese Stellung-
nahme gilt mit folgender  nderung weiter. Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom, die aus beigef¿gtem Plan ersichtlich sind. Wir bitten Sie, die Ihnen ¿berlassene Planunterlage 
nur f¿r interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. Der Bestand und der Betrieb der 
vorhandenen TK-Linien m¿ssen weiterhin gewªhrleistet bleiben. Wir bitten, die Verkehrswege so an die 
vorhandenen umfangreichen Telekommunikations-linien der Telekom anzupassen, dass diese Tele-
kommunikationslinien nicht verªndert oder verlegt werden m¿ssen.  

¦ber gegebenenfalls notwendige MaÇnahmen zur Sicherung, Verªnderung oder Verlegung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom kºnnen wir erst Angaben machen, wenn uns die end-g¿ltigen Aus-
bauplªne mit entsprechender Erlªuterung vorliegen.  

Bei Planungsªnderung bitten wir um erneute Beteiligung. 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren Detailplanung ber¿cksichtigt. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme der Deutshen Telekom Technik GmbH du von 
der Stellungnahme der Verwaltung. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

 

Sachverhalt: 

Der LBV - Landesbund f¿r Vogel- und Naturschutz in Bayern hat zu dem Vorhaben in der fr¿hzeitigen 
Beteiligung der ¥ffentlichkeit gemªÇ Ä 3 Abs. 1 BauGB bereits Stellung bezogen. In dieser haben wir 
kritisiert, dass trotz der Lage im Landschaftsschutzgebiet ĂNºrdlicher Jurañ die zwingend notwendige 
spezielle artenschutzrechtliche Pr¿fung (saP) nicht angefertigt worden zu sein schien.  

Im Hinblick darauf, dass die Bauarbeiten sich auf einen kleinen Bereich in bereits genutzter Flªche be-
schrªnken, eine ĂBiotop- und Nutzungstypenkartierung des Geltungsbereichs und des Umfeldsñ vorge-
nommen wurde, und die Untere Naturschutzbehºrde den Ausgleichsbedarf ¿berpr¿ft und erhºht hat, 
sehen wir die Planungen sehr positiv. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme des Landesbund f¿r Vogel- und Naturschutz in 
Bayern. 

 
Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

4.10 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

- Deutsche Telekom Technik GmbH 

4.11 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

- Landesbund f¿r Vogelschutz 



 

 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein beschlieÇt: 

1. die Billigung der vorliegenden Planzeichnung zur 4.  nderung des Flªchennutzungsplanes und 

2. die vorliegende Begr¿ndung der 4.  nderung des Flªchennutzungsplanes mit Anpassung des Land-
schaftsplanes und 

3. die Planzeichnung mit Begr¿ndung und Umweltbericht und Anpassung des Landschaftsplanes zur 4. 
 nderung des Flªchennutzungsplanes werden zur Genehmigung der Unteren Bauaufsichtsbehºrde 
vorgelegt. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

Von Seiten der ¥ffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis, dass von Seiten der ¥ffentlichkeit keine Stellungnahme abgegeben 
wurde. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 
 

 

Sachverhalt: 

Von folgenden Trªgern ºffentlicher Belange wurde keine Stellungnahme abgegeben: 

Frªnkischer Albverein e.V., N¿rnberg 

Landesamt f¿r Denkmalpflege, M¿nchen 

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, M¿nchen 

Handwerkskammer f¿r Mittelfranken, N¿rnberg 

Bayerischer Bauernverband, N¿rnberg 

Bund Naturschutz - Kreisgruppe N¿rnberger Land, Winkelhaid 

Stadt Velden 

Gemeinde Hirschbach 

Gemeinde Vorra 

Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen 

Gewerbeaufsichtsamt N¿rnberg 

Naturpark Frªnkische Schweiz ï Frankenjura, Pottenstein 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis davon, dass von folgenden Trªgern ºffentlicher Belange keine Stel-
lungnahme abgegeben wurde: 

5.  nderung des Flªchennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 8 "Bauhof": 

Feststellungsbeschluss 

6. Bebauungsplanes 8 "Bauhof": Abwªgung der Beteiligung gemªÇ Ä 3 Abs. 2 & Ä 4 

Abs. 2 BauGB 

6.1 Beschluss ¿ber die im Zuge der ¥ffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellung-

nahmen 

6.2 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung ohne Stellungnahme verbliebe-

nen Trªger ºffentlicher Belange 



 

 

мΦ Landesamt f¿r Denkmalpflege, M¿nchen 

нΦ Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, M¿nchen 

оΦ Handwerkskammer f¿r Mittelfranken, N¿rnberg 

пΦ Bayerischer Bauernverband, N¿rnberg 

рΦ Bund Naturschutz - Kreisgruppe N¿rnberger Land, Winkelhaid 

сΦ Stadt Velden 

тΦ Gemeinde Hirschbach 

уΦ Gemeinde Vorra 

фΦ Landesjagdverband Bayern e.V., Feldkirchen 

млΦ Gewerbeaufsichtsamt N¿rnberg 

ммΦ Naturpark Frªnkische Schweiz ï Frankenjura, Pottenstein 

Frªnkischer Albverein e.V., N¿rnberg 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

Sachverhalt: 

Von folgenden Trªgern ºffentlicher Belange wurde keine Einwªnde erhoben: 

 

1. Staatliches Bauamt N¿rnberg 

2. Amt f¿r lªndliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach 

3. Amt f¿r Digitalisierung, Breitband und Vermessung N¿rnberg, Hersbruck 

4. IHK N¿rnberg f¿r Mittelfranken 

5. Gemeinde Kirchensittenbach 

6. Markt Neuhaus a.d.Pegnitz 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis davon, dass von folgenden Trªgern ºffentlicher Belange keine Ein-
wªnde erhoben wurden: 

 

1. Staatliches Bauamt N¿rnberg 

2. Amt f¿r lªndliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach 

3. Amt f¿r Digitalisierung, Breitband und Vermessung N¿rnberg, Hersbruck 

4. IHK N¿rnberg f¿r Mittelfranken 

5. Gemeinde Kirchensittenbach 

6. Markt Neuhaus a.d.Pegnitz 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

6.3 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung ohne Einwªnde verbliebenen 

Trªger ºffentlicher Belange 



 

 

 

Sachverhalt: 

Zu dem im Auslegungsverfahren befindlichen Entwurf wurde im Verfahren nach Ä 4 Abs. 1 BauGB aus 
landesplanerischer Sicht bereits Stellung genommen (vgl. Schreiben RMF-SG24-8314.01-151- 1-14 
vom 18.08.2023). Dabei wurde auf das Anbindegebot gemªÇ Kapitel 3.3 (Z=Ziel) des Landesentwick-
lungsprogramms Bayern (LEP) hingewiesen. In der nun vorliegenden Begr¿ndung wird nachvollziehbar 
dargelegt, dass das Anbindegebot hier nicht einschlªgig ist. Auch wurde auf die Lage im Landschafts-
schutzgebiet hingewiesen. Dazu wird in der Begr¿ndung ausgef¿hrt, dass eine Herausnahme erfolgt 
sei. Belange der Raumordnung und Landesplanung stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Einwendun-
gen aus landesplanerischer Sicht werden nicht erhoben.  

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Die Stellungnahme wird dankend zur Kenntnis genommen. Das Plangebiet wurde bereits aus dem LSG 
herausgenommen. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme der Regierung von Mittelfranken und stimmt der 
Stellungnahme der Verwaltung zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

.ŜȊǸƎƭƛŎƘ ŘŜǎ ƻΦ ƎΦ ±ƻǊƘŀōŜƴǎ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴ ǿƛǊŘ ŀǳŦ ŘƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ IǀƘŜǊŜƴ [ŀƴŘŜǎǇƭŀπ
ƴǳƴƎǎōŜƘǀǊŘŜ ǾŜǊǿƛŜǎŜƴΦ 9ƛƴŜ .ŜƘŀƴŘƭǳƴƎ ƛƳ tƭŀƴǳƴƎǎŀǳǎǎŎƘǳǎǎ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ  
 

Stellungnahme der Verwaltung 

5ƛŜ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ǿƛǊŘ ȊǳǊ YŜƴƴǘƴƛǎ ƎŜƴƻƳƳŜƴΦ DŜƳŅǖ ŘŜǊ {ǘŜƭƭǳƴƎƴŀƘƳŜ ŘŜǊ IǀƘŜǊŜƴ [ŀƴŘŜǎǇƭŀƴǳƴƎǎōŜπ
ƘǀǊŘŜ όwŜƎƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ aƛǧŜƭŦǊŀƴƪŜƴύ ǎǘŜƘŜƴ .ŜƭŀƴƎŜ ŘŜǊ wŀǳƳƻǊŘƴǳƴƎ ǳƴŘ [ŀƴŘŜǎǇƭŀƴǳƴƎ ŘŜƳ ±ƻǊƘŀōŜƴ ƴƛŎƘǘ 
ŜƴǘƎŜƎŜƴΦ 9ƛƴǿŜƴŘǳƴƎŜƴ ŀǳǎ ƭŀƴŘŜǎǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜǊ {ƛŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴ ƴƛŎƘǘ ŜǊƘƻōŜƴΦ 
 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme des Planungsverbands Region N¿rnberg und 
stimmt der Stellungnahme der Verwaltung zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

6.5 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

- Planungsverband Region N¿rnberg 

6.4 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen - 

Regierung von Mittelfranken 



 

 

 

Sachverhalt: 

Sachgebiet Planungsrecht 

 

Es wird empfohlen eine StraÇenbegrenzungslinie festzusetzen. Sonst ohne Einwªnde und Anmerkun-
gen.  

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und ber¿cksichtigt. Die StraÇenbegrenzungs-linie 
wird im Bebauungsplan redaktionell ergªnzt.  

 

Sachgebiet Bodenschutz 

 

Es wird auf die Stellungnahme vom 03.08.2023 (1. Beteiligungsverfahren) verwiesen. Abweichend kei-
ne weiteren Hinweise oder Anmerkungen. 

 

Stellungnahme vom 15.08.2023 

 

Durch die geplante  nderung des FNPós mit Aufstellung eines B-Planós soll der Gemeinde Hartenstein 
durch einen Neubau des Bauhofs die Mºglichkeit gegeben werden, ihren Bauhof an ihre aktuellen An-
spr¿che anzupassen.  

F¿r den Bereich liegen keine Informationen oder Hinweise ¿ber schªdliche Bodenverªnderungen im 
Sinne Ä 2 Abs. 3 oder Altlasten nach Ä 2 Abs. 5 BBodSchG vor.  

Bodenschutzfachlich ergeben sich keine Einwªnde. Sollten wªhrend der Bauarbeiten organoleptische 
Auffªlligkeiten des Bodens festgestellt werden, die das Besorgnis einer schªdlichen Bodenverªnde-
rung im Sinne BBodSchG bedingen, ist die zustªndige Bodenschutzbehºrde SB 21.2A am LRA NL zur 
weiteren Abstimmung zu informieren.  

Auf das lnkrafttreten der "MantelV" mit  nderungen der DepV, der BBodSchV und der Neueinf¿hrung 
der EBV, welche den RC-Leitfaden ablºst und eine gesetzlich verankerte Rechtsgrund-lage zum Ein-
satz mineralischer Ersatzbaustoffe in technischen Bauwerken schafft, wird hinge-wiesen.  

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

6.6 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnah-

men - Landratsamt N¿rnberger Land 



 

 

Sachgebiet Wasserrecht 

 

Das Bauvorhaben befindet sich auÇerhalb von Wasserschutz- und ¦berschwemmungsgebieten, sowie 
auÇerhalb des 60 m Bereiches von Gewªssern.  

 

Hinweise: 

мΦ Die geothermische Nutzung von Erdwªrme ist mit dem Landratsamt N¿rnberger Land, Sachbereich 
Wasserrecht und Bodenschutz abzusprechen. Erforderliche Genehmigungen sind vor Baubeginn zu be-
antragen. 

нΦ Sollte wªhrend der Bauzeit eine Grundwasserabsenkung notwendig werden, ist hierzu vor Baube-
ginn eine gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 

оΦ Die im Plangebiet noch zu erstellende Gebªude sind ordnungsgemªÇ an die kommunalen Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen der Gemeinde Hartenstein anzuschlieÇen. Die kommunale Entwªsserungs-
satzung ist hierbei zu beachten. Grundst¿cksentwªsserungsanlagen haben den a. a. R. d. T. zu ent-
sprechen. Die Behandlung von Schmutzwasser (gewerbliches Abwasser) aus Fahrzeugwaschanlagen, 
der Reinigung von ºlverschmutzten Teilen oder aus anderer Herkunft z.B. Tankstellenabf¿llpunkten 
muss ¿ber zugelassene Abwasserbehandlungsanlagen (z.B. Koaleszenz-abscheider) erfolgen. Das ge-
reinigte Schmutzwasser ist der Klªranlage zuzuf¿hren. Eine Versickerung von mineralºlhaltigen Abwªs-
sern ist nicht zulªssig. 

пΦ F¿r die erlaubnisfreie Versickerung von Niederschlagswasser ist die Niederschlagswasserfreistel-
lungsverordnung (NWFreiV) und die dazu ergangenen Regeln der Technik (TRENGW bzw. TRENOG) 
zu beachten. Sollte die NWFreiV keine Anwendung finden, ist eine gesonderte wasserrechtliche Erlaub-
nis zu beantragen. 

Niederschlagswasser von Flªchen, auf denen regelmªÇig wassergefªhrdende Stoffe gelagert, abgela-
gert, abgef¿llt oder umgeschlagen werden (ausgenommen sind hierbei Flªchen f¿r den ausschlieÇli-
chen Umgang mit Kleingebinden bis 20 Liter Rauminhalt), muss grundsªtzlich einer Klªranlage zuge-
f¿hrt werden. 

 

Beim Umgang mit wassergefªhrdenden Stoffen ist die Verordnung ¿ber Anlagen zum Umgang mit was-
sergefªhrdenden Stoffen und ¿ber Fachbetriebe (Anlagenverordnung - AwSV), die Technische Regel 
wassergefªhrdender Stoffe (TRwS), die a. a. R. d. T. (allgemein anerkannten Regeln der Technik) so-
wie die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zu beachten. 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die aufgef¿hrten Hinweise werden in der weiteren 
Detailplanung ber¿cksichtigt. Eine Planªnderung ist nicht erforderlich.. 

 

Sachgebiet Naturschutz 

 

Aus naturschutzrechtlicher sowie auch -fachlicher Sicht besteht, wie bereits vorab abgestimmt, grund-
sªtzlich Einverstªndnis mit dem Vorentwurf des Bebauungsplans. Eine abschlieÇende Stellungnahme 
kann unter anderem aufgrund der fehlerhaften Eingriffsermittlung zum derzeitigen Planstand nicht abge-
geben werden. 

 



 

 

1. Eingriffsermittlung/Beeintrªchtigungsfaktor  

 

Hinsichtlich der Eingriffsermittlung gelten weiterhin die Hinweise aus der naturschutzfachlichen Stel-
lungnahme vom 14.8.2023:  

ĂEntsprechend der Begr¿ndung ist Ăf¿r die Flªche f¿r Gemeinbedarf (. . .) eine Grundflªchenzahl von 0, 
6 festgesetzt. Nutzungsbedingt hat ein Bauhof einen hohen Versieglungsgrad. Da-her wird gem. Ä 19 
Abs. 4 Satz 3 BauNVO eine zusªtzliche ¦berschreitung der GRZ f¿r Neben-anlagen (GRZ II) bis 0, 9 
eingerªumt.ñ Zwar wird ebenfalls aufgef¿hrt, dass die zusªtzlich befestigten Flªchen in versickerungs-
fªhiger Ausf¿hrung erfolgen. Jedoch darf angenommen werden, dass dennoch aufgrund der geplanten 
Eigenverbrauchstankstelle sowie dem Bereich f¿r die Be- und Entladung der Winterdienstfahrzeuge 
durch weitere ordnungsrechtliche Einschrªnkungen nur ein geringer Teil dieser Flªchen eine Versicke-
rungsfªhigkeit aufweisen darf. Demzufolge ist der Beeintrªchtigungsfaktor aufgrund der verbal-
argumentativen Einschªtzung zur Versiegelung zu erhºhen und unter Ber¿cksichtigung der GRZ II mit 
0,9 anzusetzen.ñ  

 

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades ist folglich f¿r die Berechnung der Beeintrªchtigungs-faktor 
von 0,9 (=anzunehmende GRZ) bzw. 1,0 anzuwenden. Dar¿ber hinaus sind die Fehler hinsichtlich der 
Wertpunkte in der Berechnung zu bereinigen (Vorgehensweise gemªÇ Abb. 7, Leitfaden ĂBauen im 
Einklang mit Natur und Landschaftñ, Stand 2021). 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Bei der Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung wird die 
GRZ I (in diesem Fall 0,6) als Beeintrªchtigungsfaktor herangezogen. Unber¿cksichtigt bleibt grund-
sªtzlich die GRZII (GRZ f¿r Nebenan-lagen), die gem. Ä 19 Abs. 4 Satz 2 BauGB in diesem Fall bis 0,8 
zulªssig wªre. Im Bebauungsplan wird jedoch aufgrund des hohen nutzungsbedingten Versiegelungs-
grades eine ¦ber-schreitungsmºglichkeit der GRZII bis 0,9 eingerªumt. Daher wurde der Beeintrªchti-
gungsfaktor bereits um 0,1 auf 0,7 erhºht. F¿r den Kalkbuchenwal wird aufgrund seiner hºheren ºkolo-
gischen Wertigkeit ein Beeintrªchtigungsfaktor von 1,0 angesetzt. 

 

GemªÇ S. 15, Absatz 4 des oben genannten Leitfadens kann die Gemeinde die pauschale Be-wertung 
der Biotop- und Nutzungstypen mit geringer bzw. mittlerer Bedeutung (1-5 WP bzw. 6-10 WP) mit 3 
bzw. 8 Wertpunkten ungenutzt lassen und stattdessen die in der Biotopwertliste genannten Wertpunkte 
f¿r die jeweiligen Biotop- und Nutzungstypen heranziehen. F¿r die vorliegende Planung hat sich die 
Gemeinde bewusst gegen eine pauschale Bewertung entschieden. Bei einer pauschalen Bewertung 
m¿sste z.B. extensiv genutztes, artenarmes 10  

 

Gr¿nland (G211) statt mit den tatsªchlichen 6 Wertpunkten pauschal mit 8 Wertpunkten bewertet wer-
den. Eine solche Erhºhung der Wertpunkt-Einstufung wªre bei fast allen im Plangebiet erfassten Bio-
top- und Nutzungstypen der Fall, , ist aber aufgrund der kleinen Flªche und der bestehenden massiven 
Vorbelastung durch Klªranlage, StraÇe und Umspannwerk aus fachlicher Sicht nicht gerechtfertigt.  

Insgesamt w¿rde die geforderte pauschale Einstufung zu einem deutlich erhºhten Kompensationsbe-
darf von 1.300 Wertpunkten und damit zu einer hohen Flªcheninanspruchnahme f¿r Ausgleichsflªchen 
f¿hren. Aus den genannten Gr¿nden entscheidet sich die Gemeinde daher bewusst f¿r die Verwen-
dung der tatsªchlichen in der Biotopwertliste genannten Wertpunkte bei der Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung. Die Gemeinde hªlt an der bisherigen Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fest. Eine 
Planªnderung erfolgt nicht. 



 

 

2. Ausgleichsflªchen  

Mit dem Heranziehen eines abgestimmten ¥kokontos besteht aus fachlicher Sicht Einverstªndnis. 
Es ist allerdings eine Bestªtigung des Flªcheneigent¿mers sowie eine planerische Darstellung wel-
che konkrete Teilflªche der ¥kokontoflªche dem Bebauungsplan zugeordnet werden soll. 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Auf dem Planblatt ist bereits ein Lageplan mit der 
zugeordnete Teilflªche der ¥kokontoflªche f¿r den Bebauungsplan enthalten. Wie in der Begr¿n-
dung zum Entwurf bereits aufgef¿hrt, befindet sich die ¥kokontoflªche im Eigentum der Gemeinde 
Hartenstein und ist damit rechtlich gesichert. Eine Planªnderung ist nicht erforderlich.  

 

3. Landschaftsbild/Dachbegr¿nung  

Auch hier gelten zum Teil die Anmerkungen aus der Stellungnahme vom 14.8.2023 wei-terhin: 

ĂDurch die Lage des Vorhabens im LSG, ĂNºrdlicher Jurañ ist das Vorhaben besonders unter dem 
Schwerpunkt einer Landschaftsbildbeeintrªchtigung zu bewerten. Des Weiteren sind Klimaschutz so-
wie die Sicherung der Biodiversitªt wesentliche Belange, die im Rahmen der kommunalen Bauleitpla-
nung ber¿cksichtigt werden sollten. In den Festsetzungen wird aufgef¿hrt, dass als Dachform nur 
Flachdªcher zulªssig sind. Es ist daher aus naturschutzfachlicher Sicht nicht nachvollziehbar, dass 
auf dem Flachdach nicht bereits die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur verpflichtenden 
extensiven Dachbegr¿nung geschaffen werden. In diesem Zuge wird ebenfalls angemerkt, dass sich 
Anlagen zur Nutzung des Sonnenlichts (Photovoltaik-anlage, Solarthermie) und eine extensive Dach-
begr¿nung nicht ausschlieÇen. Nach neueren Erkenntnissen bringt die Kombination von Dachbegr¿-
nung und Photovoltaik zahlreiche Synergieeffekte mit sich, sofern statische Belange fr¿hzeitig be-
r¿cksichtigt werden. Daher w¿rden wir begr¿Çen, dass die Fachdªcher zur Dachbegr¿nung festge-
setzt werden. 

 

Bei der Dachbegr¿nung ist die Artenauswahl dahingehend zu beschrªnken, dass keine gebiets-
fremden oder invasiven Arten, bspw. Kaukasus-Glanzfetthenne (Phedimus spurius) verwendet wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass auch bei Dachbegr¿nungen gebietseigene Wild-pflanzen ein 
Potenzial zum Erhalt und zur Fºrderung der Biodiversitªt bieten. Daher sollte sich die Artenauswahl 
an der regionaltypischen Vegetation f¿r vollsonnige Standorte orientieren.  

Die Festsetzungen der extensiven Dachbegr¿nung tragen damit neben Beitrªgen zu Klima-schutz 
und Biodiversitªt zusªtzlich zu einer dringend notwendigen Minimierung von Beeintrªchtigungen des 
Landschaftsbildes bei, nachdem ansonsten in dem Plan auf zusªtzliche Begr¿nungsmaÇnahmen 
verzichtet wurde.ñ 

Es ist nicht nachvollziehbar warum in der aktuellen Planung eine Dachbegr¿nung von nur 15% vor-
gesehen ist und die Nutzung des Sonnenlichts mittels (Photovoltaik oder Solarthermie) ¿berhaupt 

nicht vorgesehen ist. Hier gilt es entsprechend nachzuarbeiten.  

Das nach der LSG-VO erforderliche Einvernehmen mit dem Bauleitplanverfahren kann unter den fol-
genden Bedingungen in Aussicht gestellt werden: 

Å Die Eingriffsregelung ist entsprechend der o.g. Belange zu ¿berarbeiten  

Å Die Ausgleichsflªchen sind zu ergªnzen  

Å Festsetzungen zur extensiven Dachbegr¿nung und Energienutzung auf den Flachdªchern sind 
zu ergªnzen  

Der  nderung des FNP kann zum aktuellen Planungsstand ebenfalls nicht zugestimmt werden.  



 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Aus statischen Gr¿nden ist eine Dachbegr¿nung 
nur auf einem Teilbereich des geplanten Bauhofes mºglich. Die extensive Flachdachbegr¿nung wur-
de daher f¿r 15% des Hauptgebªudes festgesetzt. Die PV-Pflicht-Festsetzung wurde zum Entwurf 
bewusst herausgenommen, da zwischenzeitlich nach Art. 44a BayBO eine PV-Pflicht f¿r Nichtwohn-
gebªude (¦berdeckung von mindestens 1/3 der geeigneten Dachflªche mit PV- oder Solarmodulen) 
bereits gesetzlich geregelt ist. Zudem wurde das Plangebiet bereits aus dem LSG herausgenommen. 
Eine Planªnderung ist nicht erforderlich.  

Sachgebiet Immissionsschutz:  

Die Ermittlung und Sicherung entsprechender Flªchenschallleistungspegel f¿r das Bauhofgelªnde 
wird im Hinblick auf die rechtliche Ausschºpfung der Immissionsrichtwerte durch die Fa. Eckart im 
Bereich der Ortschaft Hartenstein als sinnvoll angesehen. Es wird daher angeregt f¿r den Betrieb des 
Bauhofs auskºmmliche Flªchenschall-Leistungspegel in die textlichen Festsetzungen zu ¿berneh-
men. Lassen sie sich ggf. Kontingente vom Gutachter empfehlen. 

Aus Fachlicher Sicht ist noch eine Lªrmverteilungskarte zu fordern und dem Gutachten beizulegen. 
Somit kann bei zuk¿nftigen Planungen im Umfeld eruiert werden wie laut es an diesem Orten ist und 
ob ggf. Konflikte vorliegen.  

Weiterhin ist das Gutachten (Bericht-Nr. 2313955-b01 vom 17.10.2023 von IBAS) zum Bestandteil 
des Bebauungsplans zu erklªren.  

Hinsichtlich FNP- nderung ohne Einwªnde.  

Unsere Stellungnahme soll Ihnen als Information und Sammlung des Abwªgungsmaterials dienen. 
Wir weisen diesbez¿glich auf Felgendes hin: Das Landratsamt ist f¿r mehrere wahrzunehmende ºf-
fentliche Belange zustªndig (Behºrde mit B¿ndelungs- und Koordinierungsfunktion). Das heiÇt, diese 
Stellungnahme beinhaltet die aus Sicht des Landratsamtes einzelnen ab-wªgungsrelevanten Belan-
ge. Eine Vorabwªgung innerhalb des Landratsamtes ist im Hinblick auf die gesetzliche Kompetenzzu-
weisung nicht erfolgt. Die Abwªgung der ºffentlichen Belange ist -als Kernst¿ck der gemeindlichen 
Planungshoheit- zugleich eine zentrale Verpflichtung der Gemeinde, die ihr niemand abnehmen kann 
bzw. darf. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und teilweiÇe ber¿cksichtigt. Eine Festsetzung von 
Schallemissionskontingenten ist nach Auskunft des Schallgutachters f¿r eine Gemeinbedarfsflªchen 
nach der aktuellen Rechtsprechung nicht zulªssig und wird daher nicht im Bebauungsplan ergªnzt.  

Die rechtliche Ausschºpfung der Immissionsrichtwerte durch die F. Eckart im Bereich der Ortschaft 
Hartenstein wurde im Schallgutachten ausreichend ber¿cksichtigt. Bei der Berechnung der Ge-
rªuscheinwirkung des geplanten Bauhofs wurde wie vom LRA vorgeschlagen eine Unterschreitung 
der Immissionsrichtwerte an den nªchsten Immissionsorten um mindestens 10 dB angesetzt. Die Be-
rechnung f¿hren zu dem Ergebnis, dass sowohl zur Tag- als auch zur Nacht-zeit die Zielwerte 
(Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um mindestens 10 dB) an allen Immissionsorten eingehal-
ten bzw. um mind. 6 dB weiter unterschritten werden. Damit f¿gt sich der Bauhof am geplanten 
Standort aus Sicht der Gemeinde schallimmissionsvertrªglich ein.  

Eine Lªrmverteilungskarte wird im Schallgutachten redaktionell ergªnzt. Eine Planªnderung ist nicht 
erforderlich. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme des Landratsamtes N¿rnberger Land bzw. den 
Sachgebieten und stimmt den Stellungnahmen der Verwaltung zu. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 



 

 

 

Sachverhalt: 

Die Regierung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- verweist auf die hiesige Stellungnahme vom 
03.08.2023 Az. ROF-SG26-3851.1-3-3795-2. Diese bleibt aufrechterhalten. 

 

Stellungnahme vom 03.08.2023: 

Nach den hier vorliegenden Unterlagen werden durch o.g. Vorhaben keine derzeit von der Regierung 
von Oberfranken -Bergamt Nordbayern- wahrzunehmenden Aufgaben ber¿hrt. Sollten bei den Bau-
maÇnahmen altbergbauliche Relikte angetroffen werden, sind diese zu ber¿cksichtigen und das Berg-
amt Nordbayern zu verstªndigen. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme. Eine Planªnderung ist nicht erforderlich 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

Stellungnahme Bereich Landwirtschaft, Meier, LAR: 

 

Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Nutzflªche: 

Keine durch landwirtschaftliche Betriebe genutzte Flªchen. 

Erreichbarkeit von Nutzflªchen und Hofstellen: 

Die Erreichbarkeit von Hofstellen wird nicht beeintrªchtigt. 

 

Raumanspr¿che der Betriebe im bebauten und unbebauten Bereich mit 

Tierhaltungen und Geruchsemissionen: 

Keine. 

Bewirtschaftung von Nutzflªchen: 

Keine Einschrªnkungen. 

Widmung des Gebietes: 

Keine Einwªnde. 

Eingriffsausgleich:  

Der ermittelte Eingriffsausgleich von 11358 WP erfolgt auf der Fl.Nr. 56, Gemarkung Rothenbruck.  

Es handelt sich um Waldflªchen. 

 

Es bestehen keine Einwªnde. 

6.7 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnah-

men - Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern 

6.8 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnah-

men - Amt f¿r Ernªhrung, Landwirtschaft und Forsten Roth/WeiÇenburg i. Bay. 



 

 

Stellungnahme Bereich Forsten, Kleemann, FOR: 

 

Innerhalb des geplanten Satzungsgebietes befindet sich Wald i.S.d. Ä 2 Bundeswaldgesetz i.V.m. Art. 
2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG). Auf einer Flªche von 0,0561 ha soll Buchenwald gero-
det werden. Die Beseitigung von Wald zugunsten einer anderen Bodennutzungsart bedarf gemªÇ. Art. 
9 Abs. 2 BayWaldG der Erlaubnis. Nach Art. 9 Abs. 8 BayWaldG ersetzt eine g¿ltige Baugenehmigung 
die Rodungserlaubnis. Im Sinne des Art. 9 Abs. 3 BayWaldG ist die Rodung zu erteilen, sofern sich 
aus den Abs. 4 bis 7 des Art. 9 BayWaldG nichts anderes ergibt. Gem. Art. 39 Abs. 2 BayWaldG darf 
eine die Rodungserlaubnis ersetzende Satzung nur im Benehmen mit der unteren Forstbehºrde erteilt 
werden. Versagensgr¿nde i.S.d. Art. 9 Abs. 4 und 5 BayWaldG liegen nicht vor. 

Aus forstfachlicher und waldrechtlicher Sicht wird hiermit das Benehmen erteilt. Als AusgleichsmaÇ-
nahme f¿r den Eingriff ist der Umbau einer Nadelmischwaldflªche (Fl-Nr. 56, Gemarkung Rothen-
bruck, Gem. Neuhaus a. d. Pegnitz) vorgesehen. Bei der Planung und Umsetzung der MaÇnahmen ist 
die zustªndige Revierleiterin am Amt f¿r Ernªhrung, Landwirtschaft und Forsten Roth-WeiÇenburg, 
Frau Singer, zu beteiligen. 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Planªnderung ist nicht erforderlich. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Stellungnahme des Amtes f¿r Er-
nªhrung, Landwirtschaft und Forsten. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

¦berflutungen infolge von Starkregen 

 

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewªssern zu ¦berflutungen kommen. Die Vor-
sorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. Die Hinweiskarte f¿r Oberflª-
chenabfluss und Sturzflut (HIOS-Karte, ¿ber den Umwelt Atlas abrufbar) gibt einen ersten Hinweis da-
rauf, dass bei einem Starkregenereignis die StraÇe ĂZur Klªranlageñ einen potentiellen FlieÇweg mit 
starkem Abfluss darstellt (siehe Abbildung 1). Zusªtzlich befindet sich im Planungsgebiet eine Gelªn-
desenke, welche einen potentiellen Aufstaubereich bildet. 

 

6.9 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellung-

nahmen - Wasserwirtschaftsamt N¿rnberg 



 

 

Wichtig: Dies ist eine reine FlieÇweganalyse aufgrund vorliegender Gelªndedaten. Hier sind keine Ab-
flusswerte hinterlegt. 

 

Ein besonderer Fokus sollte in diesem Bereich auf die Unterhaltung des zeitweise wasserf¿hrenden 
Grabens bzw. dessen Einlaufs in die Verrohrung unter die StraÇe gelegt werden um hier Verklausun-
gen zuverlªssig zu verhindern.  

Niederschlagswasser 

 

Betreffend die Aufstellung des Entwªsserungskonzepts gab zwischenzeitlich Abstimmungen mit dem 
Wasserwirtschaftsamt. Die abschlieÇende Pr¿fung erfolgt im Rahmen unserer Beteiligung im Wasser-
rechtsverfahren.  

Stellungnahme der Verwaltung 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und ber¿cksichtigt. Die Hinweise zur StraÇe ĂZur 
Klªranlageñ als potenzieller FlieÇweg bei Starkregenereignissen, der Gelªndesenke im Plangebiet als 
potenzieller Aufstaubereich sowie die potenzielle Verklausungsgefahr beim Unterhalt des zweitweise 
wasserf¿hrenden Grabens bzw. dessen geplante Teilverrohrung werden in der weiteren Detailpla-
nung beachtet. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes N¿rnberg und 
stimmt der Stellungnahme der Verwaltung zu. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

 

Sachverhalt: 

In der Anlage erhalten Sie Bestandsplªne der N-ERGIE Netz GmbH und der von uns gegebenenfalls 
im Rahmen einer Betriebsf¿hrung mitbetreuten Versorgungsanlagen im oben genannten Bereich. Die-
se Bestandsplªne besitzen nur informellen Charakter. Die Bestandsplªne enthalten Anlagen der N-
ERGIE Netz GmbH und der N-ERGIE Aktien-gesellschaft. Soweit es sich vorstehend nicht um Anla-
gen der N-ERGIE Netz GmbH handelt, wird diese im Namen und Auftrag der jeweiligen Anlagenbe-
treiber tªtig. Zusªtzlich zu den auf den ¿berlassenen Plªnen bekannt gegebenen Anlagen kºnnen 
sich vor Ort weitere im Eigentum Dritter stehende Anlagen - insbesondere Kabel, Rohre oder Leitun-
gen zum Anschluss von Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, f¿r die wir nicht zustªndig sind. 
¦ber diese kºnnen wir keine Auskunft geben und diese sind deshalb auch nicht im Planwerk doku-
mentiert. Hierf¿r ist der jeweilige Anlagenbetreiber zustªndig. Die Stellungnahme vom 2.08.2023, AZ: 
ANR02202330929 und ANR02202330932, behªlt weiterhin G¿ltigkeit. Eine Kopie dieser Stellungnah-
me f¿gen wir als Anlage bei.  

Eine Aussage bez¿glich der Versorgung der gewerblichen Bauflªchen kann von uns erst getroffen 
werden, wenn uns Art und Leistung der anzusiedelnden Betriebe bekannt sind.  

Wir bitten daher um baldmºglichste Information. Wir bitten Sie zu veranlassen, dass wir bei allen ºf-
fentlichen und privaten Planungen und Bauvorhaben wie z.B. StraÇen- und Kanalbauarbeiten, Baum-
pflanzungen etc. rechtzeitig in den Verfahrensablauf eingebunden werden. Die aktuellen Datenschutz-
hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Internetseite www.n-
ergie-netz.de. 

6.10 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnah-

men - N-Ergie Netz GmbH 



 

 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren Detailplanung ber¿cksichtigt. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme der N-Ergie Netz GmbH und der Stellungnah-
me der Verwaltung. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben vom 14.07.2023 Stellung genommen. Diese Stel-
lungnahme gilt mit folgender  nderung weiter. Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsli-
nien der Telekom, die aus beigef¿gtem Plan ersichtlich sind. Wir bitten Sie, die Ihnen ¿berlassene 
Planunterlage nur f¿r interne Zwecke zu benutzen und nicht an Dritte weiterzugeben. Der Bestand 
und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien m¿ssen weiterhin gewªhrleistet bleiben. Wir bitten, die 
Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen Telekommunikations-linien der Telekom anzu-
passen, dass diese Telekommunikationslinien nicht verªndert oder verlegt werden m¿ssen.  

¦ber gegebenenfalls notwendige MaÇnahmen zur Sicherung, Verªnderung oder Verlegung der Tele-
kommunikationslinien der Telekom kºnnen wir erst Angaben machen, wenn uns die end-g¿ltigen 
Ausbauplªne mit entsprechender Erlªuterung vorliegen.  

Bei Planungsªnderung bitten wir um erneute Beteiligung. 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren Detailplanung ber¿cksichtigt. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH und 
von der Stellungnahme der Verwaltung. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 
 

 

Sachverhalt: 

Der LBV - Landesbund f¿r Vogel- und Naturschutz in Bayern hat zu dem Vorhaben in der fr¿hzeitigen 
Beteiligung der ¥ffentlichkeit gemªÇ Ä 3 Abs. 1 BauGB bereits Stellung bezogen. In dieser haben wir 
kritisiert, dass trotz der Lage im Landschaftsschutzgebiet ĂNºrdlicher Jurañ die zwingend notwendige 
spezielle artenschutzrechtliche Pr¿fung (saP) nicht angefertigt worden zu sein schien.  

Im Hinblick darauf, dass die Bauarbeiten sich auf einen kleinen Bereich in bereits genutzter Flªche 
beschrªnken, eine ĂBiotop- und Nutzungstypenkartierung des Geltungsbereichs und des Umfeldsñ 
vorgenommen wurde, und die Untere Naturschutzbehºrde den Ausgleichsbedarf ¿berpr¿ft und er-
hºht hat, sehen wir die Planungen sehr positiv. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat hat Kenntnis von der Stellungnahme des Landesbund f¿r Vogel- und Naturschutz 
in Bayern. 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

6.11 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellung-

nahmen - Deutsche Telekom Technik GmbH 

6.12 Beschluss ¿ber die im Zuge der Behºrdenbeteiligung eingegangenen Stellung-

nahmen - Landesbund f¿r Vogelschutz 



 

 

 

 

Sachverhalt: 

Die bereits bestehende Bootsrutsche / Umtragestelle in Enzendorf ist marode und muss erneuert wer-
den. Die Anlage wurde bereits vom Bauhof zur¿ckgebaut. Es liegen mehrere Angebote vor, eine Fºr-
derung wird noch abgeklªrt, ist aber nicht zu erwarten. 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos spricht die marode Umtragestelle/ Bootsrutsche mit Gelªnder am Wasserwehr in 
Enzendorf an. Diese wurde bereits vom Bauhof entfernt und muss erneut werden. Drei Angebote wur-
den eingeholt. Gemeinderat Steger fragt, ob zwischenzeitlich ein verbindliches Angebot vom Natur-
park eingegangen ist oder ob es nur die Kostenschªtzung gªbe. BGM Loos erwidert, dass nur Kosten-
schªtzungen vom Naturpark abgegeben werden. Bestehend aus Materialfestpreis und auf Regie wird 
abgerechnet. Gemeinderat Gentsch fragt, ob ein Fºrderantrag gestellt wurde, falls nicht, d¿rfe kein 
Auftrag erteilt werden. BGM Loos merke an, dass mit Beschlussfassung noch kein Auftrag vergeben 
ist. Die Fºrderstellen haben aktuell sªmtliche Gelder f¿r Naturparks und Landschaftspflege eingestellt. 
BGM Loos bleibt dran, stellt aber keine Fºrderung in Aussicht. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von den Angeboten und beschlieÇt den Auf-
trag zur Erneuerung einer Bootsrutsche in Enzendorf an den Bautrupp des Naturpark Frªnkische 
Schweiz mit der Angebotssumme in Hºhe von 12.789,20 ú Brutto zu vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

 

Sachverhalt: 

Der Kulturverein Hartenstein e.V.ñ ist an den Ersten B¿rgermeister herangetreten und bitten um eine 
finanzielle Unterst¿tzung zur Anschaffung eines Kirwabaum-Stªnders. Die Summe der Anschaffung 
belªuft sich auf ca. 17.500ú. Urspr¿nglich war das Projekt beim Regionalbudget gemeldet, aber es 
wurde keine Fºrderung in Aussicht gestellt.  

Die Vereinsvorstandschaft bittet die Gemeinde daher um einen finanziellen Zuschuss. 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos stellt den Zuschussantrag des Kulturvereins Hartenstein vor. Nach Ortsbegehung 
und die Angebotseinholung, bittet die Vorstandschaft die Gemeinde um finanzielle Unterst¿tzung f¿r 
einen Maibaumstªnder. Die Angebotssumme hierf¿r betrªgt ca. 17.500,00 ú. Der Verein hat beim Re-
gionalbudget leider keinen Zuschlag erhalten. B¿rgermeister Loos spricht an, dass im Gemeinderat 
des ¥fteren bereits ¿ber ein Regelwerk f¿r Vereinszusch¿sse gesprochen wurde, aber noch immer 
keine Kriterien festgelegt wurden. Gemeinderat Gentsch fragt, da es Gemeindegrund ist, welche recht-
lichen Regelungen f¿r die Nutzbarkeit durch den Verein angedacht sind. Auch die Versicherungsas-
pekte m¿ssen geklªrt werden. BGM Loos verweist auf das eigentliche Thema und meint, dass es kei-
nen Grund gªbe, dem Verein eine Nutzung zu untersagen und er keine schriftliche oder gar notarielle 
Regelung als notwendig erachtet. Da bislang noch kein Betrag genannt wurde, stellt B¿rgermeister 
Loos in den Raum, das bisher von den Antragstellern Finanzierungsl¿cken aufgewiesen wurden, was 
beim Kulturverein nicht der Fall wªre. Er bittet auch darum, die Zuschusshºhe in Gleichbehandlung mit 
anderen Antragstellern zu setzen. 

 

 

7. Auftragsvergabe Neuerrichtung Bootsrutsche Enzendorf 

8. Antrag auf finanziellen Zuschuss f¿r den Kulturverein Hartenstein e.V. - Kirchweih-

baumstªnder 



 

 

Gemeinderªtin Treutlein fragt die anwesenden Kulturvereinsmitglieder, welche Zuschusshºhe sie sich 
vorstellen kºnnten. Timo Kanzog erlªutert, man habe sich auf keine Summe festlegen wollen. 

Im Gemeinderat und die Vereinsmitglieder f¿hren eine offene Diskussion. Gemeinderat Gentsch bean-
trag letztendlich 10.000,00 ú Zuschuss f¿r den Kulturverein Hartenstein e.V. B¿rgermeister Loos bittet 
um Beschlussfassung und stimmt selbst dagegen, um der Gleichbehandlung gegen¿ber anderen An-
tragstellern gerecht zu werden. Er findet die Summe zu hoch. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Zuschussantrag und beschlieÇt einen 
Betrag in Hºhe von 10.000,00 ú f¿r den Kulturverein Hartenstein e.V. zu bewilligen. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 1 
 

 

Sachverhalt: 

B¿rgermeister Loos gibt bekannt, Gemeinderat Matthias Kºrber hat schriftlich, auf eigenen Wunsch, 
die Niederlegung des Gemeinderatsmandats eingereicht. 

Das Nachr¿cken eines Listennachfolgers wird in der nªchsten Gemeinderatsitzung bekannt gegeben. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt beschlieÇend Kenntnis vom Antrag von Herrn Matthias Kºrber auf Niederle-
gung seines Amtes als Gemeinderat aus persºnlichen Gr¿nden. 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

 

Sachverhalt: 

Nach der  nderung des Art. 25 Abs. 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes darf jeder Wahlvor-
schlag ï das sind die einzelnen Kandidatenlisten ï grundsªtzlich hºchstens so viele sich bewerbende 
Personen enthalten wie ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder zu wªhlen sind. Einfach und beispiel-
haft gesagt: Partei X darf so viele Kandidaten aufstellen, wie Sitze im Gemeinderat zu vergeben sind. 
Abweichend davon konnte ein Wahlvorschlagstrªger (z.B. eine Partei) bisher in Gemeinden bis zu 
3.000 Einwohnern bis zu doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber im Wahlvorschlag vorsehen. 

Durch die Gesetzesªnderung wird die Verdoppelung nur noch im Falle der unechten Mehrheitswahl 
zugelassen, d.h. nur dann, wenn nur eine Kandidatenliste antritt. 

AuÇerdem haben die Wªhlerinnen und Wªhlern immer nur so viele Stimmen zu geben wie ehrenamtli-
che Gemeinderatsmitglieder zu wªhlen sind. Die bisher in Sonderfªllen noch mºgliche Verdoppelung 
der Stimmenzahl entfªllt. 

Die Sonderregelung f¿r Gemeinden bis zu 3.000 Einwohner sollte urspr¿nglich sicherstellen, dass 
auch in kleineren Gemeinden ein Wahlvorschlag, der fast alle Sitze im Gemeinderat erringen konnte, 
¿ber gen¿gend Ersatzleute verf¿gt. Dies ist allerdings heute kaum noch relevant; im Gegenteil haben 
die Parteien und Wªhlergruppen eher Probleme, ¿berhaupt mehr Personen f¿r eine Kandidatur zu ge-
winnen, als Sitze zu vergeben sind. 

9. Antrag von Herrn Matthias Kºrber auf Niederlegung seines Amtes als Gemeinderat 

10. Bekanntgabe zur  nderung des Wahlgesetzes zur Kommunalwahl 



 

 

 

 

Sachverhalt: 

Die bereits bestehende Bootsrutsche / Umtragestelle in Enzendorf ist marode und muss erneuert wer-
den. Die Anlage wurde bereits vom Bauhof zur¿ckgebaut. Es liegen mehrere Angebote vor, eine Fºr-
derung wird noch abgeklªrt, ist aber nicht zu erwarten. 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos spricht die marode Umtragestelle/ Bootsrutsche mit Gelªnder am Wasserwehr in 
Enzendorf an. Diese wurde bereits vom Bauhof entfernt und muss erneut werden. Drei Angebote wur-
den eingeholt. Gemeinderat Steger fragt, ob zwischenzeitlich ein verbindliches Angebot vom Natur-
park eingegangen ist oder ob es nur die Kostenschªtzung gªbe. BGM Loos erwidert, dass nur Kosten-
schªtzungen vom Naturpark abgegeben werden. Bestehend aus Materialfestpreis und auf Regie wird 
abgerechnet. Gemeinderat Gentsch fragt, ob ein Fºrderantrag gestellt wurde, falls nicht, d¿rfe kein 
Auftrag erteilt werden. BGM Loos merke an, dass mit Beschlussfassung noch kein Auftrag vergeben 
ist. Die Fºrderstellen haben aktuell sªmtliche Gelder f¿r Naturparks und Landschaftspflege eingestellt. 
BGM Loos bleibt dran, stellt aber keine Fºrderung in Aussicht. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von den Angeboten und beschlieÇt den Auf-
trag zur Erneuerung einer Bootsrutsche in Enzendorf an den Bautrupp des Naturpark Frªnkische 
Schweiz mit der Angebotssumme in Hºhe von 12.789,20 ú Brutto zu vergeben. 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

 

Sachverhalt: 

Der Kulturverein Hartenstein e.V.ñ ist an den Ersten B¿rgermeister herangetreten und bitten um eine 
finanzielle Unterst¿tzung zur Anschaffung eines Kirwabaum-Stªnders. Die Summe der Anschaffung 
belªuft sich auf ca. 17.500ú. Urspr¿nglich war das Projekt beim Regionalbudget gemeldet, aber es 
wurde keine Fºrderung in Aussicht gestellt.  

Die Vereinsvorstandschaft bittet die Gemeinde daher um einen finanziellen Zuschuss. 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos stellt den Zuschussantrag des Kulturvereins Hartenstein vor. Nach Ortsbegehung 
und die Angebotseinholung, bittet die Vorstandschaft die Gemeinde um finanzielle Unterst¿tzung f¿r 
einen Maibaumstªnder. Die Angebotssumme hierf¿r betrªgt ca. 17.500,00 ú. Der Verein hat beim Re-
gionalbudget leider keinen Zuschlag erhalten. B¿rgermeister Loos spricht an, dass im Gemeinderat 
des ¥fteren bereits ¿ber ein Regelwerk f¿r Vereinszusch¿sse gesprochen wurde, aber noch immer 
keine Kriterien festgelegt wurden. Gemeinderat Gentsch fragt, da es Gemeindegrund ist, welche recht-
lichen Regelungen f¿r die Nutzbarkeit durch den Verein angedacht sind. Auch die Versicherungsas-
pekte m¿ssen geklªrt werden. BGM Loos verweist auf das eigentliche Thema und meint, dass es kei-
nen Grund gªbe, dem Verein eine Nutzung zu untersagen und er keine schriftliche oder gar notarielle 
Regelung als notwendig erachtet. Da bislang noch kein Betrag genannt wurde, stellt B¿rgermeister 
Loos in den Raum, das bisher von den Antragstellern Finanzierungsl¿cken aufgewiesen wurden, was 
beim Kulturverein nicht der Fall wªre. Er bittet auch darum, die Zuschusshºhe in Gleichbehandlung mit 
anderen Antragstellern zu setzen. 

 

 

7. Auftragsvergabe Neuerrichtung Bootsrutsche Enzendorf 

8. Antrag auf finanziellen Zuschuss f¿r den Kulturverein Hartenstein e.V. - Kirchweih-

baumstªnder 



 

 

Gemeinderªtin Treutlein fragt die anwesenden Kulturvereinsmitglieder, welche Zuschusshºhe sie sich 
vorstellen kºnnten. Timo Kanzog erlªutert, man habe sich auf keine Summe festlegen wollen. 

Im Gemeinderat und die Vereinsmitglieder f¿hren eine offene Diskussion. Gemeinderat Gentsch bean-
trag letztendlich 10.000,00 ú Zuschuss f¿r den Kulturverein Hartenstein e.V. B¿rgermeister Loos bittet 
um Beschlussfassung und stimmt selbst dagegen, um der Gleichbehandlung gegen¿ber anderen An-
tragstellern gerecht zu werden. Er findet die Summe zu hoch. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Zuschussantrag und beschlieÇt einen 
Betrag in Hºhe von 10.000,00 ú f¿r den Kulturverein Hartenstein e.V. zu bewilligen. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 1 
 

 

Sachverhalt: 

B¿rgermeister Loos gibt bekannt, Gemeinderat Matthias Kºrber hat schriftlich, auf eigenen Wunsch, 
die Niederlegung des Gemeinderatsmandats eingereicht. 

Das Nachr¿cken eines Listennachfolgers wird in der nªchsten Gemeinderatsitzung bekannt gegeben. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt beschlieÇend Kenntnis vom Antrag von Herrn Matthias Kºrber auf Niederle-
gung seines Amtes als Gemeinderat aus persºnlichen Gr¿nden. 

 

Abstimmungsergebnis: 12 : 0 

 

 

 

Sachverhalt: 

Nach der  nderung des Art. 25 Abs. 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes darf jeder Wahlvor-
schlag ï das sind die einzelnen Kandidatenlisten ï grundsªtzlich hºchstens so viele sich bewerbende 
Personen enthalten wie ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder zu wªhlen sind. Einfach und beispiel-
haft gesagt: Partei X darf so viele Kandidaten aufstellen, wie Sitze im Gemeinderat zu vergeben sind. 
Abweichend davon konnte ein Wahlvorschlagstrªger (z.B. eine Partei) bisher in Gemeinden bis zu 
3.000 Einwohnern bis zu doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber im Wahlvorschlag vorsehen. 

Durch die Gesetzesªnderung wird die Verdoppelung nur noch im Falle der unechten Mehrheitswahl 
zugelassen, d.h. nur dann, wenn nur eine Kandidatenliste antritt. 

AuÇerdem haben die Wªhlerinnen und Wªhlern immer nur so viele Stimmen zu geben wie ehrenamtli-
che Gemeinderatsmitglieder zu wªhlen sind. Die bisher in Sonderfªllen noch mºgliche Verdoppelung 
der Stimmenzahl entfªllt. 

Die Sonderregelung f¿r Gemeinden bis zu 3.000 Einwohner sollte urspr¿nglich sicherstellen, dass 
auch in kleineren Gemeinden ein Wahlvorschlag, der fast alle Sitze im Gemeinderat erringen konnte, 
¿ber gen¿gend Ersatzleute verf¿gt. Dies ist allerdings heute kaum noch relevant; im Gegenteil haben 
die Parteien und Wªhlergruppen eher Probleme, ¿berhaupt mehr Personen f¿r eine Kandidatur zu ge-
winnen, als Sitze zu vergeben sind. 

9. Antrag von Herrn Matthias Kºrber auf Niederlegung seines Amtes als Gemeinderat 

10. Bekanntgabe zur  nderung des Wahlgesetzes zur Kommunalwahl 



 

 

Diskussionsverlauf: 

Geschªftsleiter Herr Haberberger erlªutert die Eckdaten der Gesetzesªnderung an praktischen Bei-
spielen f¿r die Gemeinde Hartenstein. 

Gemeinderªtin Treutlein spricht sich f¿r eine gemeinsame Liste aller Akteure und Parteien aus um den 
Wªhlern das Augenmerk auf die Kandidaten zu lenken. 

 

 

 

Sachverhalt: 

11.1 ï Kehrmaschine 

B¿rgermeister Loos k¿ndigt an, dass im April die Kehrmaschine wieder komme. 

 

11.2 ï Gemeindeausflug 

B¿rgermeister Loos gibt bekannt, dass Aufgrund der Terminabstimmung mit den Busunternehmen der 
Gemeindeausflug auf Sonntag, den 01.06.2025 gelegt wurde.  

Wohin die Reise geht, stehe noch offen, wird aber im kommenden Mitteilungsblatt verºffentlicht wer-
den. 

 

Berichte aus der  

Gemeinderatssitzung vom 10.04.2025 
 

 

 

 

Sachverhalt: 

B¿rgermeister Loos verabschiedet das ausscheidende Gemeinderatsmitglied Herrn Matthias Kºrber. 
Er f¿hrt aus, dass Matthias Kºrber als Gemeinderat in der Wahlperiode 2008 bis 2025 und von Mai 
2020 bis Februar 2024 f¿r die Freien Wªhler Hartenstein tªtig war und bedanken uns f¿r die zielf¿h-
rende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Zudem war Matthias Kºrber Mitglied des Bauaus-
schusses und als Vertreter des Finanz- und Rechnungspr¿fungsausschusses der Verwaltungsge-
meinschaft Velden und brachte hier seine fundierten Kenntnisse mit ein.  

 

B¿rgermeister Loos bedankt sich nochmals bei Herr Kºrber f¿r seine Arbeit im und um den Gemeinde-
rat und w¿nscht ihm alles Gute f¿r die Zukunft. 

 

 
 

 

11. Informationen des B¿rgermeisters 

1. Verabschiedung von Herrn Matthias Kºrber als Gemeinderat 



 

 

 

Sachverhalt: 

B¿rgermeister Loos verliest die Eidesformel: 

 

ĂIch schwºre Treue dem Grundgesetz f¿r die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erf¿llung meiner Amtspflichten, so 
wahr mir Gott helfe.ñ 

 

Herr Marco Krªnzlein, das neue Gemeinderatsmitglied leistet den vorgeschriebenen Eid. 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos heiÇt das neue Mitglied Marco Krªnzlein herzlich Willkommen und w¿nscht ihm 
immer eine gute Hand, einen reifen Blick mit MaÇ und Ziel ¿ber die gesamte Flªche der Dinge. 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Bestellung des Mitglieds und Vertreter in die Aussch¿sse des Bauausschusses, Vertreter der Rech-
nungspr¿fungspr¿fungsausschuss, Vertreter Finanzausschuss, sowie Vertreter der Gemeinschafts-
versammlung der VG Velden. Fraktion der Freien Wªhler Hartenstein/ BG Engenthal. 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos zeigt Anhand der Ausschuss¿bersicht die bisherige Besetzung als Mitglied im 
Bauausschuss, Vertreter im Finanzausschuss und Vertreter der Gemeinschaftsversammlung der VG 
Velden an und bittet um Beschlussfassung des Gemeinderates. Gemeinderat Krªnzlein hat keine Ein-
wendungen gegen die Besetzung der Aussch¿sse.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein beschlieÇt hiermit die Nachfolgebesetzung der vorge-
nannten Aussch¿sse. 

Bauausschuss: 

Vertreter Finanzausschuss: 

Vertreter Gemeinschaftsversammlung der VG Velden 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

2. Vereidigung als Nachr¿cker im Gemeinderat von Herrn Marco Krªnzlein 

3. Neubesetzung der Aussch¿sse des Gemeinderates der Gemeinde Hartenstein 



 

 

 

Sachverhalt: 

Beschlussfassung zur Niederschrift der letzten ºffentlichen Sitzung vom 06.03.2025 

Beschluss: 

Es gibt keine Einwendungen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der Niederschrift der ºffentlichen Sit-
zung vom 06.03.2025 und beschlieÇt deren Richtigkeit. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

Sachverhalt: 

Es liegt der Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO / AZ: B-2025-34-4_Errichtung eines Car-
ports und einer ¦berdachung f¿r landwirtschaftliche Anhªnger und Anbaugerªte, Errichtung eines 
Kraftstofflagers, Flur Nr. 938, Gemarkung Enzendorf vor. B¿rgermeister Loos zeigt entsprechendes 
Vorhaben anhand der Lageskizzen vor. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom Antrag auf Baugenehmigung und 
stimmt diesem zu. 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
 
 

 

Sachverhalt: 

Zur beschrªnkten Ausschreibung des Planungsb¿ros Kn¿pfer sind 2 Angebote eingegangen. Das kos-
teng¿nstigere und wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma Antritt-Bau GmbH + Co. KG gestellt 
und belªuft sich auf 41.815,41 ú. 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos erlªutert nochmals das Bauvorhaben an der Bahnbr¿cke bei der Firma Eckart. 
Nach beschrªnkter Ausschreibung des Planungsb¿ros Kn¿pfer an 5 Baufirmen, wurden nur zwei An-
gebote zur Submission abgegeben. Die Auftragsvergabe geht nach Abstimmung mit dem Gemeinde-
rat an die Firma Antritt-Bau GmbH + Co. KG. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein folgt dem Vergabevorschlag der Planungsgesellschaft 
Kn¿pfer und vergibt den Auftrag zur Kappensicherung der Bahnbr¿cke an die Firma Antritt-Bau GmbH 
+ Co. KG zu 41.815,41 ú brutto. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

4. Beschlussfassung zum Protokoll der letzten ºffentlichen Sitzung vom 06.03.2025 

5. 

5.1 

Bauantrªge 

2025-02-07_Antrag auf Baugenehmigung nach Art. 64 BayBO beim LRA Lauf AZ: 

B-2025-34-4_Errichtung eines Carports und einer ¦berdachung f¿r landwirt-

schaftliche Anhªnger und Anbaugerªte, Errichtung eines Kraftstofflagers, Flur 

Nr. 938, Gemarkung Enzendorf 

6. Auftragsvergabe Sicherung der Kappen an der Bahnbr¿cke - Bahnlinie N¿rnberg - 

Cheb 



 

 

 

Sachverhalt: 

Die Feuerwehren der Gemeinde Hartenstein haben ihre Bedarfsliste f¿r 2025 vorgelegt. Diese gilt es 
zu Besprechen und zu BeschlieÇen. 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos gibt die vorab besprochenen Beschaffungslisten 2025 der einzelnen Wehren be-
kannt. Die Gesamtsumme belªuft sich derzeit auf 11.675,00 ú, Netto, wobei sich der Betrag in Bezug 
auf die Schutzbekleidung je nach Bedarf ªndern kann.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis von der vorgelegten Beschaffungsliste der 
Feuerwehren f¿r 2025 und stimmt dieser zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Die Gemeinde Hartenstein betreibt mit Genehmigung des Landratsamtes N¿rnberger Land vom 
21.11.1997 eine Deponie f¿r unbelasteten Erdaushub auf den Teilflªchen der Grundst¿cke Fl.Nrn. 
1114 und 1116, beide Gemarkung Gr¿nreuth. Nun soll eine Benutzungssatzung f¿r die Deponie er-
lassen werden, die den Benutzungsumfang, die ¥ffnungszeiten, die Schadenbeseitigung und Ord-
nungswidrigkeiten regelt. 

Im ersten Entwurf der Satzung standen irrt¿mlich im Benutzerkreis noch Neuhaus und Velden. Diese 
sind bei der Erdaushubdeponie jedoch ausgeschlossen. 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos spricht das problematische Thema ĂBertreiben einer Erd- und Bauschuttdepo-
nieñ (Tops 8-11) an, die seit 1997 und 1994 durch Bewilligungsbescheide des LRA betrieben werden. 
Um die Betreiberpflichten entsprechend den verschiedenen Anforderungen, Vorschriften und Gesetze 
weiterhin korrekt umzusetzen, sollte jeweils eine Benutzer- und Geb¿hrensatzung, f¿r die Rechtssi-
cherheit der Gemeinde erlassen werden. Eine Woche nach Bekanntmachung, wird die Satzung zur 
Benutzung der Erdaushubdeponie der Gemeinde Hartenstein in Kraft treten.  

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein stimmt der vorgelegten Benutzungssatzung zur Erdaus-
hubdeponie zu und beschlieÇt diese. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 

7. Beschaffungslisten Feuerwehren 2025 

8. Erlass einer Satzung zur Benutzung der Erdaushubdeponie der Gemeinde Harten-

stein auf den Teilflªchen Fl.Nr. 1114 und 1116 der Gemarkung Gr¿nreuth 



 

 

 

Sachverhalt: 

Zum Tagesordnungspunkt 8 erlassenen Benutzungssatzung ist eine Geb¿hrensatzung zur Satzung 
¿ber die Benutzung der gemeindlichen Erdaushubdeponie (Geb¿hrensatzung Erdaushubdeponie) zu 
beschlieÇen. 

 

Diskussionsverlauf: 

siehe Top 8 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein hat Kenntnis vom vorgelegten Entwurf einer Geb¿hren-
satzung zur Satzung ¿ber die Benutzung der gemeindlichen Erdaushubdeponie (Geb¿hrensatzung 
Erdaushubdeponie) der Gemeinde Hartenstein und beschlieÇt diesen als Satzung. 

 

Abstimmungsergebnis: 11 : 0 
 

 

Sachverhalt: 

Die Gemeinde Hartenstein betreibt mit Genehmigung des Landratsamtes N¿rnberger Land vom 
03.11.1994, bzw. mit  nderungsbescheiden vom 26.10.1995 und 15.01.2009, eine Bauschuttdeponie 
der Deponieklasse 0 auf den Grundst¿cken Fl. Nrn. 432 und 435 der Gemarkung Hartenstein. Nun 
soll eine Benutzungssatzung f¿r die Deponie erlassen werden, die den Benutzungsumfang, die ¥ff-
nungszeiten, die Schadenbeseitigung und Ordnungswidrigkeiten regelt. 

 

Diskussionsverlauf: 

siehe Top 8 

 

Gemeinderat J¿rgen Schlenk merkt an, die Punkte der Mengenbegrenzung und Wiederverwertbarkeit 
m¿ssen dringend noch diskutiert werden. Lt. Satzung darf man auf unsere Deponie nur Material anlie-
fern, was nicht recycelt werden kann. BGM Loos erlªutert, dass dies im Kreislaufwirtschaftsgesetz ge-
regelt und im Genehmigungsbescheid der Deponie festgesetzt ist. Dies lªsst sich nicht streichen. Des 
Weiteren wird die Herkunft des Bauschutts diskutiert. VG Geschªftsleiter Ralph Haberberger verliest 
die im Bescheid festgesetzte Annahme aus den Kommunen Velden und Neuhaus. Auch dies lªsst 
sich nicht ªndern. Gemeinderat Dominik Gentsch ist der Meinung, dass eine starke Reglementierung 
der Deponie durch diese Satzung zur SchlieÇung f¿hrt und er der Satzung so nicht zustimmen kann. 
Es sollte nochmal genauer diskutiert werden, was man hier festsetzt. BGM Loos nimmt dies zur 
Kenntnis und vertagt die Satzung auf die nªchste nichtºffentliche Sitzung. 

 

kein Beschluss 

9. Erlass einer Geb¿hrensatzung zur Satzung ¿ber die Benutzung der gemeindlichen 

Erdaushubdeponie (Geb¿hrensatzung Erdaushubdeponie) 

10. Erlass einer Satzung zur Benutzung der Bauschuttdeponie ĂPfarrgrubeñ der Ge-

meinde Hartenstein auf den Grundst¿cken Fl. Nr. 432 und 435 der Gemarkung 

Hartenstein 



 

 

 

Sachverhalt: 

Zum Tagesordnungspunkt 10 erlassenen Benutzungssatzung ist eine Geb¿hrensatzung zur Satzung 
¿ber die Benutzung der gemeindlichen Bauschuttdeponie (Geb¿hrensatzung Bauschuttdeponie) zu 
beschlieÇen. Das Geb¿hrenaufkommen soll nach betriebswirtschaftlichen Grundsªtzen ermittelt wer-
den. Hºhere Geb¿hren f¿r B¿rger aus Neuhaus sind insofern nicht zu rechtfertigen und rechtlich nicht 
mºglich. 

 

Diskussionsverlauf: 

Der Gemeinderat beantragt, die Satzungen detailliert zu erºrtern, rechtlich zu pr¿fen und auszuarbei-
ten. Die Beschlussfassungen der Tagesordnungspunkte 10 und 11 werden in eine der nªchsten Sit-
zungen abgestimmt. 

 

kein Beschluss 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Aufgrund der in der Sitzung am 04.05.2023 beschlossenen Satzung ¿ber die Rechtsstellung des ers-
ten B¿rgermeisters der Gemeinde Hartenstein ist der B¿rgermeister ab 01.05.2026 hauptamtlicher 
B¿rgermeister. In der Satzung zur Regelung von Fragen des ºrtlichen Gemeindeverfassungsrechts; 
die in der konstituierenden Sitzung im Mai 2020 beschlossen wurde, stehen noch in den ÄÄ 1 und 4, 
dass der B¿rgermeister Ehrenbeamter ist. Aufgrund er ¦berschneidung der G¿ltigkeit der beiden Sat-
zungen im Mai 2026 bis zur konstituierenden Sitzung ist der Ä 4 der Satzung zur Regelung von Fra-
gen des ºrtlichen Gemeindeverfassungsrechts zu streichen. Diese Regelung ergibt sich bereits aus 
Art. 34 Abs. 2 Satz 3 der Bay. Gemeindeordnung. 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos ¿bergibt an VG Geschªftsleiter Ralph Haberberger das Wort. Er erlªutert die  n-
derung der Satzung, dass aufgrund der bisherigen Festsetzung in der Satzung, der B¿rgermeister der 
Gemeinde Hartenstein ehrenamtlich festgesetzt ist. Da beschlossen wurde, ab der kommenden Wahl-
periode einen Hauptamtlichen B¿rgermeister einzusetzen, gibt es zwischen dem Amtsantritt am 
01.05.2026 und der Konstituierenden Sitzung des neuen Gremiums einen Zeitraum, der rechtlich 
nicht eindeutig geregelt ist. Die  nderung der Satzung kann dies verhindern. Gemeinderat Dominik 
Gentsch ist der Meinung, dass dieser Beschluss aktuell nicht zu fassen sei. Da es der Gemeinde Har-
tenstein finanziell nicht mehr so gut gehe, m¿sse der Beschluss zum Hauptamtlichen B¿rgermeister 
nochmals ¿berdacht werden. Hier kºnnte Geld eingespart werden. Er mºchte sich offenlassen, ob 
dies nochmals geªndert wird und ist f¿r eine Verschiebung dieses Tagesordnungspunkts. Der Vor-
gªnger hat den Posten auch 18 Jahre im Ehrenamt begleiten kºnnen. BGM Loos nimmt dies zur 
Kenntnis und vertagt den Tagesordnungspunkt. 

11. Erlass einer Geb¿hrensatzung zur Benutzungssatzung der von der Gemeinde 

Hartenstein betriebenen Bauschuttdeponie "Pfarrgrube" 

12. 1.  nderung der Satzung zur Regelung von Fragen des ºrtlichen Gemeindever-

fassungsrechts 



 

 

 

Sachverhalt: 

Die Wortmeldungen der vergangenen B¿rgerversammlungen m¿ssen im Gemeinderat vorgetragen 
werden. 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos setzt den Gemeinderat ¿ber die Wortmeldungen der B¿rgerversammlungen 
2024 in Engenthal, Rupprechtstegen, Gr¿nreuth und Hartenstein in Kenntnis und verliest diese. 

 

Niederschrift ¿ber die B¿rgerversammlung 

am 28.10.2024 im ĂGemeinschaftshausñ in Engenthal 

 

Anwesende:  25 Personen lt. Anwesenheitsliste, darunter die Gemeinderªte Waltraud Treutlein, 
Richard Lang, Sven Munker, Roland John, J¿rgen Steger, J¿rgen Schlenk und J¿rgen Fenzel 

Schriftf¿hrerin:  Evelyn Irmisch 

 

B¿rgermeister Hannes Loos erºffnet um 19:05 Uhr die B¿rgerversammlung. Er begr¿Çt alle Anwe-
senden und die Gemeinderªte. 

AnschlieÇend bittet er die Anwesenden, sich im Gedenken an die Verstorbenen von den Plªtzen zu 
erheben. 

Er gibt Anhand einer ¦bersicht mit Bildern ¿ber die Bevºlkerungsentwicklung in der Gemeinde, die 
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde, die erledigten Projekte, sowie die f¿r das kommende Jahr 
anstehenden Vorhaben bekannt. 

B¿rgermeister Hannes Loos bedankt sich beim Gemeinderat f¿r die gute Zusammenarbeit und bei 
den B¿rgern f¿r ihr Kommen und ihr Interesse an der Gemeindepolitik. Er schlieÇt die Prªsentation 
um 19.50 Uhr. AnschlieÇend ¿bergibt er das Wort an die B¿rger. Er schlieÇt die B¿rgerversammlung 
um 20:30 Uhr. 

 

Wortmeldungen in Engenthal: 

 B¿rgermeister Loos erlªutert zu Beginn der Fragerunde, dass man anhand der aktuellen Projekte 
sehen kºnne, dass die finanziell ungewisse Lage die Gemeinde aktuell dazu zwingt, einige Projekte 
zu verschieben und auf etwas bessere Zeiten zu hoffen.  Bereits im vergangenen Jahr zur B¿rger-
versammlung wurden die Planungen f¿r den Neubau eines Bauhofes an der Klªranlage vorgestellt. 
Die architektonischen Planungen mit sªmtlichen Fachb¿ros sind abgeschlossen, sodass ein Bauan-
trag gestellt werden kºnne, so die Finanzen wieder besser werden. Die Nahwªrmeversorgung in 
Hartenstein, in Verbindung mit einer Klªrschlammpresse wurden vom Gemeinderat bereits gestoppt. 
Die Klªrschlammpresse ist nach wie vor unerlªsslich und muss umgesetzt werden. 

Weitere groÇe Projekte werden je nach Dringlichkeit abgearbeitet.  

 

 

13. Stellungnahme zu Wortmeldungen B¿rgerversammlungen 



 

 

B¿rgermeister Loos ist etwas ¿berrascht, dass zum Beschluss der Sperrung der Ortsverbindungs-
straÇe Engenthal ï Rothenbruck f¿r den ºffentlichen Verkehr bisher keine Wortmeldungen kamen. 

Sigrun Albert und Patricia Held fragen an, ob FuÇgªnger und Radfahrer die StraÇe weiterhin nutzen 
d¿rfen. 

B¿rgermeister Loos bejaht dies. 

Reiner Haberberger fragt an, ob die Waldbesitzer weiterhin durchfahren d¿rfen. 

B¿rgermeister Loos werde sich zusammen mit dem Gemeinderat beraten, welche Absperrvorrich-
tung, die Sinnvollste wªre.  

Gemeinderat Schlenk merke an, dass die Verkehrssituation beispielsweise an der Kirwa schon zu 
Problemen f¿hren kºnne.  

Gemeinderat John antwortet, daf¿r werden auch Lºsungen gefunden. 

Eine freie Unterhaltung und Diskussion unter den B¿rgern und Gemeinderªte kommt auf. 

B¿rgermeister Loos lenke nach einigen Minuten ein und bittet um Aufmerksamkeit, f¿r weitere Wort-
meldung. 

Christa Haberberger mºchte erfragen, wenn sie schon am Wasser wohnen, ob eine Schwimm- und 
Kneipbereich durch Aufsch¿ttung angelegt werden kºnne oder muss das vom Gemeinderat geneh-
migt werden. 

B¿rgermeister Loos antwortet, dass dies Wasserschutzrechtlich nicht zulªssig sei. Hier bestimme 
aber das Wasserwirtschaftsamt, nicht die Gemeinde. 

Christa Haberberger ergªnzt, das halbe Dorf war in der Pegnitz an einer bestimmten Einstiegsstelle 
Kneipen und dass es in anderen Abschnitten der Pegnitz auch Badestellen gªbe. 

B¿rgermeister Loos variiert zwischen Badestelle und Badesteg, welcher eine Baugenehmigung be-
nºtigt. Sobald eine kleine Verªnderung am Uferbereich stattfindet, ob Steine reingelegt oder Aushub-
arbeiten vorgenommen werden wird die entsprechende Fachstelle dies unterbinden. 

Gemeinderat John merke an, dass es diese Anfrage offiziell nicht gegeben hat. 

B¿rgermeister Loos Er habe letztes Jahr schon erlªutert, dass der Landkreis ein touristisches Infra-
strukturkonzept ¿ber ein Fachb¿ro in Auftrag gegeben habe. Eines dieser Aspekte besagte, dass das 
N¿rnberger Land noch schºner und attraktiver mit vielen ºffentliche Badestellen an der Pegnitz ge-
macht werden kºnne. Jedoch keine Stelle vom LRA oder WWA wird dies je genehmigen. 

Christa Haberberger fragt, sie haben auf dem ein oder anderen Spielplatz und auch auf unserem 
Trimm Dich Pfad ein Fitnessgerªt gesehen. Daran hªtte die Dorfgemeinschaft  Interesse.  

B¿rgermeister Loos erklªre, dass die Dorfgemeinschaft sich gerne einen Gedanken dazu machen 
kann. Er denkt an die Fºrderung durch das Regionalbudget oder kann es gerne dem Gemeinderat 
dann entsprechend vorlegen.  

Der Seniorennachmittag wird angesprochen. In der Kulturhalle war es sehr kalt war. Vielleicht kºnne 
man diesen im Sommer abhalten. 

Gemeinderat John werde sich darum k¿mmern. Die Temperatur muss besser geregelt sein. 

 

Einige B¿rger fragen an, was jetzt mit der Hecke passiere?  

B¿rgermeister Loos antwortet, wie schon im letzten Jahr, wollten sich doch zwei B¿rger mit Bagger 
aus Engenthal darum k¿mmern. 

Eine freie Unterhaltung und Diskussion unter den B¿rgern und Gemeinderªte kommt auf. 

keine weiteren Wortmeldungen 

B¿rgermeister Loos bedankt sich f¿r die Aufmerksamkeit und verabschiedet sich bei den B¿rgern, Ge-
meinderªte und Gastgeber. 



 

 

Niederschrift ¿ber die B¿rgerversammlung 

am 31.10.2024 im Gasthaus ĂRastwaggonñ in Rupprechtstegen 

 

Anwesende:  23 Personen lt. Anwesenheitsliste, darunter die Gemeinderªte Waltraud Treutlein, Ro-
land John und J¿rgen Fenzel 

Schriftf¿hrerin:  Evelyn Irmisch 

B¿rgermeister Hannes Loos erºffnet um 19:05 Uhr die B¿rgerversammlung. Er begr¿Çt alle Anwesen-
den und die Gemeinderªte. 

AnschlieÇend bittet er die Anwesenden, sich im Gedenken an die Verstorbenen von den Plªtzen zu 
erheben. 

Er gibt Anhand einer ¦bersicht mit Bildern ¿ber die Bevºlkerungsentwicklung in der Gemeinde, die 
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde, die erledigten Projekte, sowie die f¿r das kommende Jahr 
anstehenden Vorhaben bekannt. 

B¿rgermeister Hannes Loos bedankt sich beim Gemeinderat f¿r die gute Zusammenarbeit und bei den 
B¿rgern f¿r ihr Kommen und ihr Interesse an der Gemeindepolitik. Er schlieÇt die Prªsentation um 
20:28 Uhr. AnschlieÇend ¿bergibt er das Wort an die B¿rger. Er schlieÇt die B¿rgerversammlung um 
21:17 Uhr. 

 

Wortmeldungen in Rupprechtstegen: 

 Gerd Deinzer: Wie wird in Sachen Nahwªrme weiterverfahren, da die Planung doch schon stehe? 

B¿rgermeister Loos antwortet: Nach Gemeinderatsbeschluss werde das Nahwªrmeprojekt nicht 
mehr weiterverfolgt. Die Grundplanung stehe. Man kºnne dies noch Privat betreiben, aber die Ge-
meinde entziehe sich von dieser Aufgabe. 

Reinhold Vogel mºchte gern den Grund erfragen. 

B¿rgermeister Loos antwortet: Der Gemeinderat hat sich gegen die Realisierung beider Projekte ent-
schieden, da die Gefahr bestehe, dass die aktuelle Finanzlage eine Vorfinanzierung ohne Verschul-
dung wahrscheinlich sei. Das wollte der Gemeinderat vermeiden.  

Deinzer: Scheiterte es an zu geringer Teilnahme der B¿rger, da es vor 1,5 Jahren sehr gut angenom-
men wurde? 

B¿rgermeister Loos stimmt der hohen Teilnahme zu und merke an, dass ein zweites Nahwªrmever-
sorgungsnetz mit hoher Resonanz in Hartenstein an der Klªranlage geplant war. Ein Heizhaus mit 
Klªrschlammpresse, welche ebenfalls notwendig wªre. Mit der Nahwªrme hªtte ein Teilabschnitt, die 
Veldener StraÇe, Hauptstr., Eckart-Siedlung, Am Weinberg und Salzlecke bis hin zur Jugendherberge 
abgedeckt werden kºnnen. Leider ist auch dieses Projekt eingestellt.  

Helmut Deinzer und Ingrid Legg ªuÇern sich zum Thema Jugendherberge und fragen, warum solch 
eine Investition gemacht wurde, obwohl die Gemeinde wusste, dass die finanzielle Lage nicht gut aus-
sehe.  

B¿rgermeister Loos antwortet, dass die Finanzlage zu Zeitpunkt des Kaufes nicht abzusehen war. 

 

Helmut Deinzer fragt, was ist mit der Kommunalen Wªrmeplanung? 

B¿rgermeister Loos antwortet, dass bis 2026 jede Kommune die Wªrmeplanung vorzuweisen habe. 
Der Bund habe ein Fºrderprogramm angeboten, woraus die Kommune 90 % Fºrderung erhalten w¿r-
de, die Tºpfe sind aber bereits leer. Der Antrag konnte nicht mehr gestellt werden. 

 



 

 

Helmut Deinzer: Wann werde der M¿hlenwegausbau weiter vorangetrieben? 

B¿rgermeister Loos antwortet, dass es einen Neuen Ansatz gªbe, wo versucht werde, dies ein 
St¿ck weit umzusetzen, da eine Vollsanierung nicht mºglich sei. Verhandlungsgesprªche mit dem Ei-
gent¿mer des letzten Hauses sind am Laufen, damit die Engstelle am kleinen Hªuschen ausgebes-
sert werden kann. 

 

Helmut Deinzer schlªgt vor, die Pegnitz zu versetzen, das ist das kosteng¿nstig Verfahren, seiner 
logischen Auffassung. 

B¿rgermeister Loos sieht darin das Problem und auch das Problem der Behºrden. Wenn die Peg-
nitz verdr¿ckt werde, muss an anderer Stelle ein R¿ckstauraum geschaffen werden. Das Pegnitztal 
habe keinen Revisionsraum, wo die Pegnitz ausweichen kºnne, um im HQ 100 Fall ohne Hindernis 
abflieÇen zu kºnnen.  

Das grºÇte Problem der Sanierung ist die Enge der Baustelle. Eine Komplettsanierung mit Eingriff in 
die Pegnitz bedeutet immer eine Vollsperrung. Dies ist nicht mºglich, oder extrem aufwendig und da-
mit teuer. 

In diesem Jahr kam es zu einem Brandmeldung der Stufe 5 im Altenheim ï zum Gl¿ck nur ein Fehl-
alarm. Da aber seit geraumer Zeit schon Vorbesprechungen und verschieden Stellproben vor Ort mit 
den ºrtlichen Feuerwehren geprobt werden, konnte der Feuerwehreinsatz erfolgreich beendet wer-
den. Trotzdem ist sich die Kreisbrandinspektion bewusst, dass an dieser Stelle etwas unternommen 
werden m¿sse. 

 

 

Reinhold Vogel erkundige sich ¿ber den Sachstand Glasfaserausbau? 

B¿rgermeister Loos erlªutere, dass der eigenwirtschaftlich zugesicherte Ausbau der zwei Hauptorte 
dieses Jahr schon starten sollte. Nach R¿ckfrage, doch erst im 2. Quartal des kommenden Jahres. 
Nach mehrfachen Versuchen den Zustªndigen zu kontaktieren und Gemeinschaftsversammlung, 
werde die Verwaltung jetzt an hºherer Stelle herantreten, um den Sachstand zu erfragen, da viele 
B¿rger der drei Gemeinden schon einen Vertrag abgeschlossen haben.  

 

Reinhold Vogel bittet um weitere Vorgehensweise im Rosenh¿gel 

Die notwendigen MaÇnahmen im Rosenh¿gel habe er schon seinen beiden Vorgªnger BGM heran-
getragen, aber es tue sich nix. Der Grasbewuchs zwischen der Mauer und der StraÇe, die Wurzeln 
dr¿cken sich aus der StraÇe raus. Die beiden Gullientleerungen mache er seit zwei Jahren selbst, da 
die Kehrmaschine nicht zu ihm hinter fahre. Ein neues Gelªnder auf der Mauer sollte erneuert wer-
den. 

B¿rgermeister Loos werde dies gleich bei der nªchsten Aktion in den kommenden Wochen mit an-
merken und nehme sich seiner Anliegen an. Er weise darauf hin, dass die Bauhofmitarbeiter tun, was 
sie kºnnen.  

 

Markus Sandner fragt an, ob an den Stegen etwas gemacht werde, da die Trittflªchen nur noch auf-
liegen und es die Verkehrssicherheit nicht mehr gewªhrleistet, Personen dr¿ber gehen zu lassen. 

B¿rgermeister Loos erlªutere, dass versucht werde, seit Jahren den Stegneubau umzusetzen. Es 
gab einige Ideen und der aktuelle Planungsstand hierzu sei ein barrierefreier ¦bergang und mindes-
tens 1.50-1,60m Breite.  Ausgef¿hrt soll ein Holzsteg mit Stahlkonstruktion werden. Die Planungskos-
ten hierf¿r werden auf ca. 280.000,00 ú geschªtzt. Die Verkehrssicherungspflicht sei ihm bewusst. 



 

 

Einige B¿rger verstehen die Logik nicht. StraÇen, wie zum Beispiel in Velden, d¿rfen einspurig be-
fahren werden, aber Gehwege/ Stege bekommen so hohe Auflagen? 

B¿rgermeister Loos erwidere, dass es dann keine Fºrderungen gªbe. 

Gemeinderat John spreche die Fºrdermittel an. Bef¿rwortet den barrierefreien Bau, da die heutigen 
Anspr¿che immer mehr zunehmen und vom Amt gefordert werden. Auch das Rollstuhlfahrer besser 
auf die andere Seite kommen.  

B¿rgermeister Loos erwªhne noch den barrierefreien Wanderweg von Rupprechtstegen nach 
Lungsdorf. Gemeinderªtin Waltraud Treutlein merke dazu an, dass barrierefrei nicht nur rollstuhlge-
eignet, sondern auch f¿r Kinderwaagen und Rollatoren. 

 

Markus Sandner spricht das Thema vom letzten Jahr nochmals an. Er bat um Anbringung eines 
Hundeklot¿tenspenders zwischen Hahnbachm¿hle und Enzendorf.  

B¿rgermeister Loos bejaht die Frage und antworte, dass ausgemacht war, wenn die Bahrarbeiten an 
der Br¿cke beendet seien, werde die Gemeinde einen Spender anbringen. Dieser lªge schon im Re-
gal. 

Markus Sandner mºchte anmerken und Gabriele Gutmann beschwert sich  ¿ber die Hohen Ge-
schwindigkeiten im M¿hlenweg. Vielleicht kºnne die Gemeinde das Temposchild mal wieder anbrin-
gen.  

B¿rgermeister Loos werde dies wieder veranlassen. Ein Blitzer w¿rde mehr sensibilisieren. Das 
aber ist annªhernd unmºglich zu bekommen. Die Gemeinde habe nach langen Anfragen erwirkt, 
dass ein Blitzerwagen am Raitenberg aufgestellt wurde. Leider gab es Anwohner, aber auch Gemein-
derªte, die vor dem Blitzer warnten. Es konnten doch einige Geschwindigkeits¿berschreitungen bis 
hin zum F¿hrerscheinentzug gemessen werden. Geschwindigkeitsmessungen dienen den Anwoh-
nern. Wenn diese davor warnen, verstehe er das nicht. 

 

Stephan Regn bittet die Gemeinde beim Fritsche ein separiertes Kanueinstiegsschild anzubringen, 
da er jedes Wochenende damit beschªftigt sei, die Kanufahrer zum umparken zu bewegen. B¿rger-
meister Loos werde sich erkundigen, welche Schilder daf¿r gut geeignet sind und dementsprechend 
abringen, sowohl auch f¿r die Fahrradfahrer. 

 

Ines Herbst mºchte sich beschweren, da Sie das Thema letztes Jahr schon angesprochen habe, wa-
rum am Rosenh¿gel, wo sie wohne, immer die beiden Garagen durch den Winterdienst mit Schnee 
zugesch¿ttet werden. Sie ist auf Ihr Auto angewiesen und kºrperlich nicht mehr in der Lage hohe 
Schneewªnde abzutragen. B¿rgermeister Loos werde dies nochmals an die Bauhofmitarbeiter heran-
tragen. 

 

keine weiteren Wortmeldungen 

 

B¿rgermeister Loos bedankt sich f¿r die Aufmerksamkeit und verabschiedet sich bei den B¿rgern, 
Gemeinderªte und Gastgeber. 

 

 

B¿rger und Gemeinderªte diskutieren noch frei 



 

 

Niederschrift ¿ber die B¿rgerversammlung 

am 28.10.2024 im ĂGr¿nreuther SchlºÇlñ in Gr¿nreuth 

Anwesende:  25 Personen lt. Anwesenheitsliste, darunter die Gemeinderªte Waltraud Treutlein, 
Markus Dºllmeier, Sven Munker, Stefan Weber, Andreas Theinert und J¿rgen Fenzel 

Schriftf¿hrerin:  Bernhard Vizethum 

B¿rgermeister Hannes Loos erºffnet um 19:07 Uhr die B¿rgerversammlung. Er begr¿Çt alle Anwe-
senden und die Gemeinderªte. 

AnschlieÇend bittet er die Anwesenden, sich im Gedenken an die Verstorbenen von den Plªtzen zu 
erheben. 

Er gibt Anhand einer ¦bersicht mit Bildern ¿ber die Bevºlkerungsentwicklung in der Gemeinde, die 
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde, die erledigten Projekte, sowie die f¿r das kommende Jahr 
anstehenden Vorhaben bekannt. 

B¿rgermeister Hannes Loos bedankt sich beim Gemeinderat f¿r die gute Zusammenarbeit und bei 
den B¿rgern f¿r ihr Kommen und ihr Interesse an der Gemeindepolitik. Er schlieÇt die Prªsentation 
um 19.50 Uhr. AnschlieÇend ¿bergibt er das Wort an die B¿rger. Er schlieÇt die B¿rgerversammlung 
um 21.25 Uhr. 

 

Wortmeldungen in Gr¿nreuth 

 

Zwischenfrage von Herrn Georg Schlenk zu dem Kauf der Jugendherberge, ob man nicht ein Seni-
orenheim daraus machen kºnnte.  

B¿rgermeister Loos antwortet, dass das Problem sei, dass die Gemeinde dies nicht stemmen kºn-
ne. Daf¿r brauche es einen guten Investor.  

 

Herr Loos Helmut fragt nach wer jetzt f¿r die Hackschnitzel zustªndig ist, nachdem Herr Scharrer 
vom Bauhof gek¿ndigt hat.  

B¿rgermeister Loos antwortet das aktuell Herr Andreas Gerstacker daf¿r zustªndig ist.   

Herr Pickelmann Horst fragt nach, ob jetzt auf den OrtsstraÇen Schilder mit Tempo 30 aufgestellt 
werden.   

B¿rgermeister Loos antwortet, dass noch eine Begehung mit der Polizei stattfindet, wo geklªrt wer-
den soll, ob das ¿berall mºglich ist, wo die Gemeinde angedacht hat.   

 

Frau Susan Pache fragt nach, ob noch mehr Photovoltaik Anlagen (z.B. Eckart Werke) in der Ge-
meinde geplant sind.   

B¿rgermeister Loos antwortet, dass es bis jetzt keine weiteren Anfragen bei der Gemeinde gab.  

Herr Horst Pickelmann fragt nach, dass bei dem Forstweg nach der Klªranlage Richtung Rinnen-
brunn nur ein Schild f¿r den landwirtschaftlichen Verkehr aufgestellt ist. Er bemªngelt auch das bei 
der Klªranlage ein wildes Parken stattfindet. Dies spricht auch Herr Walter Brunner an. Er fragt 
nach, ob da nicht Halteverbotsschilder aufgestellt werden kºnnten.  

B¿rgermeister Loos antwortet das dies gepr¿ft werden kann. Aber ein Schild lediglich die Verlage-
rung des Problems ist.  



 

 

Herr Herrmann Pickel fragt nach, ob man bei der Pilsbar nicht ein Parkverbotsschild aufstellen 
kann.  

B¿rgermeister Loos antwortet, dass sich die Parksituation in absehbarer Zeit ªndern wird, es aber 
neben dem Verkehrshindernis auch eine Beruhigung ist.  

 Herr Horst Pickelmann fragt nach dem Sachstand f¿r den Neubau des Bauhofes.  

B¿rgermeister Loos antwortet, dass die Planungen abgeschlossen sind. Von der Naturschutzbe-
hºrde fehlt noch die Zusage. Wenn alles OK ist, wird ein Bauantrag gestellt.  

Das Volumen betrªgt ca. 2-3 Millionen Euro.  

  

Herr Willi Pickelmann fragt nach wann die Feldwege in der Gemeinde instandgesetzt werden.  

BGM Loos: die Gemeinde hat bereits einige Wege beauftragt, die von der ºffentlichen Hand viel ge-
nutzt werden. Pickelmann: warum werden von der Gemeinde nicht alle Wege gerichtet, diese ist 
daf¿r zustªndig. Loos: die Gemeinde ist zwar in der Unterhaltspflicht f¿r die ausgebauten Wege, je-
doch kºnnen die Kosten auf die erschlossenen Flureigent¿mer zu 75% umgelegt werden. Da es 
hierzu keine Einigung im Gemeinderat gibt, wird auch kein Auftrag vergeben. Er w¿nsche sich eine 
kooperative Zusammenarbeit zwischen den Eigent¿mern, der Jagdgenossenschaft und der Gemein-
de. Nur der Gemeinde den Unterhalt aufzuerlegen ist nicht akzeptabel.  

Eine anhaltende Diskussion entsteht.  

Herbert Sperber will wissen, wer f¿r den Unterhalt der Wege zustªndig ist. Nach seinem Ermessen 
ist es die Gemeinde.  

Herr Herbert Roth ist der Meinung, dass die Kosten die Gemeinde ¿bernehmen muss.  

B¿rgermeister Loos erlªutert nochmals die Rechtslage. Alle ausgebauten Wege ï diese m¿ssen 
mindestens 2,5m breit sein, einen seitlichen Entwªsserungsgraben aufweisen und einen Aufbau mit 
Oberdecke und Nutzschicht haben ï sind in der Unterhaltspflicht der Gemeinde, die Kosten kºnnen 
zu 75% auf die Anlieger umgelegt werden. Also muss die Gemeinde 25% der Kosten tragen. Nach 
Gesprªchen mit den Jagdgenossenschaften war keine Einigung mºglich. Der Gemeinderat konnte 
sich bisher auch nicht einigen.   

Frau Monika Lauber fragt nach, wer die Pumpe f¿r den Springbrunnen in Lungsdorf bezahlt,  

da der Brunnen der Gemeinde Hartenstein gehºrt.  

B¿rgermeister Loos antwortet, die Pumpe wurde von der Gemeinde Hartenstein bezahlt. Mehr ist 
ihm bisher nicht bekannt. Monika Lauber merkt an, warum sich die Gemeinde nicht um den Brun-
nen k¿mmert. Im letzten Jahr war er fast nicht in Betrieb. BGM Loos antwortet, dass sich bisher die 
Dorfgemeinschaft gek¿mmert hat und das auch wollte. Falls sich das geªndert hat, ist dies nicht be-
kannt.  

 

Herr Walter Brunner will wissen, wer f¿r die StraÇenunterhalt von Achtel nach Bªrnhof verantwort-
lich ist, diese m¿sse auch gerichtet werden.  

BGM Loos erlªutert, dass dies Aufgabe der jeweiligen Jagdgenossenschaft oder Kommune ist. Je 
nachdem was f¿r eine Wegekategorie es ist.  

 

Herr Herbert Sperber teilt mit, dass die Dorfgemeinschaft die Pflege von dem Dorfplatz nicht mehr 
¿bernehmen wird.  

B¿rgermeister Loos nimmt dies zur Kenntnis.  



 

 

Niederschrift ¿ber die B¿rgerversammlung 

am 07.11.2024 im Gasthaus ĂBurgblickñ in Hartenstein 

Anwesende:  40 Personen lt. Anwesenheitsliste, darunter die Gemeinderªte Waltraud Treutlein, 
Sven Munker und Andreas Theinert 

Schriftf¿hrerin:  Evelyn Irmisch 

B¿rgermeister Hannes Loos erºffnet um 19:10 Uhr die B¿rgerversammlung. Er begr¿Çt alle Anwe-
senden und die Gemeinderªte. 

AnschlieÇend bittet er die Anwesenden, sich im Gedenken an die Verstorbenen von den Plªtzen zu 
erheben. 

Er gibt Anhand einer ¦bersicht mit Bildern ¿ber die Bevºlkerungsentwicklung in der Gemeinde, die 
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde, die erledigten Projekte, sowie die f¿r das kommende Jahr 
anstehenden Vorhaben bekannt. 

B¿rgermeister Hannes Loos bedankt sich beim Gemeinderat f¿r die gute Zusammenarbeit und bei 
den B¿rgern f¿r ihr Kommen und ihr Interesse an der Gemeindepolitik. Er schlieÇt die Prªsentation 
um 20:29 Uhr. AnschlieÇend ¿bergibt er das Wort an die B¿rger. Er schlieÇt die B¿rgerversammlung 
um 20:59 Uhr. 

Wortmeldungen in Hartenstein: 

Reinhard R¿mpelein mºchte wissen, was aus der geplanten Nahwªrmeversorgung in Hartenstein 
geworden sei. Erst wurde dieses Jahr eine Infoveranstaltung abgehalten und in einer darauffolgen-
den Gemeinderatssitzung hatte er den Eindruck, als w¿rde der Gemeinderat nicht ausreichend ¿ber 
das Thema informiert und die Beschlussfassung der Errichtung, nur unter der MaÇgabe einer Nicht-
verschuldung der Gemeinde. Wird dieses Projekt die nªchsten Jahre weiterverfolgt?  

B¿rgermeister Loos antwortet: Der Beschluss im Gemeinderat war, sollte sich die Gemeinde ver-
schulden m¿ssen, dann werde dieses Projekt nicht weiterverfolgt. Wie die finanzielle Lage in 2 bis 3 
Jahren auszieht, kann er aus heutiger Sicht nicht beantworten. Der Bauantrag wurde bereits beim 
LRA eingereicht. Es wurde der Beschluss gefasst, dieses Gebªude nicht zu bauen. 

Reinhard R¿mpelein fragt: Der Bauhof?  

B¿rgermeister Loos verneint, das Heizhaus. Damit wªre die Nahwªrmeversorgung f¿r den Bauhof 
und durch VergrºÇerung, bei ausreichendem Interesse ein Teilabschnitt von Hartenstein abgedeckt 
worden. Unter anderem wªre in diesem Gebªude eine Klªrschlammpresse errichtet worden, diese 
unumgªnglich f¿r die Klªranlage Hartenstein ist. 

Norbert Weigl ist sehr enttªuscht, die Gemeinde mache es sich schon einfach. In der Gemeinderats-
sitzung zu hºren, der Gemeinderat wªre nicht gen¿gend informiert worden und die finanzielle Lage 
auf die Gewerbesteuerzahler zu schieben. Der Gemeinderat stimmt nicht zu, erst einmal. Wann 
dann? Er f¿hlt sich schon betroffen, da die damalige, sehr ausf¿hrliche Prªsentation den ein oder an-
deren Interessenten geweckt habe. Gerade wegen der Energiewende. In anderen Gemeinden w¿rde 
es auch funktionieren, die finanziell nicht so gut dastehen.  

Rudolf Kirschner habe es in der Gemeinderatssitzung so verstanden, dass dieses Projekt nur zu-
stande kªme, wenn es sich trªgt und keine Roten Zahlen geschrieben werden. Die Finanzierung er-
folge durch die PrivatanschlieÇer, somit kªmen keine Mehrkosten auf die Gemeinde zu. 

B¿rgermeister Loos stimmt ihnen zu und erwidert, dass ein demokratischer Beschluss gefasst wur-
de und dieser nicht einstimmig war. Er habe seine persºnliche Meinung dazu. Letztendlich habe er 
dieses Projekt vorangetrieben, der Gemeinderat sei jederzeit auf dem gleichen Informationsstand ge-
wesen und zu allen Veranstaltungen geladen. Das dieses Thema heute angesprochen werde, war 
abzusehen, die Anzahl der anwesenden Gemeinderªte um Frage und Antwort zu stehen ist eher ge-
ring. Er vertrete zwar hier den Gemeinderat, aber die Entscheidungen werden im Gremium gemein-
sam getroffen. Er hªtte es als Vorzeigeprojekt im Namen der Energiewende gesehen. 



 

 

Norbert Weigl fragt noch, wieviel potenzielle Interessenten haben sich gemeldet. 

BGM Loos erwidert, dass sehr viele Privathaushalte und auch die groÇen Mietshªuser Interesse ge-
zeigt hatten. Auch andere, nicht angefragte Wohngebiete hatten Interesse gezeigt. 

Reinhard R¿mpelein habe sich in der Sitzungspause mit Gemeinderªten unterhalten. Diese sagten, 
sie hªtten keine Informationen ¿ber die Kosten erhalten nur Schªtzungen von Rupprechtstegen. 

BGM Loos wirft ein, dass alle Zahlen sogar schriftlich bekannt waren. Bausummen wurden im Bau-
ausschuss schon vor Stellung des Bauantrags diskutiert. 

Reinhard R¿mpelein: Wie kann es dann sein, dass alle ¿berrascht tun und von nicht wissen, dass 
der BGM schon Kosten f¿r den PrivatanschlieÇer bekannt geben kann. Er hat den Eindruck dieses 
Projekt wird von hinten aufgezªumt.  

Norbert Weigl merkt noch an, dass er sehr enttªuscht ist, nur wenige bis keinen Gemeinderat hier 
anzutreffen, die er gern mal angesprochen hªtte. 

R¿mpelein / Weigl und Kirschner diskutieren und reden frei und fragen sich, was im Gemeinderat 
f¿r Unstimmigkeiten herrschen. Es sollte Freude machen im Gemeinderat f¿r die Gemeinde und die 
B¿rger Gutes zu bewirken. Teddy Seidler merkt noch an, wie schwierig es sein kann, demokratische 
Entscheidungen zu treffen. 

Herbert Grºtsch bittet die Gemeinde eine Geschwindigkeitsmesstafel Gr¿nreuth aufzustellen. B¿r-
germeister Loos bef¿rwortet das und mºchte kurz ¿ber die Debatte mit der Polizei in Rupprechtste-
gen berichten. Die Gemeinde hat nach langer Anfrage, einen Blitzerwagen am Raitenberg aufstellen 
lassen. Leider gab es Anwohner, aber auch Gemeinderªte, die vor dem Blitzer ¿ber WhatsApp warn-
ten. Es kam zu mehrfachen Geschwindigkeits¿berschreitungen bis hin zum F¿hrerscheinentzug von 
10 Fahrzeughaltern. 

Herbert Grºtsch fragt an, ob die Gemeinde aktuell plant, Windenergie umzusetzen. Wenn ja, wohin 
werden die Windrªder kommen. BGM Loos antwortet, dass ¿ber die Regionalplanung eine Vorrang-
flªche vorhanden ist. Ob diese rechtliche Umsetzung werden kann, weiÇ laut Stand heute noch kei-
ner. Die Regionalplanung muss prozentuelle Flªchen der Kommunen als Windvorrangflªchen auswei-
sen. Wann und wo die Windenergie umgesetzt wird, muss abgewartet werden. 

Reinhard R¿mpelein mºchte zum Thema Geschwindigkeit etwas anmerken. Er persºnlich findet die 
Geschwindigkeitsmesstafel optimal. Er selbst, auch als Motorradfahrer findet es gut, dass schon Au-
Çerhalb der Ortschaften die Geschwindigkeit angezeigt wird. Er w¿rde das f¿r alle Ortschaften bef¿r-
worten. Auch f¿r Hartenstein. BGM Loos bejaht und wird das Messgerªt im Fr¿hjahr wieder aufstel-
len. Der neue Polizeichef in Hersbruck begr¿Çt das auch. 

Rudolf Kirschner beschwert sich, dass bei Ihrem letzten Kickerturnier das Equipment aus der Kultur-
halle gefehlt hat. BGM Loos entschuldigt sich, dass bei der letzten Veranstaltung anscheinend das 
¦bertragungsgerªt versehentlich eingepackt wurde. Er mºchte aber auch mahnen, dass in diesem 
Fall der Sportverein schlecht organisiert war. Es kann nicht sein, dass der Schl¿ssel jedes Mal vor 
Feierabend abgeholt wird oder er selbst am Samstagnachmittag angerufen wird, weil dies und jenes 
fehle. Die Verwaltung hat ¥ffnungszeiten und da kann der Schl¿ssel abgeholt und eine Einweisung 
gemacht werden, um das benºtigte Equipment auf Vollstªndigkeit zu pr¿fen. Er ªrgert sich, da er je-
des Jahr die gleiche Debatte f¿hren muss. Sein Wunsch ist, dass alle besser miteinander kommuni-
zieren.  

Edwin Horst mºchte eine Anmerkung zur Reinigung der StraÇengullis ªuÇern. Der Kehrmaschinen-
fahrer hat schlechte Arbeit geleistet. Die Kºrbe werden auf die StraÇe gesch¿ttet. Kºnnen die nicht in 
den Frontlader gesch¿ttet werden? Danach ist mehrfach ¿ber die gleiche Stelle gefahren worden, da-
bei wurde alles breitgeschmiert. BGM Loos merkt an, dass es letztes Jahr sehr gut geklappt hªtte. Es 
sollte auch bedacht werden, dass es nicht selbstverstªndlich ist, dass die Kehrmaschine vor der eige-
nen Haust¿re sauber macht.  

keine weiteren Wortmeldungen 



 

 

 

14.1 ï Seniorenpolitische Gesamtkonzept und die aktuelle Pflegebedarfsplanung 

B¿rgermeister Loos informiert ¿ber die Terminvorschlªge von Frau Anja Gruhl, Dipl.-Sozialwirtin vom 
Landratsamt N¿rnberger Land. Sie schlªgt vor, ¿ber das Angebot der Vorstellung des Seniorenpoliti-
schen Gesamtkonzeptes (SPGK) vor Ort in den Gemeinden zu informiert. Das Seniorenpolitische Ge-
samtkonzept (SPGK) bildet die Grundlage der Arbeit der Koordinationsstelle. Sie mºchte die im Land-
kreis vorhandenen Strukturen so unterst¿tzen und weiterentwickeln, dass jetzige und zuk¿nftige ªltere 
Menschen bestmºglich auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet sind. Um das SPGK vor-
stellen zu kºnnen, mºchte Frau Gruhl, sowie unsere Seniorenbeauftragten Herr John und Herr Br¿t-
ting den Gemeinderat herzlich einladen und schlagen folgende Termine vor: 

Donnerstag, 15.05.2025 oder Donnerstag, 22.05.2025 Beginn: 18.00 Uhr 

B¿rgermeister Loos legt den Termin fest. 

14.2 ï Vorschlag Feldgeschworener Dieter Schramm 

B¿rgermeister Loos gibt bekannt, dass Dieter Schramm angefragt hat, ob er als Feldgeschworener 
tªtig sein kºnnte. Nach R¿cksprache mit Herrn Obmann Werner Himmler, m¿sste dies im Gemeinde-
rat besprochen und Herr Schramm ernannt werden. Dann kºnne er schon zur nªchsten Wahl am 
Donnerstag, den 24.04.2025 eingeladen werden. Der Gemeinderat hat keine Einwendung. 

14.3 ï Umbaugenehmigung Asylwohnhaus HauptstraÇe 2 

B¿rgermeister Loos informiert den Gemeinderat ¿ber den Sachstand bez¿glich des Nutzungsantrags 
zum Aus- und Umbau Asylunterkunft, Hauptstr. 2. Der Umbau liegt nun in den Grenzen des Bebau-
ungsplans, somit kann die Gemeinde dazu keine Stellungnahmen mehr abgeben, lediglich den Erhalt 
der Feststellung. BGM Loos mºchte dies ºffentlich bekannt geben, damit kein Unmut in der Bevºlke-
rung aufkommt.  

 

14.4 ïTeilnahme B¿rgerversammlung 

Gemeinderat Gentsch ªuÇert sich zu den B¿rgerversammlungen. Er konnte leider aus zeitlichen 
Gr¿nden an keiner B¿rgerversammlung teilnehmen. Er stellte nach Durchsicht der Wortmeldungen 
fest, dass das Thema Nahwªrme falsch interpretiert wurde. Es selbst ist prinzipiell daf¿r den B¿rgern 
solche Projekte zur Verf¿gung zu stellen. Die Vorfinanzierung wªre zuerst zu Lasten der Gemeinde 
gegangen, erst danach hªtte jeder AnschlieÇer seine Geb¿hr entrichtet. Dies hªtte der Gemeinde vie-
le Nachteile gebracht.   

 

14.5 ï Kostenloser Gemeindeausflug f¿r unsere B¿rger  

Gemeinderat Gentsch ist verwundert, warum unsere B¿rger f¿r den Gemeindeausflug bezahlen m¿s-
sen. Dies habe die Gemeinde schon immer ¿bernommen, auch wenn es nur 15,00 ú sind. B¿rger-
meister Loos antwortet, dass er seines Wissensstandes nach, schon immer einen Obolus f¿r die Fahr-
ten gegeben habe und von Seiten der Bevºlkerung keine Anmerkungen dazu kamen. Er teilt mit, dass 
schon sehr viele Anmeldungen erfolgt sind ï falls noch Interesse besteht, sollte sich schnell angemel-
det werden.   

 

14.6 ï Vorwort Mitteilungsblatt 

Gemeinderat Gentsch kritisiert eine Passage aus dem Vorwort des letzten Mitteilungsblatt Er ist der 
Meinung, es hªtte anders formuliert werden m¿ssen oder komplett weggelassen. Dies erwarte er von 
einem B¿rgermeister. BGM Loos merkt an, dass es sein Recht ist, die ¥ffentlichkeit zu informieren 
und nimmt seine Kritik zur Kenntnis.  

14. Informationen des B¿rgermeisters 



 

 

Berichte aus der  

Gemeinderatssitzung vom 08.05.2025 
 

 

Sachverhalt: 

In der Feldgeschworenensitzung vom 24.04.2025 wurde der neu vorgeschlagene Feldgeschworene, 
einstimmig gewªhlt. Dieter Schramm wird vom B¿rgermeister vereidigt. 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos bittet den Siebener Dieter Schramm zur Vereidigung nach vorn. BGM Loos ¿ber-
reicht die Urkunde und verliest die Eidesformel: 

ĂIch schwºre Treue dem Grundgesetz f¿r die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen, gewissenhafte und unparteiische Erf¿llung meiner 
Amtspflichten, Verschwiegenheit und zeitlebens Bewahrung des Siebener Geheimnisses ï so wahr 
mir Gott helfe.ñ 

Der neu gewªhlte Feldgeschworene leistet den vorgeschriebenen Eid. 

BGM Loos bedankt sich auch im Namen der Gemeinde und bittet den Gemeinderat Hartenstein um 
Abstimmung. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein stimmt der Vereidigung des neu gewªhlten Feldge-
schworenen Dieter Schramm einstimmig zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 8 : 0 

 

 

Sachverhalt: 

Der Aufstellungsbeschluss f¿r den Bebauungsplan Nr. 8 "Bauhof" wurde am 06.07.2023 gefasst. Die 
Stellungnahmen der fr¿hzeitigen ¥ffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Trªger ºffentlicher 
Belange wurden in der Sitzung vom 18.07.2024 behandelt. Am 06.03.2025 wurden die Stellungnah-
men im Rahmen der ¥ffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der Trªger ºffentlicher Belange 
nach Ä 3 Abs. 2 und Ä 4 Abs. 2 BauGB behandelt. Die 4.  nderung des Flªchennutzungsplanes mit 
integriertem Landschaftsplan wurde mit Bescheid des Landratsamtes N¿rnberger Land vom 
17.04.2025 genehmigt. Nachdem das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Bauhof" nun 
abgeschlossen ist, kann der Bebauungsplan beschlossen werden. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein beschlieÇt die Endfassung des Bebauungsplanes Nr. 8 
ĂBauhofñ als Satzung unter Ber¿cksichtigung der im Zuge der Beteiligung gemªÇ Ä 3 und Ä 4 BauGB 
gefassten Beschl¿sse. 

 

Abstimmungsergebnis: 8 : 0 

1. Vereidigung des gewªhlten Feldgeschworenen 

2. Bebauungsplanes 8 "Bauhof": Satzungsbeschluss 



 

 

 

 

Sachverhalt: 

Aktuell lag kein Bauantrag vor. 

 

kein Beschluss 

 

 

 

 

Sachverhalt: 

Da die Klªranlage Hartenstein bisher nicht im Prozessleitsystem angeschlossen ist, kann diese nicht 
per Fernwirktechnik ¿berwacht werden. Des Weiteren kºnnen die zur Abgabe an die  mter notwendi-
gen Daten nicht ¿ber das System ausgelesen werden und kºnnen nicht ¿ber die elektronische 
Schnittstelle eingereicht werden. Ein Angebot der Firma Rupprecht Steuerungen in Velden ¿ber 
15.374,80ú liegt dazu vor. 

 

Diskussionsverlauf: 

B¿rgermeister Loos informiert den Gemeinderat ¿ber die veraltete Systemsteuerung der Klªranlagen, 
sowie das Pumpwerk Gr¿nreuth in folgendem Top und weise darauf hin, dass durch die Wasserrecht-
linien die Auflagen ansteigen und eine Fern¿berwachung bei Stºrungsfªllen grundlegend sei. Auf die 
Nachfrage des Gemeinderats Krªnzlein erlªutert BGM Loos, dass die Firma Rupprecht habe bisher 
alle Steuerungen in den Wasser- und Abwasseranlagen gemacht habe und die entsprechenden Zu-
gªnge ¿ber sie laufen. Also auch eine andere ausf¿hrende Firma dies in Zusammenarbeit mit Rupp-
recht machen m¿sse. Die Steuerung muss auf dem Stand der Technik sein, um eine einfache ¦ber-
wachung gewªhrleisten zu kºnnen. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein stimmt dem Angebot zur Anbindung der Klªranlage Har-
tenstein ins Prozessleitsystem zu und vergibt den Auftrag an die Firma Rupprecht Steuerungen GmbH 
in Velden f¿r 15.374,80ú brutto. 

 

Abstimmungsergebnis: 8 : 0 

3. Bauantrªge 

4. Vergabe Anbindung der Klªranlage Hartenstein ans Prozessleitsystem 



 

 

 

Sachverhalt: 

Das Abwasserpumpwerk in Gr¿nreuth ist nach wie vor nicht auf dem geforderten technischen Stand. 
Im R¦B fehlt eine Einstaumessung und ¦berlaufmessung. Sªmtliche Messwerte kºnnten ¿ber das 
Prozessleitsystem ¿berwacht, gesteuert und ausgelesen werden. Die notwendigen Daten m¿ssen an 
das WWA ¿ber die elektronische Schnittstelle ¿bermittelt werden. Dazu benºtigt der Standort eine An-
bindung ans Prozessleitsystem samt der notwendigen Messtechnik. Ein Angebot der Firma Rupprecht 
Steuerungen in Velden ¿ber 28.560 ú liegt vor. 

 

Diskussionsverlauf: 

Inhalt siehe TOP 4 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Hartenstein beschlieÇt die Anbindung des Abwasserpumpwerks 
Gr¿nreuth samt der notwendigen Messtechnik und stimmt dem Angebot der Firma Rupprecht Steue-
rungen GmbH in Velden ¿ber 28.560 ú brutto zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 8 : 0 

 

 

6.1 - Friedhof ï Kauf Stelen 

 

B¿rgermeister Loos gibt bekannt, dass die Urnenstelen fast voll sind und immer weniger Erdbestattun-
gen gew¿nscht werden. Es kºnnen links von den bestehenden Stelen nochmals 3 Stelen gestellt wer-
den. Grundsªtzlich m¿sse sich aber ein Gedanke gemacht werden, ob weitere Urnensysteme, wie Er-
drºhren oder ªhnliches umgesetzt werden kºnnten. Der Gemeinderat mºge sich Gedanken dar¿ber 
machen und neue Ideen und Vorschlªge einbringen. 

 

6.2 - Neue Mitarbeiterin ab 01.05.2025  

 

B¿rgermeister Loos informiert den Gemeinderat, dass seit 01.05.2025 eine neue Mitarbeiterin Frau 
Ewa Bialoblocka-Juszczyk auf Teilzeitbasis im Rathaus f¿r Bernhard Vizethum eingestellt wurde. Ge-
meinderat Weber fragt, ob auch ein neuer Bauhofmitarbeiter eingestellt wurde. BGM Loos bejaht und 
stellt den neuen Bauhofmitarbeiter Herrn Christian RoÇhirt vor. Er ist seit 15.04.2025 bei der Gemein-
de tªtig. 

 

6.3 - Seniorenpolitische Gesamtkonzept 

 

B¿rgermeister Loos merkt nochmals an, dass am Donnerstag, den 15.05.2025 um 18:00 Uhr im Sit-
zungssaal Frau Gruhl vom LRA das Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises 
(Gemeindespezifisch) vorstellen werde. Er w¿rde sich ¿ber eine zahlreiche Teilnahme freuen und 
werde diesen Termin durch einen Flyer und die Heimat App bekannt geben. 

5. Vergabe Anbindung des Abwasserpumpwerks Gr¿nreuth ans Prozessleitsystem 
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Haus f¿r Kinder  
Hartenstein 
Hºflaser Str. 2a 

 91235 Hartenstein 
 

 Telefon: 0 91 52/ 92 84 69 

E-Mail: hausfuerkinder@hartenstein-mfr.de 

¥ffnungszeiten: Mo - Do: 7:00-17:00 Uhr 

Fr: 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

CŀƳƛƭƛŜƴŦŜǎǘ ς αaŜƛƴ YǀǊǇŜǊ ƛǎǘ ƳŜƛƴ ŜƛƎŜƴŜǎ Iŀǳǎ - ŘŀƳƛǘ ƪŜƴƴŜ ƛŎƘ ƳƛŎƘ ŀǳǎΦά 

!Ƴ {ŀƳǎǘŀƎΣ ŘŜƴ лрΦ !ǇǊƛƭ ǿŀǊ Ŝǎ ǿƛŜŘŜǊ ǎƻǿŜƛǘ ǳƴŘ Ŝƛƴ IǀƘŜǇǳƴƪǘ ŘŜǎ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴƧŀƘǊŜǎ -Řŀǎ CŀƳƛƭƛŜƴπ

ŦŜǎǘ ŘŜǊ 9ƛƴǊƛŎƘǘǳƴƎ ǿǳǊŘŜ ƎŜŦŜƛŜǊǘΦ 5ŀǎ WŀƘǊŜǎƳƻǧƻ ōŜǎǝƳƳǘŜ ŘŀōŜƛ ǎƻǿƻƘƭ ŘƛŜ ŜƛƴǎǘǳŘƛŜǊǘŜƴ 5ŀǊōƛŜǘǳƴπ

ƎŜƴ ŘŜǊ YƛƴŘŜǊ ŀƭǎ ŀǳŎƘ ŘƛŜ {ǇƛŜƭǎǘŀǝƻƴŜƴ ƛƳ !ƴǎŎƘƭǳǎǎΦ 5ƛŜ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴƪƛƴŘŜǊ ȊŜƛƎǘŜƴ ǳΦŀΦΣ ǿƛŜ ƎŜƭŜƴƪƛƎ 

ǳƴŘ ǎǇƻǊǘƭƛŎƘ ǎƛŜ ǎƛƴŘΦ {ƛŜ ŦǸƘǊǘŜƴ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜ ¸ƻƎŀǸōǳƴƎŜƴ ǾƻǊ ǳƴŘ ǘŀƴȊǘŜƴ Ƴƛǘ ǾƛŜƭ !ǳǎŘŀǳŜǊ ȊǳƳ [ƛŜŘ 

α5ŜǊ {ǇƻǊǝƴŀǘƻǊάΦ .ŜǾƻǊ ŘƛŜ IƻǊǘƪƛƴŘŜǊ Ƴƛǘ ƛƘǊŜǊ .ƻŘȅǇŜǊŎǳǎǎƛƻƴ ŘƛŜ !ǳũǸƘǊǳƴƎŜƴ ōŜŜƴŘŜǘŜƴΣ ŘǳǊƊŜ Řŀǎ 

tǳōƭƛƪǳƳ ƴƻŎƘ ǸōŜǊ ŜƛƴŜƴ ǿǳƴŘŜǊǾƻƭƭŜƴ .ŀƭŜǧǘŀƴȊ ǎǘŀǳƴŜƴΦ bŀŎƘŘŜƳ ǎƛŎƘ ŀƭƭŜ .ŜǎǳŎƘŜǊ Ƴƛǘ [ŜŎƪŜǊŜƛŜƴ 

ƎŜǎǘŅǊƪǘ ƘŀǧŜƴΣ ǿŀǊǘŜǘŜƴ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜ {ǇƛŜƭǎǘŀǝƻƴŜƴ ŀǳŦ DǊƻǖ ǳƴŘ YƭŜƛƴΦ 9ǎ Ǝŀō ŜƛƴŜ ²ƛǎǎŜƴǎǎǘŀǝƻƴΣ ōŜƛ 

ŘŜǊ ǎƛŎƘ ŀƭƭŜǎ ǳƳ ŘŜƴ YǀǊǇŜǊ ŘǊŜƘǘŜΣ {ǇƻǊǘǎǇƛŜƭŜΣ ŜƛƴŜƴ .ŜǿŜƎǳƴƎǎǇŀǊŎƻǳǊǎ Ƴƛǘ tǳƭǎƳŜǎǎǳƴƎΣ ŜƛƴŜ ƪǊŜŀǝǾŜ 

{ǘŀǝƻƴΣ ŀƴ ŘŜǊ {ŜƭōǎǘǇƻǊǘǊŅǘǎ ƎŜōŀǎǘŜƭǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪƻƴƴǘŜƴ ǳƴŘ 9ǊŦŀƘǊǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ǊǳƴŘ ǳƳ ŘƛŜ {ƛƴƴŜΦ 

!Ƴ 9ƴŘŜ ŘǳǊƊŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ƴƻŎƘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ¢ŀǧƻƻ ǎŎƘƳǸŎƪŜƴ ƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ Řŀǎ ƎŜƭǳƴƎŜƴŜ ǳƴŘ ŦǊǀƘƭƛŎƘŜ 

CŜǎǘ ŜƴŘŜǘŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ ¢ŀƴȊƭƛŜŘ α¢ƘŜƻ ƛǎǘ ŬǘάΦ 

«ōŜǊƴŀŎƘǘǳƴƎǎŦŜǎǘ ƛƳ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴ 

!ƴŦŀƴƎ aŀƛ ŘǳǊƊŜƴ ǳƴǎŜǊŜ мо ±ƻǊǎŎƘǳƭƪƛƴŘŜǊ ŜƛƴŜ aǳǘǇǊƻōŜ ōŜǎǘŜƘŜƴΦ ²ŜǊ ǿƻƭƭǘŜ ŘǳǊƊŜ Ƴƛǘ ǳƴǎ ƛƳ Yƛƴπ

ŘŜǊƎŀǊǘŜƴ ǸōŜǊƴŀŎƘǘŜƴ ƻŘŜǊ ŜƛƴŦŀŎƘ Ƴŀƭ ǎŎƘŀǳŜƴΣ ǿƛŜ ƭŀƴƎŜ Ƴŀƴ Ŝǎ ǎŎƘŀƍΣ ŀƳ ǎǇŅǘŜƴ !ōŜƴŘ ƴƻŎƘ ƛƳ Yƛƴπ

ŘŜǊƎŀǊǘŜƴ Ȋǳ ǎŜƛƴΦ !ōŜǊ ŀǳŎƘ ŘƛŜ {ŎƘŀǘȊǎǳŎƘŜ ŀǳŦ ŘƛŜ .ǳǊƎ ǾŜǊƭŀƴƎǘŜ ŜƛƴƛƎŜ YǊŅƊŜΣ Řŀ ǾƛŜƭŜ YƛƴŘŜǊ Ȋǳ ŘƛŜǎŜǊ 

½Ŝƛǘ Ƨŀ ƴƻǊƳŀƭŜǊǿŜƛǎŜ ȊǳƘŀǳǎŜ ǎŎƘƻƴ ƭŅƴƎǎǘ ƛƴ ƛƘǊŜƴ .ŜǧŜƴ ƭƛŜƎŜƴΦ ¦ƴŘ ǿŜǊ ƴƻŎƘ Ŝƛƴ ǿŜƴƛƎ 9ƴŜǊƎƛŜ ǾŜǊǎǇǸǊπ

ǘŜΣ ƪƻƴƴǘŜ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ƴƻŎƘ ŜƛƴŜ ƪƭŜƛƴŜ bŀŎƘǘǿŀƴŘŜǊǳƴƎ ƳŀŎƘŜƴΣ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘƛŜ ŀƴŘŜǊŜƴ ǎƛŎƘ ǎŎƘƻƴ Ƴŀƭ 

ƛƘǊŜƴ {ŎƘƭŀŦǇƭŀǘȊ ƎŜƳǸǘƭƛŎƘ ƘŜǊǊƛŎƘǘŜǘŜƴΦ !Ƴ ƴŅŎƘǎǘŜƴ ¢ŀƎ Ǝŀō Ŝǎ Řŀƴƴ ƴƻŎƘ Ŝƛƴ ƭŜŎƪŜǊŜǎ CǊǸƘǎǘǸŎƪΣ ōŜǾƻǊ 

ǎƛŎƘ ŘƛŜ ±ƻǊǎŎƘǳƭƪƛƴŘŜǊ ƴŀŎƘ IŀǳǎŜ ǾŜǊŀōǎŎƘƛŜŘŜǘŜƴΣ ǳƳ ǎƛŎƘ Ǿƻƴ ŘŜǊ ŀǳŦǊŜƎŜƴŘŜƴ ½Ŝƛǘ Ȋǳ ŜǊƘƻƭŜƴΦ                

!ǳŦ ŘŜǊ ²ƛŜǎŜ ƛǎǘ ǿŀǎ ƭƻǎΥ  

{ƻƳƳŜǊ ōŜƛ ŘŜƴ YƭŜƛƴǎǘŜƴΗ 

.Ŝƛ ŘŜƴ YƭŜƛƴǎǘŜƴ ŘǊŜƘǘŜ ǎƛŎƘ ƛƴ ƭŜǘȊǘŜǊ ½Ŝƛǘ ŀƭƭŜǎ ǳƳ ŘŜƴ [ǀǿŜƴȊŀƘƴΦ 5ƛŜ YƛƴŘŜǊ ƘŀōŜƴ ŜƛŦǊƛƎ ƎŜǇƅǸŎƪǘ ǳƴŘ 

ƎŜǇǳǎǘŜǘΦ !ōŜǊ ǎƛŜ ƘŀōŜƴ ŀǳŎƘ DŜǎŎƘƛŎƘǘŜƴ ǸōŜǊ ƛƘƴ ƎŜƘǀǊǘ ǳƴŘ [ƛŜŘŜǊ ǸōŜǊ Řŀǎ ǿƛƭŘŜΣ ƎŜƭōŜ tƅŅƴȊŎƘŜƴ ƎŜπ

ǎǳƴƎŜƴΦ 9ƛŦǊƛƎ ƘŀōŜƴ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ [ǀǿŜƴȊŀƘƴ ƎŜōŀǎǘŜƭǘ ǳƴŘ ƎŜǎǘŜƳǇŜƭǘΦ ½ǳ ǳƴǎŜǊŜƳ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜǘŜƴ 

aƛǧǿƻŎƘǎŦǊǸƘǎǘǸŎƪ Ǝŀō Ŝǎ Řŀƴƴ .ǊƻǘŜ Ƴƛǘ ǎŜƭōǎǘ ȊǳōŜǊŜƛǘŜǘŜƴ [ǀǿŜƴȊŀƘƴƪǊŅǳǘŜǊŀǳŦǎǘǊƛŎƘ ǳƴŘ [ǀǿŜƴȊŀƘƴπ

ƳŀǊƳŜƭŀŘŜΦ  



 

 

hǎǘŜǊŦŜǊƛŜƴ ƛƴ ŘŜǊ {ŎƘŀǘȊƪƛǎǘŜ 

5ƛŜ YƛƴŘŜǊ ǎǘŀǊǘŜǘŜƴ ŘƛŜ CŜǊƛŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ ŀǳŦ hǎǘŜǊƴ ǳƴŘ ŘŜƳ .ŀǎǘŜƭƴ ŘŜǊ hǎǘŜǊƴŜǎǘŜǊ ŀǳǎ !ƴπ

ȊǳŎƘǧǀǇŦŜƴΦ !ǳŎƘ ŀƳ ƴŅŎƘǎǘŜƴ CŜǊƛŜƴǘŀƎ ōƭƛŜōŜƴ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ƪǊŜŀǝǾ ǳƴŘ ŜǊǎǘŜƭƭǘŜƴ ƛƘǊ ŜƛƎŜƴŜǎ bŀǘǳǊƳƻōƛƭŜΦ DŜπ

ǎǘŅǊƪǘ ǾƻƳ hǎǘŜǊōǳũŜǘ Ƴƛǘ ŘŜƴ ŀƳ ±ƻǊǘŀƎ ƎŜōŀŎƪŜƴŜƴ .ŀƎŜƭǎΣ ǎǝƳƳǘŜƴ ǎƛŎƘ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ Ƴƛǘ ŘŜƳ CƛƭƳ αIƻǇ-

hǎǘŜǊƘŀǎŜ ƻŘŜǊ {ǳǇŜǊǎǘŀǊΚά ŀǳŦ hǎǘŜǊƴ ŜƛƴΦ 9ƛƴǘǊƛǧǎƪŀǊǘŜƴ ǳƴŘ tƻǇŎƻǊƴ ǎƻǊƎǘŜƴ ŘŀōŜƛ ŦǸǊ Ŝƛƴ ǊƛŎƘǝƎŜǎ YƛƴƻŜǊƭŜōπ

ƴƛǎΦ ¦Ƴ ƛƘǊŜ ƎŜŦǸƭƭǘŜƴ bŜǎǘŜǊ ŜƛƴȊǳǎŀƳƳŜƭƴΣ ƳǳǎǎǘŜƴ ŘƛŜ IƻǊǘƪƛƴŘŜǊ ŜƛƴŜƴ tŀǊŎƻǳǊǎ ŘǳǊŎƘǉǳŜǊŜƴΦ 

5ƛŜ ȊǿŜƛǘŜ CŜǊƛŜƴǿƻŎƘŜ ǎǘŀƴŘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ aƻǧƻ αbŀǘǳǊ ǳƴŘ ¦ƳǿŜƭǘάΦ !ǳŦ ŘŜƳ ŀōǿŜŎƘǎƭǳƴƎǎǊŜƛŎƘŜƴ tǊƻƎǊŀƳƳ 
ǎǘŀƴŘŜƴ ŜƛƴŜ aǸƭƭǎŀƳƳŜƭŀƪǝƻƴ ŘǳǊŎƘ IŀǊǘŜƴǎǘŜƛƴΣ Řŀǎ !ƴƭŜƎŜƴ ŜƛƴŜǎ aǸƭƭǘŜǊǊŀǊƛǳƳǎΣ Řŀǎ bŀŎƘŦƻǊǎŎƘŜƴ ŘŜǊ wŜƛπ
ǎŜ Ǿƻƴ [ŜōŜƴǎƳƛǧŜƭƴ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜƴ [ŅƴŘŜǊƴ ǳƴŘ ƪǊŜŀǝǾŜǎ ¦ǇŎȅŎƭƛƴƎΣ ŀǳǎ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ōŜƴǀǝƎǘŜƴ aŀǘŜǊƛŀƭƛŜƴΦ  

CǊǸƘƭƛƴƎǎȊŜƛǘ ƛƳ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴ 

5ƛŜ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴƎǊǳǇǇŜƴ ƘŀōŜƴ ŘƛŜ CǊǸƘƭƛƴƎǎȊŜƛǘ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘ 

ƎŜƴǳǘȊǘΦ 5ƛŜ CǳŎƘǎƪƛƴŘŜǊ ƘŀōŜƴ Ŝƛƴ ǇŀŀǊ ²ƛŜǎŜƴōƭǳƳŜƴΣ ǿƛŜ Řŀǎ 

DŅƴǎŜōƭǸƳŎƘŜƴ ƻŘŜǊ ŘŜƴ [ǀǿŜƴȊŀƘƴΣ ƎŜƴŀǳŜǊ ǳƴǘŜǊ ŘƛŜ [ǳǇŜ ƎŜπ

ƴƻƳƳŜƴΦ 

5ƛŜ YƛƴŘŜǊ ŘŜǊ 9ǳƭŜƴƎǊǳǇǇŜ ōŜǎŎƘŅƊƛƎǘŜƴ ǎƛŎƘ ȊǳƴŅŎƘǎǘ ƴƻŎƘ Ƴƛǘ 

ŘŜƳ WŀƘǊŜǎǘƘŜƳŀΦ {ƛŜ ǎǇǊŀŎƘŜƴ ǸōŜǊ ŘƛŜ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜƴ DŜŦǸƘƭŜ 

ǳƴŘ ƧŜŘŜǊ ŘǳǊƊŜ ǎŜƛƴ DŜŦǸƘƭ ŘŜǎ ¢ŀƎŜǎ ƛƳ .ƛƭŘŜǊǊŀƘƳŜƴ ȊŜƛƎŜƴΦ 

!ǳŎƘ ǸōŜǊ ƛƘǊŜƴ YǀǊǇŜǊ ƘŀōŜƴ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ǾƛŜƭ ƘŜǊŀǳǎƎŜŦǳƴŘŜƴΣ 

ȊΦ.ΦΣ ǿƛŜ ŘƛŜ ±ŜǊŘŀǳǳƴƎ ŦǳƴƪǝƻƴƛŜǊǘ ǳƴŘ ŀǳǎ ǿŜƭŎƘŜƴ YƴƻŎƘŜƴ 

ŘŜǊ ƳŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜ YǀǊǇŜǊ ōŜǎǘŜƘǘΦ .ŜǎƻƴŘŜǊǎ ǎǇŀƴƴŜƴŘ ŦŀƴŘŜƴ ŘƛŜ 

YƛƴŘŜǊ ŘƛŜ 9ȄǇŜǊƛƳŜƴǘŜ Ȋǳ ŘŜƴ ƳŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜƴ {ƛƴƴŜƴΦ 

.ŜƛŘŜ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴƎǊǳǇǇŜƴ ǿƛŘƳŜǘŜƴ ǎƛŎƘ ŘŜƳ ¢ƘŜƳŀ wŀǳǇŜΦ {ƛŜ 

ŜǊŦǳƘǊŜƴΣ ǿƛŜ ŀǳǎ ŜƛƴŜǊ wŀǳǇŜ Ŝƛƴ {ŎƘƳŜǧŜǊƭƛƴƎ ǿƛǊŘΣ ƘŀōŜƴ ŘƛŜ wŀǳǇŜ bƛƳƳŜǊǎŀǧ ƎŜōŀǎǘŜƭǘ ǳƴŘ ƪƻƴƴǘŜƴ ƛƴ 

ŜƛƴŜƳ ¢ŜǊǊŀǊƛǳƳ ǎƻƎŀǊ ƘŀǳǘƴŀƘ ōŜƻōŀŎƘǘŜƴΣ ǿƛŜ ŘƛŜ wŀǳǇŜƴ ǎƛŎƘ ǾŜǊǇǳǇǇŜƴ ǳƴŘ ƴŀŎƘ ŜƛƴƛƎŜǊ ½Ŝƛǘ {ŎƘƳŜǧŜǊπ

ƭƛƴƎŜ ǎŎƘƭǸǇŦŜƴΦ  

9ƭǘŜǊƴƎŜǎŎƘŜƴƪŜ ŦǸǊ aǳǧŜǊ- ǳƴŘ ±ŀǘŜǊǘŀƎ 

5ƛŜ YƭŜƛƴǎǘŜƴ ƘŀōŜƴ ŘƛŜǎŜǎ WŀƘǊ DŜǎŎƘƛǊǊǘǸŎƘŜǊ ƎŜǎǘŀƭǘŜǘΦ {ƛŜ 

ƘŀōŜƴ ǾƛŜƭŜ ōǳƴǘŜ IŀƴŘŀōŘǊǸŎƪŜ ŘŀǊŀǳŦ ƎŜŘǊǳŎƪǘ ǳƴŘ ŘƛŜ 

¢ǸŎƘŜǊ Ƴƛǘ ƭǳǎǝƎŜƴ {ǇǊǸŎƘŜƴ ǾŜǊǎŜƘŜƴΦ !ǳǖŜǊŘŜƳ ǿŀǊŜƴ 

ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ǿƛŜŘŜǊ ŀǳŦ ŘŜǊ ²ƛŜǎŜ ǳƴǘŜǊǿŜƎǎ ǳƴŘ ƘŀōŜƴ ŜƛƴŜƴ 

{ǘǊŀǳǖ ²ƛƭŘōƭǳƳŜƴ ŘŀȊǳ ƎŜǇƅǸŎƪǘΦ  

5ƛŜ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴƪƛƴŘŜǊ ƘŀōŜƴ ŘƛŜǎŜǎ WŀƘǊ {ŀŀǘōƻƳōŜƴ ƛƴ 

IŜǊȊŦƻǊƳ ǳƴŘ ŜƛƴŜƴ ōŜƳŀƭǘŜƴ .ƭǳƳŜƴǘƻǇŦ ƻŘŜǊ ǎŜƭōǎǘƎŜπ

ƳŀŎƘǘŜ aŀǊƳŜƭŀŘŜ ǾŜǊǎŎƘŜƴƪǘΦ  

5ƛŜ IƻǊǘƪƛƴŘŜǊ ƎŜǎǘŀƭǘŜǘŜƴ ŜƛƴŜ [ŜƛƴǿŀƴŘ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ ŀǳǎƎŜπ

ŘǊǳŎƪǘŜƴ {ŜƭōǎǘǇƻǊǘǊŀƛǘΦ {ƛŜ ǎŎƘƳǸŎƪǘŜƴ Řŀǎ .ƛƭŘ Ƴƛǘ ǾƛŜƭŜƴ 

IŜǊȊŜƴΣ ŘƛŜ Ǿƻƴ LƘƴŜƴ ƛƴ ŘƛŜ [ǳƊ ƎŜǇǳǎǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ [Ŝƛƴπ

ǿŀƴŘ ŘǳǊƊŜƴ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ŀƴ aǳǧŜǊǘŀƎ Řŀƴƴ ōŜƛŘŜƴ 9ƭǘŜǊƴπ

ǘŜƛƭŜƴ ǸōŜǊǊŜƛŎƘŜƴΦ 



 

 

5ŜǊ bŀǘǳǊƪƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴ α.ǳƴǜƛƴƪŜƴά  

ƛƴ ±ƻǊǊŀ ς Ŝƛƴ ƎŀƴȊ ōŜǎƻƴŘŜǊŜǊ hǊǘ 

.ŜǊŜƛǘǎ ǎŜƛǘ ƳŜƘǊ ŀƭǎ о WŀƘǊŜƴ ǎƛƴŘ ŘƛŜ .ǳƴǜƛƴƪŜƴ ƴǳƴ ǎŎƘƻƴ ƛƴ ±ƻǊǊŀ ƛƳ Yƛƴπ

ŘŜǊƎŀǊǘŜƴōŜǘǊƛŜōΦ {Ŝƛǘ ŘƛŜǎŜǊ ½Ŝƛǘ Ƙŀǘ ǎƛŎƘ ǎŜƘǊ ǾƛŜƭ ǾŜǊŅƴŘŜǊǘΦ aƛǧƭŜǊǿŜƛƭŜ ƛǎǘ 

Ŝƛƴ ǘƻƭƭŜǎ ¢ƛƴȅ IƻǳǎŜ Ƴƛǘ YǸŎƘŜΣ DŀǊŘŜǊƻōŜΣ .ŀǎǘŜƭǳǘŜƴǎƛƭƛŜƴΣ wǸŎƪȊǳƎǎƻǊǘ 

ǳƴŘ ǾƛŜƭŜƳ ƳŜƘǊ ŦŜǊǝƎƎŜǎǘŜƭƭǘ ǳƴŘ ŀǳŎƘ ƅŜƛǖƛƎ ƛƴ DŜōǊŀǳŎƘΦ {Ŝƛǘ ŜƛƴŜƳ Ƙŀƭπ

ōŜƴ WŀƘǊ ōŜǊŜƛŎƘŜǊǘ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ Ŝƛƴ ǎŜƘǊ ǎŎƘǀƴŜǎΣ ǿŜǧŜǊŦŜǎǘŜǎ ¢ƛǇƛ Řŀǎ YƛƴŘŜǊπ

ƎŀǊǘŜƴƎŜƭŅƴŘŜΦ 5ƛŜǎŜǎ ǎŎƘǸǘȊǘ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ƛƳ ²ƛƴǘŜǊ ǳƴŘ ōŜƛ wŜƎŜƴ ǾƻǊ ŘŜƴ 

²ƛǧŜǊǳƴƎǎŜƛƴƅǸǎǎŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜƴǘ ŀƭǎ ƎŜǎŎƘǸǘȊǘŜǊ hǊǘ ȊǳƳ 9ǎǎŜƴ ǎƻǿƛŜ ŘŜƳ 

aƻǊƎŜƴƪǊŜƛǎΣ ŘŜǊ ŦŜǎǘŜǊ .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭ ŘŜǎ ¢ŀƎŜǎŀōƭŀǳŦŜǎ ŘŜǊ .ǳƴǜƛƴƪŜƴ ƛǎǘΦ 

DŜƎŜƴ ф ¦ƘǊ ƪƻƳƳŜƴ ŘƛŜ .ǳƴǜƛƴƪŜƴ ƛƳ ¢ƛǇƛ ȊǳǎŀƳƳŜƴ ǳƴŘ ōŜǎǇǊŜŎƘŜƴ ƛƳ 

aƻǊƎŜƴƪǊŜƛǎ ŀƪǘǳŜƭƭŜ ¢ƘŜƳŜƴ Ȋǳ ŘŜƴ WŀƘǊŜǎȊŜƛǘŜƴΣ hǎǘŜǊƴΣ ²ŜƛƘƴŀŎƘǘŜƴ ǳƴŘ 

ŘŜƴ DŜǎŎƘŜƘƴƛǎǎŜƴ ƛƴ ŘŜǊ bŀǘǳǊΣ ƧŜ ƴŀŎƘŘŜƳ ǿŀǎ ƎŜǊŀŘŜ ǎƻ ŀƴǎǘŜƘǘΦ bŀŎƘ 

ŘŜƳ aƻǊƎŜƴƪǊŜƛǎ ƎŜƴƛŜǖŜƴ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ ƛƘǊ ƳƛǘƎŜōǊŀŎƘǘŜǎ CǊǸƘπ

ǎǘǸŎƪΣ ōŜǾƻǊ Ŝǎ Řŀƴƴ ƛƴ ŘŜƴ ǿŜƛǘŜǊŜƴ ±ƻǊƳƛǧŀƎ ƎŜƘǘΦ 

5ƛŜǎŜǊ ƎŜǎǘŀƭǘŜǘ ǎƛŎƘ ǎŜƘǊ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘΦ {ƻ ŬƴŘŜƴ ǎƛŎƘ ŀƴ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜƴ 

¢ŜƛƭŜƴ ŘŜǎ .ǳƴǜƛƴƪŜƴǇƭŀǘȊŜǎ ƻƊ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜ DǊǳǇǇŜƴ ȊǳǎŀƳƳŜƴΦ !ƴ ŘŜǊ 

ŜƛƴŜƴ 9ŎƪŜ ǾŜǊǝŜƊ ŜƛƴŜ DǊǳǇǇŜ ǿŜƛǘŜǊ Řŀǎ wƻƭƭŜƴǎǇƛŜƭΣ ǿŅƘǊŜƴŘ ŜƛƴŜ ŀƴŘŜǊŜ 

ƛƴ ŘŜǊ ŜƛƎŜƴŜƴ YƛƴŘŜǊ-²ŜǊƪǎǘŀǧ ǳƴǘŜǊ !ǳŦǎƛŎƘǘ ŘŜǎ tŜǊǎƻƴŀƭǎ ƘŅƳƳŜǊǘΣ Ƴƛǘ 

[ŀǳōǎŅƎŜƴΣ {ŎƘǊŀǳōȊǿƛƴƎŜƴ ǳƴŘ ŀƭƭŜǊƭŜƛ IƻƭȊƳŀǘŜǊƛŀƭ ƘŀƴǝŜǊǘΣ Řŀǎ ŘƻǊǘ ȊǳǊ 

ŦǊŜƛŜƴ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ǎǘŜƘǘΦ 5ŀǊŀǳǎ ŜƴǘǎǘŜƘŜƴ ƻƊƳŀƭǎ ŜǊǎǘŀǳƴƭƛŎƘŜ 5ƛƴƎŜ ǿƛŜ 

{ŎƘǿƛƳƳōŅŘŜǊΣ CŀƘǊȊŜǳƎŜ ƻŘŜǊ {ŎƘƛƭŘŜǊ ǳƴŘ 5ŜƪƻƳŀǘŜǊƛŀƭ ŦǸǊ ŘŜƴ ŜƛƎŜƴŜƴ 

DŀǊǘŜƴ ƻŘŜǊ ȊǳƳ ±ŜǊǎŎƘŜƴƪŜƴ ŀƴ hƳŀ ǳƴŘ hǇŀΦ 

aƻǊƎŜƴǎ ōƛǎ уΥол ¦ƘǊ ǿŜǊŘŜƴ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ Ǿƻƴ ƛƘπ

ǊŜƴ 9ƭǘŜǊƴ ȊǳƳ .ǳƴǜƛƴƪŜƴǇƭŀǘȊ ƎŜōǊŀŎƘǘΦ .ƛǎ ȊǳƳ 

aƻǊƎŜƴƪǊŜƛǎ ƘŀōŜƴ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ƧŜǘȊǘ ½Ŝƛǘ ȊǳƳ 

ŦǊŜƛŜƴ {ǇƛŜƭŜƴΦ {ƛŜ ŘŜƴƪŜƴ ǎƛŎƘ ŦŀƴǘŀǎƛŜǾƻƭƭŜ wƻƭπ

ƭŜƴǎǇƛŜƭŜ ŀǳǎΣ Ŝǎ ǿŜǊŘŜƴ ƛƳ {ŀƴŘƪŀǎǘŜƴ ǿǳƴŘŜǊπ

ōŀǊŜ ²ŜƭǘŜƴ ŜǊǎŎƘŀũŜƴ ƻŘŜǊ Ŝǎ ǿƛǊŘ ŀƳ ƘƻƘŜƴ 

.ŀǳƳ ŀƴ ŘŜǊ ƎǊƻǖŜƴ {ŎƘŀǳƪŜƭ ƎŜǎŎƘŀǳƪŜƭǘΦ 

²ŀǎ ƭŅǳƊ ŘŜƴƴ Řŀ ŜƛƎŜƴǘƭƛŎƘ ǎƻ ŘŜƴ ƎŀƴȊŜƴ ¢ŀƎ ƛƴ ŜƛƴŜƳ bŀǘǳǊƪƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴΚ 

!ǳǖŜǊŘŜƳ Ǝƛōǘ Ŝǎ ŀǳŎƘ .ŀǎǘŜƭƳŀǘŜǊƛŀƭ ǿƛŜ {ŎƘŜǊŜƴΣ 

YƭŜōŜǊΣ ōǳƴǘŜǎ tŀǇƛŜǊΣ .ǳƴǘǎǝƊŜ ǳƴŘ ǾƛŜƭŜ ǿŜƛǘŜǊŜ aŀπ

ǘŜǊƛŀƭƛŜƴΦ IƛŜǊŀǳǎ ǿŜǊŘŜƴΣ ƘŅǳŬƎ ŀǳŎƘ ǳƴǘŜǊ !ƴƭŜƛǘǳƴƎ 

ŘŜǊ 9ǊȊƛŜƘŜǊƛƴƴŜƴΣ ǘƻƭƭŜ ǳƴŘ ƪǊŜŀǝǾŜ YǳƴǎǘǿŜǊƪŜ ŜǊπ

ǎŎƘŀũŜƴΣ ǿƻōŜƛ bŀǘǳǊƳŀǘŜǊƛŀƭƛŜƴ ŜƛƴŜ ȊŜƴǘǊŀƭŜ wƻƭƭŜ 

ǎǇƛŜƭŜƴΦ 


